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EINFÜHRENDE BEMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS

Die Stiftung Humanum hat mich vor 3 Jahren mit der Zusammen
stellung einer „Staatsethischen Sendereihe“ beauftragt, welche über 
Radio Vatikan ausgestrahlt wurde. In Kurzvorträgen haben namhafte 
Vertreter des Staatsrechts, der Theologie, der Politik und der Wirtschaft 
zentrale Fragen einer ethischen Grundlegung der staatlichen und inter
nationalen Gemeinschaft behandelt. Die Autoren haben freundlicher
weise der späteren Veröffentlichung ihrer Beiträge zugestimmt.

Staatsethik aus christlichem Verständnis steht dabei im Mittelpunkt, 
aus katholischer wie evangelischer Sicht, deren Konvergenz sich hier 
eindrucksvoll zeigt. Es kann jedoch heute nicht Sinn staatsethischer 
Betrachtungen sein, eine Einheit von Recht, Politik und Moral zu be
haupten, noch weniger, ethische Postulate als geltendes Recht auszu
geben. Ihre Aufgabe liegt vielmehr in einer sittlichen Begründung der 
Rechte und Pflichten, die sich aus staatlich geordnetem Zusammen
leben ergeben. Staatsethik stellt vor allem das Legitimationsproblem 
der Staatsgewalt, in ihrem Zentrum steht die Frage nach dem Ver
hältnis des Einzelmenschen zur Gemeinschaft, in der Gemeinschaft — 
so haben es auch die Autoren dieser Aufsätze gesehen.

Die Reihe der Referate beginnt daher mit Grundsatzbeiträgen zur 
Würde des Menschen, zur Bedeutung der Gemeinschaft, zur Stellung 
des Individuums in ihr. (I) Es folgen Kapitel, die sich mit „der Staat
lichkeit“ als solcher befassen und den Versuch unternehmen, ,jtaats- 
ethische Staatszielbestimmungen“ herauszustellen (II). So sollen die 
ethischen Dimensionen jenes Gemeinschaftsraumes bestimmt werden, 
in den die Einzelpersönlichkeit hineingestellt ist.

Ihr, dem Individuum mit seinen unantastbaren Rechten, ist der fol
gende Abschnitt gewidmet (III). Der Höchstwert der einmaligen Per
sönlichkeit des Einzelnen ist das große Thema dieser, fast aller folgen
den Beiträge. Dies eben ist die Grundvorstellung christlicher Staats
ethik: Daß im Letzten die Gemeinschaft um des Menschen willen da 
ist. Die Zeichen der Zeit stehen heute nicht auf einer renaissancehaft 
überschwenglichen Begeisterung für Wert und Leistung des Einzelmen-
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sehen; in der starken Betonung von Gemeinschaftsbindungen zeigt sich 
nur allzu oft die Sorge über seine Schwäche, ja Ohnmacht. Umso wich
tiger ist daher gerade in diesen Jahren die Erkenntnis, daß alles mensch
liche, und vor allem der humane Staat, letztlich nur auf jenen Einzel
menschen gegründet sein kann, der allein in die Welt kommt, allein sie 
wieder verläßt. Grundrechte sind und bleiben damit Grundlage der 
Staatsethik.

Doch staatsethische Betrachtung darf nicht beim Einzelwesen, bei 
der Abwehr seiner Rechte gegen die Gemeinschaft verharren. Die 
Probleme dieser Zeit lassen sich nicht allein mehr mit Ausgrenzung 
lösen. Die (�3�����#�������� #��#��������#��!;�%!���!�.��#��#��#	���	��  
8����#5��#!�3� ����  (IV). Keine Staatsform verlangt danach mehr als 

jene Demokratie, welche sich als eine Vergemeinschaftung von Würde 
und Freiheit versteht, darin die unantastbare Würde des Einzelnen nicht 
überhöhen, aber ergänzen, sichern, verwirklichen will. Dies ist vielleicht 
die größte Aufgabe der sittlichen Legitimation, die heute sich stellt: 
Nicht nur den Menschen achten, sondern auf seinem Geist, seiner 
Freiheit, nach seinem Bild und Gleichnis Staatsorganisation schaffen. 
Nur darin kann sich ja die Spannung zwischen Individuum und 
Gemeinschaft lösen.

Solidarität der Bürger im Staat wird auch gerade deshalb zu einem 
bedeutenden staatsethischen Wert: Die Gemeinschaft ist durch freie 
Menschen getragen, die in ihr stehen mit ihrer ganzen einzelmensch
lichen Einmaligkeit. Und nicht eine Gesellschaft isolierter, eigensüch
tiger Individuen fordert heute besonders die Staatsethik, sondern eine 
Gemeinschaft, die das allgemeine Wohl in sittlicher Verantwortung 
verwirklicht.

So entspricht denn die Konzeption dieser Beitragsreihe weithin dem 
Aufbau des Grundgesetzes: Einer Ethik der Grundrechte folgt eine 
Ethik der Staatsorganisation.

Staatsethik reicht heute über den Bereich nationaler Staatlichkeit 
hinaus. 7�#����#������� (���!�3� ��� �	���#���	���4�2������	.��#  (V) wird 
zur legitimierenden Aufgabe für die nationale Gemeinschaft und alle 
ihre Bürger. Hier gerade geben die Kirchen den Staaten ein Beispiel, die 
ethische Impulse alles menschlichen Verhaltens, im Staat wie auf der 
Welt, zu Einigkeit und Frieden leiten.

Einer solchen christlich fundierten Staatsethik bedarf unsere Zeit in 
besonderem Maße. Die Gemeinsamkeit früherer Werte verblaßt; „plura
listische“ Ordnungen zeigen sich in anarchischen Entwicklungen vom
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I. Die Würde des Menschen in der Gemeinschaft





Erzbischof Joseph Kardinal Höffner «

DIE WÜRDE DES MENSCHEN ALS HÖCHSTER WERT

Der Gedanke, daß es irgendwo ein Wesen geben könnte, das ein 
zweites Ich-selber, mein Doppelgänger wäre, kommt uns gespensterhaft 
und unheimlich vor. Kein Geschöpf auf dieser Erde ist so sehr eine Welt 
für sich wie der Mensch. Er ist einmalig e r  s e l b s t ,  unterschieden 
von jedem anderen Wesen, nie wiederholt, nie wiederholbar. Christen 
und Nichtchristen, so sagt das Zweite Vatikanische Konzil, stimmen 
fast einmütig darin überein, „daß alles auf Erden auf den Menschen als 
seinen Mittel- und Höhepunkt“ bezogen ist1.

I. „Bild Gottes“ (Gen 1,27)

Die einzigartige Würde des Menschen gründet nach christlichem 
Verständnis in seiner G o t t e b e n b i l d l i c h k e i t .  Der Mensch 
ist „Bild Gottes“ (Gen 1,27), „Kind Gottes“ (Röm 8,16), „den Engeln 
gleich“ (Lk 20, 36), „der göttlichen Natur teilhaftig“ (2 Petr 1,4) und 
„zum ewigen Leben“ berufen (1 Tim 6, 12). Menschsein heißt „Teil
nahme am Licht des göttlichen Geistes“2, was geistiges Erkennen und 
gestaltungsmächtiges freies Wollen bedeutet. Der Mensch ist „Herr 
seiner selbst“ 3und nicht ein Bündel psychischer und gesellschaftlicher 
Zwänge. Die Flucht in die Fremdverantwortung ist ihm verwehrt. Er ist 
sich bewußt, daß mit der selbstverantwortlichen Entscheidung das per
sönliche Einstehenmüssen innerlich verbunden ist, so daß sich die Iden
tität von Freiheit, Verantwortung und Gefährdung ergibt.

Der Mensch trägt zwar den Ursprung seiner freien Entscheidungen in 
sich selber. Aber in ihm lebt auch die ihm vorgegebene sittliche Norm, 
durch die er das verpflichtende „Du sollst“ oder „Du sollst nicht“, vor 
allem im Konfliktsfall, persönlich erlebt. Gerade im letztlich von Gott 
stammenden Anruf des Gewissens wird sich der Mensch seiner persön
lichen Würde bewußt, wenn auch das Gewissen „durch Gewöhnung an
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!��� � �!�� �--#@�-�+�� ����� %-��!N� 7��!��� ����6�� =���� E���.�-�+���
)�--������������ 7@��� ����-�+��� ������74��$���$�#.�-�+��� �4� !�L� �+�$-!�
$�!�� ����� ��$��$�!�"$L�������������8��-.����

,4��� ���� !�#� *���+���� ����� ) �!�� ����%����  %��� !��� ��� �-��+���#�
M������ +����N� 7�+���� (��� *���+�� !���� !����-%� ���� 5$#�%-4L��� ,����G
����!� 4!��� *����-� �����-�+����� ����--�+����-�+���� 4!��� 7����+����-�+����
B�45����� �����!����� 7��!���� ������ #$L� M!��� =�!�$��� !��� (����� !���
=�!�$���!���B���4���� !�����%���������$�!���+���$#�������N;��

II. Bedroht und gefährdet

(��� ) �!�� !���*���+�������������4��%������ �%���5$�-��+���������@��!�G
���� ,$��� (�84�� 7��L� !��� ,��+��+���� 5$�%���+������ *@����� $�!� >��$���
�$�� !��� ���!�� * ������� !��� �-�� =����0�$�!� �$���5�$���� !�%����7�����
���!�� ��%��� #��� ��5@�-��� !�L� ������ !��� ���#� ����4+��� ����� �-�� "��+�4��
Clemens August von Galen� �#� ������J���� &/6&� !��� ����4��-�45��-����G
�+���� *�+����%��� �$�� !��� ���5�-�.�����-�+��!���*4�!������!���,������G
�������� ���-������ !����� #��� !��� ������5-�+���� ��#��� M*���+���G
� -���N� ����%��� ������� �$+�� ��$��� ���!� !��� ����-�+���� �4�#��� �#�
"����+�� !��� ,��+�-�+��-�+����$�!� !��� !��� #���+�-�+��� ��%����+� �5��G
!��� )���84����--$����� ���� )������ ��������� �+��������������!����������G
-�+�$��� !��� ,�7�-�� $�!� !��� ,�7�-������� �#� >�-#�� �#�>���������$�!����
#��+���� �--$����������� (��� ��E���-8��%��+���� ���#��� 5$�� ���� ��������
�$�� !���*���+���7 �!�������$+��!��� %��7$+����!��B4��4���E������4+��
%�!���-�+���� ���� !��� ����!�� !��� �%����%$��� �##��� -�I��� 5$�%�$����-����
*���+�-�+���� ��%��� ���� 84�� ������� �������$��� ���� !��� ���L�� M84�� !���
�#E�@������ ��NA�� $�������%���� )�!��� !��� *$������4+��!���,���--�+�����
���!� %��$����  %��� !��� $���%4����� ��%��� 5$�8��� ����� �������%��� �5��!��
!�L� #��+���� !��� -��!���+����-�+�� ������ !��� �4!���������$�!������� !���
������ �@#E����� !��� �4!� %�����--��������� 7���� ��� ��+�� $#� $���%4������
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III. „Im Garn verstrickt“ (Is 24, 18)
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Technik, so groß und nützlich sie auch sind, wirken angesichts des 
Todes wie ein Hohn. Die Heilige Schrift sagt: ,,Du bist Staub“ (Gen 3, 
19), „Gras, das verdorrt“ , „Blume, die welkt“ (IS 40, 6—7). Du bist 
„wie ein Hauch“, „wie ein Schattenbild“ (Ps 39, 6—7). Du bist ein 
„Vergänglicher“ (Röm 1, 23). Überall lauert die Grenze und letztlich 
der Tod.

Noch bedrängender ist die innere Verlorenheit des Menschen. Uns 
fehlt die heile Mitte. Wir erleben Schuld und Sünde. Die Heilige Schrift 
nennt uns „Sünder“ (Röm 55, 19), die „im Garn verstrickt“ sind 
(Is 24, 18). Sie will damit sagen, daß der Mensch, der sich von Gott 
trennt, festgefahren und in die Enge getrieben ist.

Viele Menschen stehen nicht im „Dialog mit Gott“7. Sie sind viel
mehr Flüchtlinge vor ihm. Das aber führt zum Sich-Verkrampfen des 
Menschen in sich selbst. Ob nicht die verborgene Lebensangst, die heute 
das Herz so vieler Menschen friedlos macht, mit der Flucht vor Gott 
innerlich zusammenhängt? Der Mensch findet nur dann zu sich selbst, 
wenn er über den eigenen Schatten springt und sein Leben in Gott 
verankert.

78�� <�!��	��	������##�#=�>"���D�EA

Als der Jesuit %���������$  Ende Juli 1944 von den Schergen Hitlers 
verhaftet und bis zur Hinrichtung am 2. Februar 1945 in Einzelhaft 
gehalten wurde, erlebte er das Alleinsein mit Gott. Er schrieb in sein 
Tagebuch:

„Eines der schrecklichsten Mittel der Gewalt ist die gewaltsame 
Vereinsamung. Keiner sieht mehr den anderen . . . Der Mensch ist vor 
sich selbst und den letzten Dingen angekommen“8. Er sucht und fragt. 
Manchmal meint er, er habe die Antwort gefunden. Aber dann ent
schwindet sie ihm wieder, und er fängt von neuem an zu suchen und zu 
fragen: Wer deutet mir Tod und Leben, Schuld und Gnade? Wie kann 
ich über die dunklen Mächte Herr werden, die mich ängstigen? Papst 
��!�� 87�  hat dieses Suchen den „Hunger nach mehr Menschsein“ ge
nannt.

Verlorenheit und Einsamkeit können nur durch die Nähe eines Lie
benden überwunden werden. Der große Liebende aber ist Gott selber. 
„Das Verlorene will ich suchen“, spricht der Herr (Ez 34, 16). Der 
Vater ist durch die Menschwerdung seines Sohnes unwiderruflich der
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Las Casas gegen die Knechtung der Indianer oder an den Kardinal von 
Galen denken. Der Mensch, so sagt das Zweite Vatikanum, ist „auf 
Erden die einzige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur“. 
Nur „durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst“ kann der Mensch sich 
selber „vollkommen finden“9.

Anmerkungen

1 Gaudium et Spes 12
2 ebd., 15
3 ���� ��� ��	� � � � �	  II. II. 64. 5 ad 3.
4  Gaudium et Spes 16.
5 ebd., 26.
6 ebd., 51
7 ebd., 19.
8 � ��� � � � � ����  Im Angesicht des Todes, S. 149.
9 Gaudium et Spes 24.



���	���� �����

DER MENSCH: EIN SOZIALES WESEN

Gleich im ersten Kapitel seines Du Contrat Social (über den „Gesell- 
schaftsvertrag“) vertritt der bekannte Sozialphilosoph der Aufklärung, 
��������F!��� "�!����!  (1712—1778), die These, der Mensch werde frei 
und gleich geboren. Damit leugnet oder übersieht er jedoch eine Tat
sache der Natur: der Mensch wird zwar durchaus mit der Befähigung 
geboren, es zu werden, jedoch bei seiner Geburt ist er alles andere als 
frei und gleich mit seinesgleichen.

Der Mensch wird als extrem hilfloses Wesen geboren, hilfloser als alle 
nichtmenschlichen Lebewesen. Er ist, physiologisch und psychologisch 
gesehen, eigentlich eine „Frühgeburt“ >%�����#����A�  und er ist deshalb 
ein ausgesprochener „Nesthocker“, der erst in einem verhältnismäßig 
langen Reifungsprozeß zur Selbständigkeit gelangt. Diesen Reifungs
prozeß beeinflußt, d. h. beschleunigt oder verzögert die Gesellschaft, 
zunächst und zuvörderst die Familie. Insbesondere im Schoße der 
Familie vollzieht sich nach der ersten, biologischen Geburt die zweite 
Geburt des Menschen zur „sozialkulturellen Persönlichkeit“ >"�� ����3A�  
Daher ist die Familie der unbestritten wichtigste Sozialisationsfaktor in 
unserer Gesellschaft.

Die anfängliche Überlegenheit des eben geborenen Tierjungen über 
das eben geborene Menschenkind resultiert weitgehend aus der Instinkt
leitung und Instinktsicherheit des Tieres vom Tage der Geburt an. 
Diese Instinktsicherheit läßt das Tier schon frühzeitig als weitgehend 
„fertig“ erscheinen. Dies ist sein Vorsprung vor dem Menschenkind. 
Gleichzeitig ist dem Tier damit aber auch ein atemberaubender und 
abenteuerlicher Entwicklungs- und Vervollkommnungsweg versperrt. 
Das Tier bleibt zeit seines Lebens eingesperrt in die mehr oder wenigen 
bescheidenen Möglichkeiten seiner „Natur“, seines Instinkts.

Beim Menschenkind ist der Instinkt weitgehend reduziert. Der 
Mensch kann sich auf Instinkte oder auf „natürliche“ Antriebe recht 
wenig verlassen. Diese scheinbare Unterlegenheit gegenüber dem Tier ist
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lebendiges Verhältnis zwischen diesen beiden Elementen unseres The
mas gefunden werden.

Wir beginnen deshalb zunächst mit der Erwägung, was es denn um 
die Existenz des Einzelnen in der Welt ist. Es gibt kein menschliches 
Wesen, das völlig unabhängig von irgendeiner Form der Gemeinschaft 
existieren könnte. Schon die Tatsache, daß jeder Eltern hat, und daß es 
ohne dieses Faktum auch nicht einmal seine physische Existenz geben 
würde, beweist die Unzulänglichkeit dieses einseitigen Denkens. Jeder 
neue Schritt in der Entwicklung des Individuums ist von neuen Bezie
hungen zu dem Andern begleitet. Die gesamte geistige Existenz eines 
Menschen ist durch eine Fülle von solchen Beziehungen über das eigene 
Ich hinaus gestaltet und geformt. Der Sinn der Schule besteht darin, den 
jungen, werdenden Menschen in das hineinzuführen, was vor ihm war 
und was um ihn herum ist. Diese ständigen Beziehungen auf die umge
bende Welt sind schlechthin unablösbar von dem Dasein des Einzelnen, 
gerade wenn sich diese Existenz weiter und weiter entwickelt. Die 
kulturellen Bereiche, die geistige Welt, in die einer hineinwächst, aber 
auch die politischen Lebensformen, die um ihn herum sind und mit 
denen er sich auseinandersetzen muß, sind lauter Beweise dafür, daß es 
den Einzelnen niemals allein gibt. Was diese vielleicht zunächst sehr 
primitiv empfundenen Formen der Gemeinschaft von ihm verlangen 
und was sie ihm schenken, sind Elemente seines Lebens, die er für 
keinen Augenblick ernsthaft außer acht lassen kann.

Natürlich ist damit nicht die gesamte Problematik eines menschlichen 
Lebens beschrieben. Die Frage nach dem Verhältnis der Generationen 
ist in ein ungewöhnlich akutes Stadium getreten, und die Fülle von 
Problemen, die sich aus der Frage der Gültigkeit von Autorität ergeben, 
haben in dieser Tatsache ihre Wurzel.

Die geistige Existenz eines Menschen vervollständigt sich nur in dem 
Maße, in dem ihm sein Verhältnis zu der ihn umgreifenden Gemein
schaft bewußt wird. Wir haben schon auf die Elemente des Bildungspro
zesses aufmerksam gemacht, in dem der Mensch nie allein ist, sondern 
ständig von Gaben, Aufgaben, Anforderungen und vielleicht auch kriti
schen Bedrückungen durch die Gemeinschaft umgeben ist. Aus dieser 
Beziehung auf die kulturelle Gemeinschaft entsteht zum Beispiel jenes 
zum Teil bedrückende Problem der Tabus. Darunter sind zu begreifen 
alle diejenigen Vorstellungen, die ein Mensch aus der ihn umgebenden 
geistigen Welt übernimmt, ohne daß er sie immer selber bewährt und 
bewahrheitet. Die Tabus, die vor allem in der Form schlagwortartiger
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macht, unter völliger Ignorierung der Vergänglichkeit des menschlichen 
Wesens zu existieren. Trotzdem sind die Beispiele, daß auch dieses Los 
zu den Zwängen gehört, zahlreich und eindrucksvoll. Großartige Unter
nehmungen des Menschen, um das Gemeinschaftswesen zu ordnen, 
seine Staatsformen auf die Höhe zu bringen, sind doch oft genug in 
einer bedrückenden Weise fehlgeschlagen. Wiederum ein Beispiel: 
Welche intensive enthusiastische Woge des Freiheitsverlangens hat es 
zum Beispiel in der sog. Dritten Welt gegeben. Wir wissen, daß ganz 
neue Nationen in Afrika entstanden sind, die es vor dreißig Jahren noch 
gar nicht gab, und die sich laufend herausgebildet haben. Wir wissen 
auch, daß sie fast niemals ein perfektes Freiheitsideal haben verwirk
lichen können, daß aufs neue unvorstellbare Grausamkeiten aufgetaucht 
sind, mit deren Hilfe die Menschen das Leben der Gemeinschaft unmög
lich gemacht haben. Es ist nicht zu leugnen, daß das moderne politische 
Ideal der Demokratie ein großartiges Ideal ist und grundsätzlich vermut
lich die besten im Augenblick realisierbaren Möglichkeiten für den 
Schutz der Freiheit des Einzelnen enthält. Ein Grundrecht der mensch
lichen Existenz, nämlich die Freiheit, ist vermutlich nur auf diese Weise 
zu garantieren. Aber wie selten ist ein solch großartig konzipierter 
Lebensversuch wirklich gelungen!

Deshalb ist es unerläßlich, das gesamte Bild der menschlichen Exi
stenz nach einer entscheidenden Richtung zu vervollständigen. Der 
Mensch, der sich niemals recht verstehen wird, wenn er in der solipsisti- 
schen Vereinzelung existiert, lebt nur dann vollständig, wenn er auf den 
Andern hin lebt. Die Ich-Du-Beziehung erst ergibt das volle Bild der 
menschlichen Existenz in dieser Welt. Der Mensch lebt nicht für sich 
allein sondern vom Andern her und auf das Du hin. Das biblische 
Konzept vom „Nächsten“ ist der Schlüssel zur vollen Realität des 
menschlichen Wesens in der Welt. Nur aus dieser Blickrichtung kann der 
Mensch ein Verständnis für den Reichtum, die Lebendigkeit und die 
Schönheit der menschlichen Existenz in dieser Welt gewinnen. Die 
Entartungserscheinungen der menschlichen Gemeinschaft sind Zeug
nisse einer beklagenswerten Verarmung und Verkümmerung des 
menschlichen Wesens. Das volle biblische Bild im Verhältnis des Einzel
nen zur Gemeinschaft tut erst die Fülle des Lebens auf.



II. Der Staat als Gemeinschaft von Menschen
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Das erneuerte Ordnungsdenken aufgrund der Erlösung

Als tiefste Ursache der Unordnung in der Welt erkennt der Christ die 
Sünde. In ihr versucht der Mensch die von Gott gewollte Sinngebung zu 
zerstören. Nach christlichem Glauben ist diese Sinnzerstörung in der 
ersten Sünde des ersten Menschenpaares erstmals vollzogen worden. 
Den Menschen in die Sinnverwirklichung heimzuholen, war die Absicht 
des Erlösers, Jesus Christus. An der Aufforderung, die Menschheitsge
schichte zu gestalten, hat sich nur durch die neue Zielbestimmung etwas 
geändert. Das Diesseits erscheint nun nicht mehr als das bevorzugte 
Objekt, dem sich die Aufmerksamkeit des Menschen zuwendet. Die 
Menschheitsgeschichte soll ihr Ende in einer anderen Welt finden, die 
mehr bedeutet als nur Technik, Wohlstand, gerechte Güterverteilung. 
Diese Welt soll nicht die Lebenserfüllung des Menschen allein schaffen. 
Der erlöste Mensch strengt sich zwar an, allseitig eine gerechte Ordnung 
in der Gesellschaft zu errichten. Er weiß aber zugleich, daß er sich dem 
Leiden gegenüber kompromißfreudig verhalten muß. Er gibt oder soll 
geben, wo er aus Gerechtigkeit eigentlich nicht verpflichtet wäre; er 
hilft, wo ein anderer helfen sollte, er erträgt, wo ein anderer ihm 
Unrecht tut; er vergilt Böses mit Gutem; er fügt sich in eine Ordnung, 
die vielleicht nicht perfekt ist, aus der Sorge, mit Aufbegehren könnten 
nur größere Übel entstehen. Er anerkennt eine Autorität, wo ein rein 
diesseitig Denkender Revolution machen würde.

Man sage nicht, der Christ sei von Grund auf Konformist. Der 
Maßstab, woran eine Gesellschaftsordnung gemessen wird, ist nach wie 
vor die Idee der Gerechtigkeit, die eine grundsätzliche Gleichstellung 
der Menschen, eine dem gemeinsamen Ziel der Gesellschaft entspre
chende Verteilung der Güter, die Integration aller ins gemeinschaftliche 
Leben verlangt. Aber der Christ weiß, daß auch die besten menschlichen 
Institutionen das Leiden und auch die Ungerechtigkeiten nicht aus der 
Welt zu schaffen vermögen. Darum sein persönlicher Einsatz in Liebe 
zum Nächsten. Die frei geübte Liebe gehört zu den wesentlichen Ele
menten einer christlichen Ordnungskonzeption. Und die Pflege der 
Religion gilt als notwendige Voraussetzung zur Verwirklichung eines 
allgemeinen Konsensus über gesellschaftliche und politische Fragen. Der 
Christ ist überzeugt, daß man aufgrund des von Gott konzipierten 
Menschenbildes gemeinsame Ziele des gesellschaftlichen Lebens aufzu
stellen vermag, daß es möglich ist, echte Gesellschaftspolitik und nicht 
nur nachhinkende Sozialpolitik zu betreiben. Er weiß z. B., daß man
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Familienpolitik nicht durch Bevölkerungspolitik ersetzen kann. Er weiß, 
daß Pressefreiheit allein, ohne eine entsprechende Sittenkontrolle, nicht 
nur dem sittlichen, sondern auch dem gesellschaftlichen Verfall zu
treibt. Er ist überzeugt, daß die Ehe nicht der erotischen Welle preisge
geben werden darf. Er sieht deutlich, daß die volle Wert-Neutralisierung 
der Bildungsstätten zu nichts anderem zu führen vermag als zur techni
sierten, sich selbst entfremdeten Gesellschaft. Er sieht klar, daß die 
Ausschaltung jeglicher absolut geltenden Sittengesetze aus dem Recht 
über kurz oder lang zum Chaos oder zum Polizeistaat führt. Kurz er ist 
überzeugt, daß es Ordnungsnormen gibt, die eigentlich von allen als 
Regeln gemeinsamen Lebens erkannt werden sollten, Normen, die nicht 
nur Verkehrsregeln sind zu störungsfreiem individuellem Leben, son
dern einer gemeinsamen Aufgabe dienen, Normen, die nicht nur 
materielle Wohlfahrt, sondern auch und besonders sittliche Vervoll
kommnung betreffen.

Die zwei großen Gegner des christlichen Ordnungsdenkens

Das christliche Ordnungsdenken hat zwei entschiedene Gegner, den 
Marxismus und den Liberalismus.

Dem Marxismus ist die Orientierung nach dem Jenseits durch die 
Religion eine verräterische Flucht vor der Aufgabe, die Gerechtigkeit, 
und zwar die ganze Gerechtigkeit auf dieser Welt zu erfüllen. Da für den 
Marxismus die Gerechtigkeit im Grunde nur die gerechte Verteilung der 
materiellen Güter bedeutet in der Annahme, daß damit die Freiheit aller 
zur Selbstentfaltung garantiert sei, muß ihm die Religion als eine 
Entfremdung des Menschen erscheinen. Mit einem solchen Ersatz würde 
man sich, so erklärt er, nur die Augen gegenüber den eigentlichen 
Problemen verbinden. In der Tat ist die Sicht des Christen nach einer 
erst im Jenseits sich ganz erfüllenden Gerechtigkeit und die Überzeu
gung, daß zur allgemeinen Wohlfahrt auch die freie Bestimmung des 
Lebens im Sinne der persönlichen Verantwortung vor Gott gehört, 
nicht brauchbar für ein rein an der materiellen Produktion orientiertes 
Gemeinwohl. So sehr der Marxismus mit seiner Emanzipationsidee den 
Menschen, vor allem den arbeitenden Menschen aus der Knechtschaft 
und aus der Gebundenheit an die Materie lösen und für kulturelle 
Aufgaben frei machen will, so ist doch die Ordnung für das gemeinsame 
Handeln, die er vorschlägt, uniformistisch, monistisch im Sinne eines
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ses. Ob er wirklich ist, hängt von Bedingungen ab, die außerhalb unseres 
Erkennens hegen, nämlich davon, ob die Gesellschaft noch einen Fun
ken von Gewissen besitzt oder ob sie alles, was an Gewissensfragen 
grenzt, aus ihrem Bereich in die Privatsphäre abdrängt. Wenn es soweit 
kommen sollte, daß unsere Gesellschaft den letzten Rest von persönlich 
verantwortlichem, d. h. sittlichem Bewußtsein im Sinne von Bewußtsein 
zeitlos gültiger Normen verliert, dann allerdings bleibt nur eine Lösung 
übrig, um die Gesellschaft als Ganzes zusammenzuhalten: der Marxis
mus mit seiner materialistischen Lebensanschauung und seiner wie 
immer demokratisch gemeinten, in jeder Weise autoritären Verplanung 
der Gesellschaft.
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staatlichen Handelns. Damit hing das Verständnis der politischen Herr
schaft als eines Amtes, als eines Dienstes zusammen. Ihre Bindung an 
das Wohl der betroffenen Menschen hat wesentlich zur Ausformung der 
Lehre nicht nur vom Tyrannenmord, sondern auch von der Volks
souveränität in der spanischen Spätscholastik beigetragen, von der sich 
Verbindungslinien zu den Staatstheorien der Neuzeit nachweisen lassen. 
Jedenfalls wurde die Stellung des Christen gegenüber der staatlichen 
Gewalt nicht als diejenige eines „Dulders“ verstanden, wie dies etwa 
in der reformatorischen Zwei-Reiche-Lehre anklang.

Eine ganz andere Frage ist es, wie sich die Kirche zu dem Wandlungs
prozeß einstellte, den die revolutionären Stürme des 18. und 19. Jahr
hunderts auslösten. Die liberalen und demokratischen Bewegungen be
reiteten der ständisch gegliederten Gesellschaft und dem feudalen 
Obrigkeitsstaat ein Ende. Sie schufen den modernen Staatsbürger mit 
seinen individuellen und sozialen Freiheitsrechten, der sich nicht mehr 
mit der Rolle eines Nutznießers von Anordnungen irgendwelcher Obrig
keiten abfand, der vielmehr das soziale und politische Leben verant
wortlich gestalten wollte. Allerdings trugen diese politischen Strömun
gen in ihrer Genese einen antikirchlichen und antireligiösen Charakter, 
der zwar aus der historischen Konstellation heraus verständlich wird, 
der aber die Kirche zunächst in eine antiliberale und antidemokratische 
Abwehrstellung hineintrieb. Die Kirche sah sich genötigt, primär 
ihre Existenz und rechtliche Sicherung zu verteidigen, wohingegen die 
geistige Auseinandersetzung mit den sozialethischen Prämissen und 
Grundlagen der modernen Staatlichkeit nicht aufgenommen wurde. 
Auch die Erneuerung der gesellschaftlichen Verantwortung der Kirche, 
wie sie sich mit dem Rundschreiben „Rerum novarum“ ankündigte, 
wandte sich vornehmlich der „sozialen Frage“ und ihrer Lösung zu, 
während die politische Ethik weiterhin rudimentär und den überkom
menen Traditionen verhaftet blieb. Obwohl Leo XIII. die Isolierung 
der Kirche von der neuen Kulturgesellschaft spürte und nach Wegen 
zu ihrer Überwindung Ausschau hielt, so kam er über Randkorrekturen 
nicht hinaus. Zwar bekannte er sich zu dem Prinzip der sozialethischen 
Neutralität der Staatsformen unter ausdrücklichem Einschluß der 
Demokratie, aber dieses Ja zur Demokratie als Regierungsform bedeu
tete noch keine Billigung der Ideenwelt, die dem modernen demokrati
schen Staat zugrunde liegt: der weltanschaulich pluralistischen 
Gesellschaft1 . Aus dem Gedanken der Oberherrschaft Gottes über die 
politische Gemeinschaft wurde die unmittelbare objektive Bindung der
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staatlichen Gewalt an die Religion abgeleitet, der sich der Bürger zu fü
gen hatte, solange sie sich im Rahmen der religiös-sittlichen Grundlagen 
hielt. Aufschlußreich ist die Terminologie Leos, der so gut wie aus
schließlich von den „Bürgerpflichten“2 spricht, von der „Majestät der 
Obrigkeit“ und dementsprechend von den „Untertanen“ oder vom 
„untergebenen Volk“3. Die Autorität der Obrigkeit erscheint immer 
noch als Abbild der Vaterschaft und Majestät Gottes. Die Subjekt
stellung des Bürgers und die mit dem Begriff der Rechtsstaatlichkeit 
verbundenen Kategorien der Machtkontrolle als zentrale Begriffe mo
derner Staatlichkeit kamen nicht ins Blickfeld.

Erst unter Pius XII. setzt sich eine neue Betrachtungsweise in der 
kirchlichen Soziallehre durch. Die Erfahrungen mit den totalitären 
Regimen des Nationalsozialismus und des Kommunismus begünstigen 
die positive Wendung hin zur Demokratie. Pius verknüpft die seit je 
personale Basis der christlichen Sozialethik mit den bürgerlichen Frei
heiten der modernen politischen Gemeinschaft. Das politische Denken 
nimmt seinen Ausgang nicht mehr von einem objektivierten Gemein
wohlbegriff, sondern vom Menschen, „der keinesfalls nur als Objekt 
und passives Element des sozialen Lebens gelten darf, vielmehr dessen 
Subjekt, Grundlage und Ziel ist und bleiben muß“4. Die gesellschaft
liche Subjektstellung der Person, ihre Freiheit und unantastbaren 
Rechte, zugleich der Respekt vor der Freiheit und Würde des anderen, 
das sind die Kernelemente der neuen politischen Ethik. Von hier aus 
öffnet sich auch der Zugang zur aktiven Teilnahme der Bürger am Ge
meinwohlprozeß und an der politischen Willensbildung, was zum Wesen 
der Demokratie gehört, die nun nicht mehr bloß als eine mögliche Re
gierungsform hingenommen, sondern als die dem Menschen am ehesten 
gemäße politische Lebensform bejaht wird.

Das Konzil hat sich diese von Pius XII. grundgelegte und von Jo
hannes XXIII. im Rundschreiben „Pacem in terris“ fortentwickelte 
Auffassung zu eigen gemacht. In Nr. 75 der Pastoralkonstitution heißt 
es: „In vollem Einklag mit der menschlichen Natur steht die Entwick
lung von rechtlichen und politischen Strukturen, die ohne jede Diskri
minierung allen Staatsbürgern immer mehr die tatsächliche Möglich
keit gibt, frei und aktiv teilzuhaben an der rechtlichen Grundlegung 
ihrer politischen Gemeinschaft, an der Leistung des politischen Ge
schehens, an der Festlegung des Betätigungsbereiches und des Zwecks 
der verschiedenen Institutionen und an der Wahl der Regierenden“. 
Damit sind die Menschen, näherhin die Bürger, als originäre Träger der
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Was im einzelnen das Gemeinwohl erfordert, welche politischen Zie
le den Vorrang verdienen, wie die Teilnahme der einzelnen und Grup
pen am Gemeinwohl gesichert werden soll, darüber sind echte Mei
nungsverschiedenheiten möglich, die mit aller Härte ausgetragen werden 
dürfen. Wenn eine Gruppe sich ungerecht benachteiligt fühlt, hat sie 
das Recht, ihre Interessen wahrzunehmen und zu verteidigen. Bedarf 
es doch in einer dynamischen Gesellschaft der Kräfte und Gegenkräfte 
des dauernden Ausgleichs der Interessen, des Wettkampfs um die 
politische Macht. Darüber darf aber die gemeinsame Grundlage für 
das Zusammenleben aller nicht aufgehoben werden, eben das Gemein
wohl, das sich nicht automatisch daraus ergibt, daß jeder seinen eigenen 
Vorteilt sucht. Wer politische Macht ausübt — und sei es auch nur 
durch die Abgabe seines Stimmzettels in einer demokratischen Wahl -, 
sollte darum wohl zu unterscheiden wissen zwischen der Verfolgung 
seiner persönlichen Interessen — innerhalb der gegebenen Grenzen 
durchaus legitim und notwendig — und seiner eigentlich politischen 
Aufgabe, die Wahrung und Förderung des staatlichen Gemeinwohls. 
So kann beispielsweise das Gemeinwohl erfordern, einer allgemeinen 
Steuererhöhung zuzustimmen, obwohl sie persönlich ein Opfer bedeu
tet. Leider ist die Neigung auf allen Seiten nur allzu groß, unter dem 
Vorwand der Sorge um das Gemeinwohl bewußt oder unbewußt grup
penegoistische Ziele zu verfolgen. Am ehesten läßt sich gemeinwohl
orientiertes Handeln negativ definieren, indem man sich vor jeder 
politisch bedeutsamen Handlung fragt: Zu welchen Ergebnissen würde 
es führen, wenn alle der Handlungsmaxime folgen würden, die anzu
wenden man im Begriff steht. Erscheint das Ergebnis unannehmbar 
oder ungerecht, verstößt die Handlung gegen das Gemeinwohl.

In einem Rechtsstaat sorgt das allgemein geltende Recht und Gesetz 
weitgehend für die Sicherung des Gemeinwohls, wenn es auch den 
Mächtigen immer leichter sein wird als den Schwachen, sich Vorteile 
zu verschaffen. Völlig ungelöst ist aber noch die immer dringlicher wer
dende Frage, wie das internationale Gemeinwohl sichergestellt werden 
kann. Keine mit genügender Macht ausgerüstete Instanz sorgt hier da
für, daß die starken Staaten die schwachen nicht politisch und wirt
schaftlich ausnützen und unterdrücken. Nur die gemeinsame Angst vor 
einer Weltkatastrophe hat in den letzten Jahrzehnten einen Krieg mit 
atomaren, bakteriologischen und chemischen Waffen verhindern kön
nen, während das gegenseitige Mißtrauen die Konferenzen über Ab
rüstung, Welthandel und Umweltschutz immer wieder scheitern ließ.
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Immerhin wächst in vielen Völkern das Bewußtsein, daß nationale 
Staatsraison allmählich abgelöst werden muß von einer Orientierung 
am Gemeinwohl der gesamten Menschheit, wenn diese überhaupt auf 
die Dauer eine Überlebenschance haben soll. Viele, gerade junge Men
schen, fühlen sich solidarisch mit allen Unterdrückten in der ganzen 
Welt über alle nationalen Grenzen und gesellschaftlichen Schranken 
hinaus. Gemeinsam mit allen Menschen guten Willens solche Bewe
gungen zu unterstützen, damit die Regierungen zu veranlassen, nicht 
mehr in den veralteten Kategorien der Staatsraison zu denken, und so 
einer besseren und gerechteren Welt den Weg zu bereiten ist eine der 
wichtigsten Aufgaben der Christen in unserer Zeit.
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von sozialer und politischer Stabilität geben davon Zeugnis. Freiheit
lich verstandene Harmonie von privatem und öffentlichem Interesse 
ist somit nicht nur theoretisch denkbar, sondern auch in der Praxis 
erfolgreich.

Trotz dieser positiven Bilanz gerät neuerlich die Frage nach der 
Rangordnung der Interessen erneut ins Kreuzfeuer dogmatischer Aus
einandersetzung. Besonders die junge Generation ist von dem geltenden 
System nicht überzeugt, weil sie seine Aufbauleistung nicht erlebt hat. 
Sie bestreitet zwar seine Erfolge nicht, genießt auch gerne seine Früche; 
aber sie stellt die drängende Frage nach der sozialethischen Motivierung 
privater Interessen. Der Erfolgsmaßstab der Leistungsgesellschaft bie
tet ihr anscheinend zu wenig menschliche Wärme, und die Tatsache, 
daß individuelles Erfolgsstreben auch ein wesentlicher Impuls für ein 
Handeln zum Wohle des Ganzen ist, befriedigt sie nicht. Sie schwärmt 
von der Selbstverwirklichung des Menschen, verkennt jedoch, daß bei
des, die private Selbstentfaltung und Selbstverantwortung, erst die 
innere Unabhängigkeit und eine freie Persönlichkeit ausmachen. Ange
sichts dieses Mißverständnisses müssen die Sympathien der Jugend 
zunächst all jenen gehören, die dem „öffentlichen Interesse“ den Vor
rang geben und ihr Handeln in dessen Namen begründen. Die anschau
liche Geschichtserfahrung von der Übertreibung dessen, was alles unge
rechtfertigterweise im angeblich wohl verstandenen öffentlichen Inter
esse gelegen haben sollte, ist ihr ebenso fremd wie das gegenteilige be
wußte Werterlebnis einer auf Freiheit gegründeten Gesellschaft, die 
ihr Primat im individuellen Sein hat. Die junge Generation will nur 
schwer wahr haben, daß auch und gerade auf dieser Grundlage frei
willige soziale Opfer- und Hingabebereitschaft ebenso selbstverständ
lich sind wie das Sich-Einfühlen mit anderen und der freie Wille, Glied 
eines Ganzen zu sein und darin seinen Platz auszufüllen. Es ist unsere 
Aufgabe, davon zu überzeugen.

Die ältere Generation — Unternehmer wie Arbeitnehmer —, die die 
Aufbauarbeit nach dem Kriege geleistet hat, philosophierte nicht über 
die Begründung des Handelns; sie hat schlicht mit der Tat begonnen 
nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch ganz bewußt in dem der 
Allgemeinheit und der Nachkommenden. Vielleicht trat in dieser 
Zeit der wirtschaftlichen Not das Materielle überwiegend in den Vor
dergrund zu Lasten der Besinnung auf die vorhandenen inneren Werte, 
die eine Gesellschaft bindet. Verständlich wäre es. Vielleicht haben wir 
die Motive unseres Handelns und des Erfolgs nicht plausibel genug ge-
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macht. Heute jedenfalls haben wir Nachholbedarf an geistiger und poli
tischer Standortklärung und Standortbestimmung.

Gerade weil das komplizierte Wesen unserer freien Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung weithin nicht verstanden wird, gerät die Ausein
andersetzung über die Rangordnung von öffentlichem und privatem 
Interesse immer mehr zum ideologisch zugespitzten Gegensatz, der sich 
an den konkreten Erscheinungsformen der Industriegesellschaft ent
zündet. Der Vorwurf von öffentlicher Armut bei privatem Reichtum ist 
das polemische Schlagwort für die Behauptung, „privates und öffent
liches Interesse klafften weit auseinander“ . Aber sie ist nicht haltbar; 
wer wollte denn bestreiten, daß der private Wohlstand heute nicht auch 
eine Folge öffentlichen Reichtums ist, den jeder für Krankheit, Alter, 
Invalidität, Bildung und Fortbildung für sich in Anspruch nimmt. 
Gleichwohl bleibt die Frage bestehen, ob und wie unsere Gesellschaft 
künftig die Lebensbedingungen gestalten soll, die durch das dichter wer
dende Industriesystem geprägt wird. Dabei geht es um den Umwelt
schutz, die Gesundheitspolitik und die wirtschaftliche und soziale 
Infrastrukturpolitik. Gemeinschaftsaufgaben wie diese, die der ein
zelne mit eigener Kraft nicht zu lösen vermag, sind zweifellos akut, 
ihrem Prinzip nach aber kein neues Problem, auch ökonomisch nicht. 
In verdichteten Industrie- und Wohlstandsgesellschaften verschieben 
sich die Knappheitsverhältnisse. Saubere Luft, vormals ein reichhal
tiges Gut, wird künftig teuer, die Abfallbeseitigung in städtischen 
Ballungsgebieten zur komplizierten öffentlichen Aufgabe und die Ver
kehrswege im Zeitalter des privaten Kraftwagens zum aufwendigen 
Gut der Massenversorgung. Deshalb wird sich der Wohlstandsbürger 
daran gewöhnen müssen, daß die Abgaben für diese öffentlichen Dienst
leistungen in seinem privaten Budget einen größeren Anteil ausmachen. 
Das ist das eine. —

Die Tatsache, daß die ordnende und planende Kraft des Staates im 
öffentlichen Interesse und damit die gestaltende Struktur- und Wirt
schaftspolitik höhere Bedeutung gewinnen als bisher, ist die andere 
Seite des Problems. Die gesetzlichen Auflagen- und Rahmenbedingun
gen, in denen sich privatwirtschaftliches Interesse entwickelt, dürfte 
künftig noch engmaschiger und die Koordinierung von Einzel- und Soli- 
darinteresse noch komplizierter werden. Um so dringender ist es aber, 
die autonomen Räume privater Interessiertheit und der Freiwilligkeit 
aufrechtzuerhalten, wenn diese Entwicklung nicht in eine Einbahn
straße zum Kollektivismus einmünden soll. Wer in der Bewältigung der
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Otto Kunze

PRIVATE INTERESSEN ALS ÖFFENTLICHES INTERESSE?

Das Kapitel über ,,Die menschliche Gemeinschaft“ in der Pastoral- 
konstitution ,,Die Kirche in der Welt von heute“ beginnt mit der Fest
stellung, zu den charakteristischen Aspekten der heutigen Welt gehöre, 
daß die Menschen „immer mehr voneinander abhängig werden“ . In
folge dieser sich beständig mehrenden gegenseitigen Abhängigkeit und 
Verflechtungen entstehen „mannigfache gesellschaftliche Verbindungen 
und Institutionen“ öffentlichen und privaten Rechts. Zu diesen gehören 
auch die Interessenverbände. Diese Entwicklung sei, so sagt die Konsti
tution, „gewiß nicht ohne Gefahren“ , bringe aber „viele Vorteile für 
die Festigung und Förderung der Eigenschaften der menschlichen Per
son und für den Schutz ihrer Rechte mit sich“. Die Konstitution tritt 
damit der heute häufig anzutreffenden Kritik am sogenannten Ver
bandswesen entgegen, und zwar mit der Begründung, daß „das Wachsen 
der Gesellschaft als solcher“ und der „Fortschritt der menschlichen 
Person“ , die „Wurzelgrund, Träger und Ziel aller gesellschaftlichen In
stitutionen“ sei, sich gegenseitig bedingten.

Mit dieser gegenseitigen Bedingtheit des „Fortschritts der mensch
lichen Person“ und des „Wachsens der Gesellschaft“ sowie der darin 
zum Ausdruck kommenden Bejahung der Bildung von Interessenver
bänden und ihres Wirkens in der Gesamtgesellschaft ist indessen die 
Frage, ob private Interessen als öffentliche Interessen zu qualifizieren 
sind und ob ihre Geltendmachung und Förderung durch den Staat im 
öffentlichen Interesse liegt, noch nicht beantwortet. Der Widerspruch 
von öffentlichem und privatem Interesse löst sich aber in einem richtig 
verstandenen Gemeinwohlgedanken auf. Die Konstitution versteht un
ter dem Gemeinwohl „die Gesamtheit jener Bedingungen des Gesell
schaftslebens, die sowohl den Gruppen als auch deren einzelnen 
Gliedern ein volleres und leichteres Erreichen der eigenen Vollendung 
ermöglichen“ . Diese Definition begrenzt die Geltendmachung von 
Privatinteressen im Blick auf den Nächsten ein: in der „Achtung vor der
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menschlichen Person“, im Bedachtsein auf die notwendigen Voraus
setzungen eines menschenwürdigen Lebens“ , des Nächsten als des „an
deren Ich“. Das Schwergewicht dieser Definition liegt nicht, wie es 
scheinen könnte, in dem individualethischen Gebot der Nächstenliebe, 
sondern darin, daß sie, wie es die Konstitution formuliert, „über die in
dividualistische Ethik hinaus“ schreitet und für das Leben der gesell
schaftlichen Gruppen und Institutionen die Norm der 1�����5�	�I
�����#���!�3  aufstellt, die die privaten Interessen mit dem öffentlichen 
Interesse in Einklang bringt.

Die Besinnung auf diese Grundregel menschlichen Zusammenlebens 
in einer Gesellschaft, die so stark durch das Vorhandensein und das 
Wirken sog. intermediärer Mächte geprägt ist wie die unsrige, ist nun 
besonders aktuell und wichtig im Hinblick auf die Gewerkschaften. 
Mit dem Übergang zur Industrie und zum Fabrikbetrieb wurden auch 
in Deutschland die Arbeitskräfte aufs äußerste angestrengt und ausge
nutzt. Als Kampforganisationen gegen das privatkapitalistische Unter
nehmertum, seine rücksichtslose Ausbeutung der menschlichen Arbeits
kraft und deren traurige Folgeerscheinungen bildeten sich in den sech
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Deutschland — nach dem Vor
bild der englischen Trade Unions — die ersten Gewerkschaften. Sie ha
ben sich seither zu den machtvollen Organisationen entwickelt, die ein 
wesentliches Element der freiheitlichen Gesellschaften der westlichen 
Welt sind und deren Aktionsradius heute weit über die Vereinbarung 
der Löhne und Arbeitsbedingungen mit den Arbeitgebervereinigungen 
— im Rahmen der sog. Tarifautonomie — hinausgeht. Sie nehmen als 
Millionenorganisation, vor allem durch ihre Vertreter in den Parteien 
und im Parlament, Einfluß auf die staatliche Politik und insbesondere 
die Gesetzgebung. Ihre Hauptaufgabe und der eigentliche Ort ihrer 
Interessenvertretung ist jedoch das Aushandeln der Löhne und Arbeits
bedingungen. Diese gelten nur für ihre Mitglieder, kommen aber mittel
bar, jedenfalls in Zeiten der Vollbeschäftigung, auch den nichtorga- 
nisierten Arbeitnehmern zugute. Da in der Bundesrepublik Deutschland 
mehr als 80 % der Erwerbstätigen Arbeitnehmer sind, nehmen die Ge
werkschaften mit ihrer Tarifpolitik auch Einfluß auf die gesamtwirt
schaftliche Entwicklung.

Kann nun von der Vertretung der Arbeitnehmerinteressen durch so 
mächtige Verbände wie die Gewerkschaften gesagt werden, daß sie mit 
dem öffentlichen Interesse im Einklang steht? Bei der Beantwortung 
dieser Frage ist eine Besonderheit zu beachten. Diese besteht darin,
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Rechts, sondern durch das sozialethische Gebot der Beachtung des 
Gemeinwohls gewährleistet. Dieses Gebot appelliert an die Selbstver
antwortung der Tarifpartner und ihre Einsicht, daß zwar das Wohl des 
Ganzen nur über das Wohl der von ihnen repräsentierten Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber zu erreichen ist, daß aber deren Wohl vom Wohle des 
Ganzen abhängt. Wird dieser Appell befolgt, kann den so wahrgenom
menen privaten Interessen der Arbeitnehmer der Rang öffentlicher In
teressen zuerkannt werden.

Vielleicht darf ich zum Schluß sagen, daß den deutschen Gewerk
schaften dieser Zusammenhang zwischen dem Wohl ihrer Mitglieder 
und dem Wohl des Ganzen gegenwärtig ist. Sie haben von ihrer grund
rechtlich gewährleisteten Koalitionsfreiheit, nimmt man alles nur in 
allem, stets einen gemeinwohlorientierten Gebrauch gemacht und sich 
auch insoweit als Wahrer der Freiheitlichkeit unserer Gesellschafts
ordnung erwiesen, zu der sie sich nachdrücklich bekennen.
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DER WOHLFAHRTSSTAAT ALS ETHISCHE FORDERUNG

Bevor man von der Wohlfahrt als von einer Aufgabe des Staates spricht, 
muß man den Primat des Gemeinwohls betonen, ohne den in der Poli
tik nichts verständlich wird.
Die zur politischen Gemeinwirtschaft verbundenen Menschen streben 
nach ihrem Gemeinwohl als ihrem Ziel. Der Staat steht im Dienste des 
Gemeinwohls.
Natürlich gehören zum Gemeinwohl die innere und äußere Sicherheit. 
Gehört aber auch die Wohlfahrt der Menschen dazu? Das ist die Grund
frage, die sich uns stellt.
Sie führt unmittelbar zu der weiteren Frage: Soll der Staat, um dem 
Gemeinwohl zu dienen, sich der Wohlfahrt annehmen? Soll er, wenn 
dies erforderlich ist, zugunsten der Wohlfahrt in das Wirtschaftsleben 
eingreifen?

Die Antwort der herkömmlichen Ethik lautet ebenso wie die Ant
wort der frühen Moralisten der Kirche: Wohlfahrt und Wohlstand, 
jedenfalls eine gewisse Wohlfahrt und ein gewisser Wohlstand, gehören 
tatsächlich zum Gemeinwohl, dem der Staat dient.

In weniger weit zurückliegenden Zeiten, Ende des letzten und Anfang 
unseres Jahrhunderts, hat es die schärfsten Auseinandersetzungen aller
dings zunächst nicht um das Tun des Staates für das Gemeinwohl ge
geben, sondern um das Tun des Staates dafür, daß ����  ihren hinläng
lichen Anteil am Gemeinwohl haben, daß also eine bessere Verteilung 
der Wohlfahrt gewährleistet wird. Es ging dabei nicht so sehr um die 
Wohlfahrt als solche, sondern um ihre 3����	#�  Zumessung an alle 
Bürger. Und ganz sicher ist die Gerechtigkeit neben der inneren und 
äußeren Sicherheit ein Element des Gemeinwohls.

Ganz zweifellos war die Angelegenheit nicht einfach. Einige vertraten 
nämlich den Standpunkt, der Staat könne der Gerechtigkeit keines
falls nützen durch Eingriffe in die Wirtschaft, also durch Lohnfestset
zungen, Bemühung um mehr Arbeitsplätze, Beeinflussung der Einkorn-
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noch bloße Verteilung bedeutet. Mit der Enzyklika Populorum pro- 
gressio Papst Pauls VI. hat die katholische Kirche das Wachstum beson
ders eindeutig gepriesen.

Das könnte bedeuten, daß sie dem Ideal des Wohlfahrtstaates zu
stimmt, der nicht einfach als der Staat mit der gerechtesten Vertei
lung der Wohlfahrt verstanden wird, sondern als der Staat, der für die 
größtmögliche Wohlfahrt arbeitet.

In mancher Hinsicht stimmt das: Die Kirche weiß tatsächlich, daß 
dem Menschen mit seiner Erschaffung die Schöpfung anvertraut wor
den ist, damit er sie wachsen und Frucht bringen lasse. So wächst der 
Mensch im Einklang mit seiner Berufung.

Hat aber der Mensch diese Bestimmung, und steht der Staat im Dien
ste des Gemeinwohls der zur politischen Gemeinschaft verbundenen 
Menschen, so läßt sich nicht leugnen, daß der Staat sich um ein Wachs
tum der Wohlfahrt als Teil des Gemeinwohls zu bemühen hat.

Doch die Kirche macht sich nicht etwa uneingeschränkt die Vor
stellung vom Wirtschaftswachstum und von der größeren materiellen 
Wohlfahrt zu eigen, wie sie bei vielen reichen Gesellschaften in letzter 
Zeit geherrscht zu haben scheint. Wenn die Kirche heute auf Wachstum 
und auf Steigerung der Produktion von materiellen Gütern drängt, so 
geschieht das im Hinblick auf die Lage in der Welt, wo viele, allzu viele 
Hunderte von Millionen Menschen selbst die elementarsten Bedürf
nisse nicht befriedigen können. Die Kirche spricht nicht von Wirt
schaftswachstum, ohne dabei an eine gerechtere Verteilung der Früchte 
dieses Wachstums zu denken: eine Verteilung über die ganze Welt und 
zugunsten der am stärksten benachteiligten Bevölkerungsteile.

Sie spricht auch nicht von Wachstum, ohne zu betonen, wie wichtig 
eine gleichzeitige Entwicklung der Menschen in ganz verschiedene Rich
tungen ist: ein breiterer Zugang zu den materiellen Gütern ist notwen
dig, damit die Menschen Nahrung, Kleidung und Wohnung haben, aber 
sie brauchen auch eine Entwicklung ihrer Persönlichkeit, sie müssen 
befähigt werden, zur Wissenschaft und, ebenso wichtig, zur Weisheit 
Zugang zu finden, und es tut ihnen ferner not, daß sie immer mehr 
teilhaben können an den verschiedensten Verantwortungen in der Ge
sellschaft, denn es geht um die Verantwortung für ihr eigenes Schick
sal.

Diese umfassende und vielfältige Humanisierung, also nicht nur die 
größere materielle Wohlfahrt, gehört zum Gemeinwohl, dem der Staat 
dient. Und deshalb wird das Wort vom „Wohlfahrtsstaat“ zu einem miß-
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Förderung der Wohlfahrt der ganzen Menschheit und zur gerechteren 
Verteilung der Wohlfahrt im Weltmaßstab.

Wir fassen zusammen: es ist eine echte moralische Forderung an 
den Staat, daß er für die Wohlfahrt der Bürger als für einen Teil des 
Gemeinwohls besorgt zu sein hat. Insbesondere ist es seine Pflicht, 
sich um Gerechtigkeit in der Verteilung der Wohlfahrt zu bemühen 
und den Zugang aller zur Wohlfahrt zu begünstigen — darauf hat die 
Kirche nachdrücklich hingewiesen. Der Staat muß sich aber dennoch 
hüten, durch diese Bemühung um Wohlfahrt und Gerechtigkeit andere 
ebenso unbezweifelbare moralische Werte, die Eigeninitiative und die 
aktive Mitarbeit, zu lähmen oder versiegen zu lassen.

Der Staat muß sich heute der qualitativen Dimensionen des Lebens be
wußt werden, die mit einer zu ausschließlich quantitativ und materiell 
gesehenen Wohlfahrt in Konflikt geraten können. Und: der einzelne 
Staat muß mehr denn je an der Schaffung der Wohlfahrt im Zusam
menwirken mit den übrigen Staaten arbeiten, denn es geht heute, klarer 
erkennbar als in der Vergangenheit, um die Wohlfahrt der ganzen 
Menschheit, und es geht, eindeutiger noch als gestern, um die Sicherung 
der konkreten Zugangsmöglichkeit zu dieser Wohlfahrt für alle Men
schen in allen Völkern. Und wir wissen heute besser als gestern, daß 
es darauf ankommt, die Chance zur Entwicklung der Persönlichkeit 
in allen ihren Dimensionen zu geben: zur Entwicklung von Eigen
initiative und verantwortlicher Mitarbeit, aber auch von Möglichkeiten 
für die Entfaltung der menschlichen Wißbegier, was Möglichkeiten zur 
Besinnung und zu vertieftem Nachdenken einschließt. Diese moralischen 
Grundforderungen sind eindeutig, aber vor uns liegt noch ein weites 
Feld für die Suche nach den geeigneten Mitteln und Wegen für die Ver
wirklichung solcher Ziele.
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der Welt von heute“ : „Die heilige Schrift lehrt nämlich, daß der Mensch 
nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, fähig, seinen Schöpfer zu erken
nen und zu lieben, von Ihm zum Herrn der Kreaturen gesetzt, daß er sie 
beherrsche und benütze“4. Wie vielfach in der Tradition geschehen, 
wird die biblische Grundaussage über die Gottebenbildlichkeit des Men
schen im ersten Kapitel der Genesis (Gn 11,267) mit der Aussage von 
Psalm 8 verbunden, der von dem nur ganz geringen Abstand zwischen 
den Engeln und den Menschen spricht. Damit ist die Stellung des 
Menschen auf eine Höhe gebracht, die in der sichtbaren Schöpfung 
nicht mehr steigerungsfähig ist.

Vom biblischen Befund her läßt sich noch verdeutlichen, was diese 
Hochstellung des Menschen besagt und wie sich aus ihr vor allem die 
Momente „Würde“ und „Freiheit“ ergeben. Obgleich die wissenschaft
liche Exegese in Bezug auf die Interpretation der Aussage über die 
„Gottebenbildlichkeit“ des Menschen innerhalb des Schöpfungsberich
tes manche Verschiedenheit zeigt5, besteht doch Einvernehmen dar
über, daß allein der Mensch in der Schöpfung als 3�##!���##�������  
Wesen geschaffen würde und in 1�##!���##�����.��#  existiert. Während 
der Schöpfer nach diesem Bericht die Pflanzen und Tiere aus der 
fruchtbaren Erde hervorgehen läßt, so daß sie einen direkten Bezug nur 
zu dieser Erde und zum Bereich des Naturhaften haben, wird der 
Mensch allein durch ein majestätisches Wort Gottes ins Sein gerufen 
und Gott unmittelbar gegenübergestellt.

Damit ist von der hl. Schrift nicht nur der alte stoische Gedanke 
ausgedrückt, daß der Mensch an der Spitze der Schöpfung steht. Es ist 
hier vielmehr auch die Wahrheit grundgelegt, daß der Mensch in unmit
telbarer Korrespondenz zu Gott steht, daß er in Gott sein Gegenüber 
hat und Gott gleichsam „von Angesicht zu Angesicht“ gegenübersteht. 
Der Gedanke von der „Gottebenbildlichkeit“ des Menschen will diese 
Tatsache nur unterstreichen und bekräftigen. Er will sagen, daß Gott 
sich im Menschen ein lebendiges Gegenüber geschaffen hat, in dem Er 
sich selbst gleichsam spiegeln möchte und das Ihn widerspiegeln soll; ein 
Gegenüber, das auf das Wort Gottes unmittelbar Antwort geben und 
damit Verantwortlichkeit tragen soll, ein Wesen, das im Dialog mit dem 
personalen Gott existiert und dadurch selbst zur Person wird. Aus 
dieser antwortenden Bezogenheit des Menschen auf Gott ergibt sich 
auch das Vernunftsein des Menschen. Es ist deshalb nicht so, wie die 
alte Philosophie lehrte, daß Gott dem Menschen zunächst die Anlage 
der Vernunft als natürliche Gabe geschenkt hätte, vermöge deren der
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Mensch dann eine gewisse Ähnlichkeit mit Gott erlangte. Damit würde 
die Würde des Menschen eigentlich nur in eine Naturanlage verlegt, die 
in ihrer weiteren Existenz auch unabhängig von Gott gedacht werden 
konnte. Da der Mensch sich heute zutraut, solche oder wenigstens 
ähnliche Naturanlagen wie Intelligenz, Erfindungsgeist und Wissen auch 
den Komputern einzubauen, kann die einzigartige Würde und Bedeu
tung des Menschen über eine solche Naturanlage nicht mehr begründet 
und gehalten werden. Sie ergibt sich vielmehr aus etwas, was selbst dem 
intelligentesten und leistungsfähigsten Roboter nicht zukommt, näm
lich aus der verantwortlichen Korrespondenz zu Gott, von dem der 
Mensch unmittelbar berufen ist, damit er das Licht Gottes widerstrahle. 
Selbstverständlich ist dieses Licht Vernunft und Geist, aber nicht als 
von Gott unabhängige Naturanlage gedacht, sondern als lebendiger 
Reflex und als Korrespondenz zum geistigen Leben Gottes.

Diese Unmittelbarkeit zu Gott bewirkt, daß der Mensch den Sinn 
seines Daseins nicht im Naturhaften finden kann und daß er auch 
keinem geschöpflichen Ziel oder Zweck unterworfen werden darf. Er ist 
daraufhin ein endliches Absolutum, das seinen vollkommensten Aus
druck im Gottmenschen Jesus Christus gefunden hat, der darum auch 
allein das wesentliche Ebenbild Gottes ist.

Mit der „Gottebenbildlichkeit“ ist aber auch das Freiheitsthema 
angeschlagen und zum Programm einer christlichen Lehre vom Men
schen erhoben; denn selbstverständlich muß ein dem Absoluten verant
wortliches Wesen ein freies Wesen sein. Wenn die Widerspiegelung der 
göttlichen Liebe, die Gott mit der Erschaffung des Menschen beabsich
tigte, eine unfreie wäre, so wäre die Unmittelbarkeit des Gott-Mensch- 
Verhältnisses zerstört. Der Mensch könnte Gott nicht personal antwor
ten, sondern nur zwanghaft auf ihn reagieren. So ist in der „Gotteben
bildlichkeit“ auch die einzigartige Auszeichnung der Freiheit des Men
schen begründet.

Und doch wäre es — zumal heute — zu wenig, allein auf die Tatsache 
dieser Auszeichnung zu verweisen, die im Grunde alle humanistischen 
Weltanschauungen beanspruchen. Es ist vielmehr erfordert, auch den 
Charakter dieser Freiheit theologisch zu bestimmen und sie im Sinn des 
christlichen Glaubens zu erklären. Dann wird sich zeigen, daß vom 
Gedanken der „Gottebenbildlichkeit“ her das moderne Freiheitspathos, 
wie es exemplarisch die Philosophie J. P. Sartres vertritt, nicht zu 
rechtfertigen ist6.
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DAS EBENBILD GOTTES IM MENSCHEN -  
WÜRDE UND FREIHEIT

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Sinn aller staatlichen Gewalt“ . Dieser erste Satz des Grund
gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ist kein Befehl, sondern 
eine Erkenntnis. Das höchste Gesetz des Staates beginnt mit einem 
Bekenntnis. Die ganze Verfassung, die gesamte Staatsordnung ruht auf 
dieser einen Menschenwürde. In ihrem Namen sind die Völker Europas 
nach der Sintflut der Weltkriege zum Neuaufbau angetreten — mit 
einem Blick nach oben.

Denn dies ist ja der Sinn dieses Bekennens: Es spricht vom Menschen 
und meint den ganz Anderen. Eine staatliche Ordnung soll nicht nur 
geschaffen, sondern gerechtfertigt werden — aus einem Bereich, der 
über dem Recht steht, den das Recht nicht schaffen kann, den es 
vielmehr vorfindet und anerkennt.

Dies ist kein Weg zurück. Die Zeit der Staatskirche ist vorüber. Kirche 
und Staat mögen Partner bleiben, sie sind nicht eins, nicht im Namen 
der Macht verbündet. Doch in dem Bekenntnis zur Menschenwürde hat 
eine neue Verbindung begonnen: Zwischen Glauben und Recht.

Menschenwürde ist die höchste Norm des Rechts — doch sie ist 
zugleich die große Brücke, die Staat und Recht mit Glauben und 
Jenseits verbindet.

Die Menschenwürde ist nicht ganz von dieser Welt. Was sie dieser 
Welt bringt, was die Menschen in ihrem Namen vom Staat verlangen 
dürfen und müssen, das wird nie voll erfassen, wer nur diese Erde kennt. 
Das Religiöse allein legitimiert den Satz von der Würde des Menschen, 
nur aus ihm kann er sichere Inhalte gewinnen.

Um diese Inhalte ringt das Recht seit Jahrzehnten. Kein Gesetz, kein 
Akt der Verwaltung, kein Urteil des Richters darf ja die Menschenwürde 
verletzen — müßte da nicht jeder Bürger wissen was Würde sei, jeder 
Beamte sie definieren können? Sie können es nicht. Das Höchste ist
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nicht das Klarste. Viele mühen sich vergeblich, denn sie sehen nicht die 
Öffnung nach oben. Aus Erfahrungen wollen sie nehmen, was nicht 
erfahren werden kann, was geglaubt werden muß, aus rechtlichen Be
griffen soll klar werden, was mehr ist als Recht.

Daß Menschenwürde die Lager nicht kenne, das Quälen von Men
schen, die Pein, daß sie Versklavung, Erniedrigung, Ächtung verbiete, 
mochten die Richter verkünden — doch was soll das heute dem Bürger 
zivilisierter Staaten? Ein Staat, der so weit geht, kommt ohnehin mit 
Gewalt, er wird auch nicht von der Würde des Menschen reden. Und wer 
sie nur dort verletzt sieht, wo Lager und Gaskammern drohen, der 
beruhigt die Menschen zu leicht — als ob außerhalb der Lager überall 
nur menschenwürdiges Leben wäre!

Menschenunwürdig ist manchen alles, was Menschen zum Objekt 
erniedrigt, zum Gegenstand fremden Beliebens. Doch so sicher auch 
Menschenwürde Selbstbestimmung verlangt — zum Objekt wird der 
Mensch überall, sein Leben ist nichts als der Versuch, seinen Willen 
durchzusetzen, ihn anderen eben doch, irgendwie — aufzuzwingen, sie 
damit zum „Gegenstand“ seines Willens zu machen. Jeder Vertrag, jeder 
Anspruch — was wären sie anderes. Kein Bekenntnis zur Menschen
würde kann hindern, daß der Mensch des Menschen Objekt werde. Sie 
muß aber sagen 5���5��#  dies geschehen darf!

Würde ist Freiheit — so sagen andere. Wer unfrei ist, hat den höchsten 
Wert dieser Welt verloren. Und in der Tat: Menschsein bedeutet Selbst
verantwortung, freie Entscheidung für Wert oder Unwert. Ohne Freiheit 
kann Menschenwürde sich voll nie entfalten, was ohne Freiheit bleibt, 
ist ein kleines, enges, mühseliges Menschentum, nicht die große Mensch
lichkeit eines Wesens, das sich die Erde untertan macht. Menschenwürde 
ist nicht Macht und Reichtum — aber in ihr muß auch die Chance 
liegen, dies beides zu erwerben und zum Guten zu gebrauchen. Wer 
Freiheit nimmt, stimmt Menschenwürde niedriger, und nicht zu Un
recht erinnern Juristen daran, daß in jedem Grundrecht ein Kern von 
Menschenwürde sei, der nie und nimmer verletzt werden darf, daß 
Menschenwürde das erste und größte sei unter den Grundrechten. In 
einem Staat, der keine Freiheit kennt für seine Bürger, mag noch immer 
etwas von jener unauslöschlichen Würde in stillen Herzen bleiben — 
doch wenn das alles nicht offen zu Recht wird, droht es unterzugehen. 
Der Staat der Unfreiheit ist der Staat ohne Menschenwürde, der Un
rechtsstaat.
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meint, daß jeder von uns so unauswechselbar, so endgültig ein Einzelner 
sei und bleibe, wie ihn der eine, einzige Gott nach seinem Vorbild 
geschaffen hat.

Nur soviel also darf ein Staat der Menschenwürde für die Gemein
schaft tun, nur soweit darf er in sie den einzelnen binden, wie diese 
Gemeinschaft noch Dienerin der vielen einzelnen Menschen bleibt. 
Würdelos ist und bleibt ein Kollektivismus, der den einzelnen zwingt, 
für die Gemeinschaft zu leben. In der Entscheidung zur Würde des 
Menschen findet all der ewige Streit um Staatsraison und Individualis
mus, um die Gemeinschaft und ihre Glieder eine letzte Lösung — 
zugunsten des einzelnen Menschen. Daß Gerechtigkeit herrsche — ja, 
aber nur zwischen einzelnen Menschen; daß Gutes geschehe — ja, aber 
für den einzelnen Bruder, in seiner unvergleichlichen einzelnen Not. So 
ist denn der Blick nach oben zugleich der Blick nach unten: doch nicht 
auf die unabsehbare Masse, sondern auf die vielen einzelnen Menschen. 
Alles was der Staat tut, um sie zu erhalten, zu fördern in ihrem 
unverwechselbaren, einmaligen Gottesebenbild, all das ist gut. Der Rest 
ist von Übel.

Und ein Zweites hinzu: Achtung und Schutz erweist der Staat der 
Menschenwürde nur dann, wenn er sich nicht zurückzieht von allen 
Werten, wenn er nicht alles in vollem Relativismus der blinden Entwick
lung überläßt. Menschenwürde legitimiert kein staatliches Moraldiktat, 
keinen Gewissenszwang, eine politische Gewalt, die vermessen das Gute 
allein bei sich sieht. Der würdevolle Mensch ist und bleibt das Wesen der 
freien Entscheidung. Der würdige Bürger bleibt der mündige Bürger — 
mündig auch zum Verderben. Doch was der Staat diesem Bürger schul
det, im Namen der Würde, ist eines: daß ein Raum bestehe, in dem jeder 
einzelne leben und handeln kann „mit Blick nach oben“, so wie 
derjenige, dessen Bild er in sich trägt. Die Wege dahin sind viele und 
kein Staat hat sie vorzuschreiben — auf all diesen Wegen muß er die 
Menschen fördern: In ihrem individuellen Willen zum Guten, vor allem, 
den er nicht bis ins letzte durch Abgaben und Wohlfahrtsstaat kollekti
vieren sollte. Der Staat darf dem einzelnen Menschen den Weg zum 
Guten nicht im Namen angeblicher Gerechtigkeit versperren, denn 
dieses eigentliche Gute schafft immer der Mensch, nicht der Staat.

Hilfe im Namen seiner Würde braucht der einzelne Mensch vom Staat 
aber auch da, wo ihn Unglück niederdrückt, wo ihm erbarmungslose 
Mitmenschen den Blick nach oben versperren. Dieses Soziale ersehen 
wir alle im Namen der Würde des Menschen: Daß unsere Welt gegründet
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sei auf die Leistung der Starken und auf die Hilfe für die Schwachen, 
die alle ein Menschsein verbindet.

Und nicht zuletzt eines noch: Menschenwürde verlangt von jedem 
Staat, daß er dem Bürger den Blick nach oben freigebe, daß er sich 
zurückziehe, wo die Gedanken an die andere Welt beginnen, daß er dem 
Menschen helfe, über den Staat hinauszudenken. Was immer der einzel
ne dann Jenseits erstreben oder finden mag — einen Gott, eine Harmo
nie oder das Unbekannte: Menschenwürde verlangt vom Staat die 
Dimension des Jenseits für seine Bürger. Denn im Namen seiner Würde 
steht jeder Bürger im Gedanken ans Jenseits höher als die höchste 
Macht dieser Erde.

Der Mensch allein hat von sich sagen können, er sei etwas, das 
überwunden werden muß — auch dies, gerade dies ist Menschenwürde. 
Doch eines muß in ihrem Namen stets bleiben — Götterdämmerung, 
vielleicht; Menschendämmerung — niemals!
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Als Widersacher und Unterdrücker der Freiheit galt seit Jahrhunder
ten der Staat. In der Tat, wie leicht kann er ein unfreiheitlicher und 
daher unmenschlicher Staat werden! Die Anhäufung von zu viel Macht 
ist es vor allem, welche die Machthaber in Versuchung führt. In der 
Abwehr und aus schweren geschichtlichen Verwundungen entstanden 
die heute durch die Verfassung und internationale Konventionen ge
währleisteten Menschenrechte und Grundfreiheiten: Die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit, die Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit, die 
Vereins- und Versammlungsfreiheit, die persönliche Freiheit als körper
liche Unversehrtheit und Bewegungsfreiheit, die Berufsfreiheit u. a.

Die Bedrohung der Freiheit und der Werte und ideeller Güter der 
Person haben sich indessen teilweise verlagert. Sie entstammen jetzt 
weniger dem Staat, als andern, oft verhüllten sozialen Gewalten, z. B. 
mächtigen Organisationen oder neuartigen Methoden, den Menschen in 
grenzenloser Anmaßung, wie man sagt, „zu manipulieren“. Dann ist der 
Staat, das politische Gemeinwesen, nicht mehr der alte Feind der 
Freiheit, sondern ihr Beschützer und Gestalter, ja sogar ihr Retter.

Ist die menschliche Freiheit dieser Ausprägung und mit dieser Be
gründung wirklich überholt und hinfällig geworden, wie manche wäh
nen? Nein und abermals nein! Sie ist so zeitnah wie ehedem. Ihren 
Wert empfindet am stärksten, wer sie notleidend entbehren muß. 
Bisweilen einen hohlen Klang hat nicht die Freiheit selber, sondern nur 
das Wort „Freiheit“ , weil wir es, ähnlich wie das Wort „Liebe“ , in 
kleiner Münze ausgeben und in unserer unsorgfältigen Sprechweise 
mißbrauchen.

In der Jetztzeit sind uns allerdings im Hinblick auf die Freiheit der 
menschlichen Person auch zusätzliche und oft schier unlösbare Pro
bleme und Schwierigkeiten aufgegeben. Nur eine kleine Auslese davon:

In dem von mächtigen Impulsen geforderten und getragenen sozialen 
Rechtsstaat von heute lebt der Gedanke, daß nur ���  Mensch in den 
Genuß der Freiheit kommen kann, für dessen materielle Existenz zu
reichend gesorgt ist. Das Angewiesensein auf die Mitmenschen und die 
Solidarität der Mitmenschen sind mit konstitutiv für die Freiheit. Aber 
es bleibt allemal eine schwer zu beantwortende Frage des Maßes übrig. 
Die Freiheit kann z. B. auch unter engmaschigen Gesetzen leiden, die zu 
wenig auf freiwillige Leistungen und Opfer vertrauen.

Eine übervölkerte Welt, dringende Entwicklungshilfe, die Ordnung 
und der Ablauf der Wirtschaft, das Haushalten mit den Rohstoffen und 
Energien, der Verkehr, die Großstädte, alles erheischt gebieterisch mehr
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Planung als früher. Planungssysteme bringen jedoch für die Betroffenen 
meist Freiheitsbeschränkungen mit sich und fördern neue Konflikts
ursachen zutage.

Geläufiger sind dem einfachen Mann, der einfachen Frau, zwei ande
re Einbußen an Freiheit in ihrem Dasein: Die sogenannten Sachzwänge, 
die von den Apparaturen der technisch-industriellen Welt und von der 
Verstrickung in den Konsum ausgehen, und die lästigen und schäd
lichen Einwirkungen einer lauten, rußigen oder sonst ungesunden Nach
barschaft und Umwelt. Abhilfe steckt hier teils noch in den Anfängen, 
oder sie besteht in einem bloßen Ausweichen, gefolgt von andern 
Nachteilen.

Um der tatsächlich schon wirksamen Interdependenz zu entsprechen, 
um verwandte Völker mehr zusammenzuschließen, um besser für den 
Frieden zu sorgen, werden übernationale oder transnationale Gemein
schaften gebildet. Je größer aber ihre Spannweite, je funktionstüchtiger 
ihre Organisation und Verwaltung sein soll, desto weniger kann sie auf 
den Grundsätzen freiheitlicher staatsbürgerlicher Mitwirkung aufbauen 
und Vorbilder lokaler Autonomie heranziehen.

II.

Nun stoßen wir zum Kern unseres Themas vor. Was bedeutet „In 
dubio pro libertate“, „im Zweifel für die Freiheit“?

Zustände ernsten Zweifelns und Schwankens, der Ungewißheit und 
Unentschiedenheit, sind unentrinnbar im Menschenleben. In religiöse 
Zweifel wird manchmal sogar der gläubige Christ zurückgeworfen. Zwei
fel sind nicht an sich verwerflich, gerade ein aus Zweifeln wiedergewon
nener Glaube ist einer Gläubigkeit überlegen, die auf Sattheit und 
Trägheit beruht. Aber der Zweifel ist nicht die Quelle des Glaubens, 
sondern nur ein Durchgangsstadium, nicht selten ein Engpass.

Hegt der Mensch, im diesseitigen Bereich der Staatsethik, Zweifel vor 
einer wichtigen politischen oder rechtlichen Entscheidung, an der die 
Freiheit beteiligt ist, so fallen diese Zweifel im Grunde zusammen mit 
seinem Bedürfnis und seinem Talent, den Gegenstand kritisch zu über
prüfen. In diesem Sinn ist die Freiheit der menschlichen Person kein 
fertiger Besitz, sondern eine immerwährende Aufgabe. Freiheit muß 
durchdacht und so stets aufs Neue erworben und erkämpft werden. 
Auch wer als Gesetzgeber oder Verfassungsrichter eine besondere Ver-
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geistige Auseinandersetzung bleiben muß. Dann vermag die Freiheit 
auch nicht Ordnung zu gefährden, und dann ist sie sowohl mit der 
unverläßlichen Stabilität, als auch mit dem sozialen Wandel vereinbar.

Zweifel, brennende Ungewißheiten, bedeuten gleichsam auch Wider
stände, auf die wir stoßen. Wir müssen ihnen begegnen und sie überwin
den. Die menschliche Persönlichkeit wächst aber auch an solchen Wider
ständen, nicht nur im ruhigen Genuß der Freiheit.

III.

Zu einem geläuterten Freiheitsverständnis gehört endlich auch, daß 
wir auf dem Gebiet der poütischen Ethik keine falschen Antithesen 
bilden. Trotz nicht zu leugnender Spannung darf es nicht heißen: 
Freiheit oder Macht, Freiheit oder Autorität, Freiheit oder Hierarchie 
und Gehorsam, Freiheit oder rechtlicher Zwang, Freiheit oder Ordnung, 
Freiheit oder Gleichheit. Hüten wir uns vor eingleisigem, nicht differen
zierendem Denken! Autorität z. B. ist unabdingbar, aber nicht als 
Autoritarismus, sondern als frei entgegengebrachtes Ansehen und Ver
trauen, als Vertrauensvorschuß in Anerkennung einer begründeten 
Überlegenheit oder eines Amtes. Macht ist absolut unentbehrlich, ge
rade auch um Freiheit zu schützen und zu wahren, aber nicht ungezügel
te und verantwortungslose, sondern verteilte, rationalisierte, ins Gleich
gewicht gebrachte Macht. Ordnung ist nicht das höchste Staatsziel oder 
die vornehmste Funktion des Rechts, aber doch Voraussetzung mensch
lichen Zusammenlebens, der Verfolgung der hohem Ziele und der 
Bekämpfung von roher Gewalt und Verbrechen. Gleichheit kommt zur 
Freiheit hinzu, aber so, daß bald die eine, bald die andere den Vortritt 
hat oder daß sich Gleichheit in Verhältnismäßigkeit, in Angemessenheit 
überträgt. Doch das wäre ein eigenes, schwieriges und ausgreifendes 
Thema.



Michael Schmaus

CHRISTLICHE BRÜDERLICHKEIT UND IHRE GRENZEN

Durch die Anstöße des Zweiten Vatikanischen Konzils und durch das 
von ihm gebotene Selbstverständnis der Kirche ist in den letzten Jahren 
ein theologisch-religiöses Wort wieder zu Ehren gekommen, das lange 
Zeit nur mehr ein formelhaft-bürokratisches Dasein führte: Das Wort 
vom Bruder und das davon abgeleitete Wort von der Brüderlichkeit. 
Die lange Verschollenheit des Wortes ist um so erstaunlicher, weil es 
zu den Grundworten der Heiligen Schrift gehört. Im Alten Testament 
bezeichnet der Ausdruck die Mitgliedschaft im politisch-theokratischen 
Volke Gottes. In den neutestamentlichen Schriften wird er zunächst im 
überlieferten alttestamentlichen Sinn verwendet, hat sich aber bald 
vom alttestamentlichen Boden gelöst und ist für die Benennung der 
durch Christus geschaffenen neuen Menschheit gebraucht worden. 
Diejenigen, die sich um Jesus Christus versammeln und sich zu ihm 
bekennen, sind seine Brüder und auch Brüder untereinander. Das 
Brudersein wird so aus naturgebundener Stammeszugehörigkeit oder 
Familienhaftigkeit herausgenommen und in den übernationalen per
sonal-ethisch-religiösen Bereich eingepflanzt. Insofern Jesus Christus von 
oben kommt, ist auch diese Brüderlichkeit überirdischen Ursprungs. 
Sie ist ein Geschenk von oben. Das Geschenk muß jedoch von den 
durch den Ruf Gottes Getroffenen in freier Entscheidung aufgenom
men werden. Die naturhaft begründete Brüderlichkeit tritt gegenüber 
der Entscheidungsbrüderschaft zurück. An einer wichtigen neutesta
mentlichen Szene sei dies veranschaulicht. Als die Verwandten Jesu 
einschließlich seiner Mutter ihn von der Predigtätigkeit weg nach Hau
se holen wollten, weil ihnen seine Machttaten und seine Vollmachts
rede wegen deren Ungewöhnlichkeit Sorgen bereiteten, erklärte er mit 
überlegener Geste: Wer ist das, meine Mutter, meine Brüder? Und indem 
er seine Blicke unter den Herumsitzenden in die Runde gehen ließ, 
fuhr er fort: Diese hier sind meine Mutter, meine Brüder. Wer den 
Willen Gottes tut, ist mir Bruder, Schwester und Mutter.
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Jahrhunderten als Widerspruch zur göttlichen Bestimmung aller Men
schen für Freiheit und Gleichheit erkannt wurde.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat denn auch die prinzipielle Gleich
heit der brüderlichen Verbundenen im kirchlichen Bereich als christ
liche Grundgegebenheit erklärt. Zugleich jedoch betont es auch die 
Grenzen der Gleichheit. Es sagt: „Gemeinsam ist die Würde der Glieder 
der Kirche aufgrund ihrer Wiedergeburt in Christus, gemeinsam die 
Gnade der Sohnschaft, gemeinsam die Berufung zur Vollkommenheit, 
eines ist das Heil, eine die Hoffnung, ungeteilt die Liebe. Es gibt also 
in Christus und in der Kirche keine Ungleichheit aufgrund von Rasse 
und Volkszugehörigkeit, sozialer Stellung und Geschlecht. ... Wenn 
auch einige nach Gottes Willen als Lehrer, Ausspender der Geheimnisse 
und als Hirten bestellt sind, so waltet doch unter allen eine wahre 
Gleichheit in der allen gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Auf
bau des Leibes Christi.“ (Nr. 32, Constitutio über die Kirche)

Die zwischen den Christusgläubigen bestehende Gleichheit betrifft 
nach dem Konzilstext die Breite und Tiefe der Dimension des Heiles, 
nicht aber die in der Kirche von Christus verfügten Dienstämter.

Im natürlichen, im politischen und im kulturellen Bereich, werden 
die Ungleichheiten der Menschen durch die christliche Brüderschaft 
entschärft, aber nicht eingeebnet. Sie sind bedingt durch Abstammung, 
durch Vererbung, durch Rassenzugehörigkeit, durch die geschichtliche 
Situation, durch das soziale Milieu und durch andere Momente. Sie 
stellen sich dar als Verschiedenheit in der Begabung, in der Denkkraft 
in der Denkweise, in der Erlebnisfähigkeit, in der Willensintensität, 
um einige Beispiele zu nennen.

Die Ungleichheit ist geradezu die unerläßliche Voraussetzung für 
menschliche Begegnung und menschlichen Austausch, für das wahr
haft menschliche Zusammenleben. Die These von der absoluten Gleich
heit aller zerstört die Individualität und drückt den Menschen auf das 
Niveau eines Exemplars in der Masse herab. Jeder wäre in dieser Sicht 
nur die Wiederholung des Gleichen. Vor einer solchen Möglichkeit 
ist Nietzsche zutiefst erschrocken, weil er in ihr die Heraufkunft des 
Inhumanen sah.

Auf der anderen Seite muß beachtet werden, daß die Ungleichheit 
die Brüderlichkeit nicht zerstört. Beide Elemente durchdringen sich 
vielmehr auf das innigste. Die in der Brüderlichkeit ruhende prinzipielle 
Gleichheit wird im konkreten Leben jeweils ungleich realisiert. Der 
Auseinanderfall von Gleichheit und Ungleichheit zu Gegensätzen oder
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Feindseligkeiten, zur Ausbeutung oder zu unwürdiger Unterwürfigkeit 
wird in der Heiligen Schrift durch die Verkündung des christlichen 
Grundwertes von ihnen abgewehrt. Wie Christus, der Bruder aller, 
der Diener aller ist, so ist jeder ihm Verbundene zum Dienst an den 
Brüdern aufgerufen. Je größer die individuellen Möglichkeiten sind, 
um so stärker ist einer für den Dienst am anderen bestimmt, im poli
tischen, im gesellschaftlichen, im kulturellen, im wissenschaftlichen 
Leben oder in anderen Formen menschlicher Begegnung. Ein anderes 
biblisches Hauptwort in unserer Perspektive ist das Wort vom Frieden. 
Hier kommt der Horizont der Liebe in Sicht, in der jede Ungleichheit 
bewältigt wird. Durch sie gelangen wir jenseits einer utopischen Gleich
heitslehre und jenseits einer antihumanen Ungleichheitslehre in jene 
Tiefe, in welcher uns das wahre menschliche Antlitz entgegenschaut.
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Der Begriff Leistung deutet aber über das reine Tun hinaus einen 
eigenen Sinn an. Es ist z. B. keine Leistung, wohl aber ein Tun, wenn 
jemand seinen Begierden nachgeht, maßlos raucht und trinkt. Es ist 
keine Leistung, den anderen zu betrügen, sich auf Kosten anderer zu 
bereichern. Der Begriff Leistung ist erst dort anwendbar, wo der 
Mensch seine Fähigkeiten der Natur entsprechend entwickelt. Nun muß 
man allerdings darauf achten, ob man von partikulärer oder von einer 
ganzmenschlichen Entfaltung durch Leistung spricht. Im gewöhnlichen 
Sprachgebrauch nennen wir jegliches einzelne Tun, das menschliches 
Können entfaltet, eine Leistung. Wir sprechen vom Leistungssport, von 
Höchstleistungen auf dem Gebiet von Technik und Wissenschaft. Aber 
es wird jeder begreifen, daß die Entfaltung einer einzelnen Fähigkeit, 
die sogenannte Spezialisierung, erst dann echte Leistung genannt wer
den kann, wenn sie mit dem gesamten Lebenssinn harmonisch verbun
den ist. Wer bei Ski-Abfahrtsrennen ohne Rücksicht auf Gesundheit und 
Leben drauflosrast, mag in der Schnelligkeit eine Höchstleistung erzie
len, vom Sinn des Lebens her gesehen müssen wir doch erklären, daß 
hier die Anwendung des Leistungsbegriffs an seine Grenzen, ja darüber 
hinaus gestoßen ist. Damit wir von echter Leistung sprechen können, 
muß diese sinnvoll sein. Dies ist sie nur im Rahmen des gesamten 
Lebens. Das ist ein Gedanke, der namentlich auch von den Marxisten 
aufgegriffen wurde. Sie sehen im Gewinnstreben kein Streben nach 
Leistung, weil es nur partikuläre Leistung erzeuge, die vom ganzheit
lichen Sinn der Gesellschaft ab führe. Ob das Argument richtig ist, soll 
uns im Moment nicht beschäftigen.

Zur Leistung gehört auch, daß sie nicht nur individuell, sondern 
ebenfalls sozial bedeutend ist. Selbst die sportliche Leistung, die eine 
Entfaltung individueller körperlicher Fähigkeiten ist, kann nur echte 
Leistung sein, wenn sie der Gesellschaft beispielhaft zeigt, wie hoch 
körperliches Training sinnvoll entfaltet werden kann. Ethisch betrachtet 
ist sie nur Leistung, wenn sie fern von Effekthascherei und Medaillen
sucht einen im Gesamtlebenszusammenhang erzielten Erfolg körper
licher Ausbildung darstellt. Wie sehr die Gesellschaft ihrerseits die 
individuelle sportliche Leistung zugleich auch als ihre Leistung wertet, 
beweist der, allerdings zur nationalistischen Karrikatur gewordene, 
Stolz der Gesellschaft auf den Erfolg eines ihrer Glieder.
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Die Gesellschaft als solche kann nichts leisten, es sind immer die 
einzelnen Glieder, die etwas leisten. Das ist eine Binsenwahrheit. Es liegt 
aber in dieser Binsenwahrheit eine ungeheure Problematik, nämlich die 
doppelte Frage: wie können wir die echte, sozial bedeutungsvolle Lei
stung bestimmen und wie können wir sie stimulieren? Die beiden 
Fragen gehören innigst zusammen. Denn eine Gesellschaft kann ihre 
Wohlstandswünsche und -erwartungen erst formulieren, wenn sie weiß, 
was ihre Glieder wirklich leisten wollen. Es kommt also darauf an, wie 
man den Leistungswillen der Gesellschaftsglieder anregen kann. Man 
spricht daher von Leistungsstimuli. Sie zu kennen und vor allem zu 
bewerten, ist eine Hauptaufgabe der sozialethischen Betrachtung.

Die Leistungsstimuli

Über die Leistungsstimuli ist schon viel geschrieben worden. Vor 
allem bemühen sich die liberal denkenden Wirtschaftspolitiker kommu
nistischer Grundorientierung im Osten um dieses Thema. Man ist sich 
bewußt geworden, daß Gewalt keinen Willen anregt, daß der Mensch 
vielmehr, sobald er unkontrolliert ist, ein fremdbestimmtes Leistungs
soll zu umgehen sucht. Da die östlichen, d. h. marxistisch eingestellten 
Wirtschaftspolitiker auf keinen Fall das Gewinnstreben als Leistungs
stimulus anerkennen wollen, noch können, versuchen sie es mit anderen 
Titeln wie Prestige, Beförderungsaussichten, sogar, und zwar in Anleh
nung an westliche Erfahrungen, mit höherem Konsumeinkommen.

Um aus diesem Wirrwarr herauszukommen, müssen wir uns zunächst 
einmal fragen: gibt es eine allgemein menschliche Verhaltensweise, die 
Leistung garantiert, ohne daß man sie mit Gewalt erzwingt und kontrol
liert? Die Frage wurde bereits von Thomas von Aquin gestellt. Er fand, 
daß das Eigeninteresse des einzelnen der stärkste Ansporn zu persön
lichem Einsatz ist. Zwar ging Thomas von Aquin mit Augustinus und 
übrigens mit der ganzen christlichen Tradition darin einig, daß, rein 
ethisch betrachtet, das Gemeinwohl (verstanden als Integration sämt
licher persönlicher Eigenwohle in ein umfassendes Ganzes) dem Eigen
wohl vorangehe. Augustinus hat sogar erklärt, der einzelne könne den 
Grad seiner sittlichen Vollkommenheit daran messen, inwieweit er das 
Gemeinwohl dem Eigenwohl vorziehe. Doch ist zu bedenken, daß dieses 
Urteil rein sittlicher Natur ist und noch gar nichts darüber aussagt, ob es 
ein wirksames Rezept für die gesellschaftliche Ordnung sei. Wir können
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Absatzes nahezulegen scheint, vollständig erfaßt wäre. Denn schließlich 
kommt es nicht nur auf die Menge von, wenngleich optimalen, preislich 
günstigen Gütern an, sondern auch auf die Zweckmäßigkeit im Sinne 
menschlicher Kultur. Aber dieser Gesichtspunkt steht momentan nicht 
zur Debatte. Sein systematischer Ort ist dort, wo es um die Frage geht, 
wie wir die aus Eigeninteresse etwa entstehenden sozialen Schäden 
verhindern, wie wir die vom Eigeninteresse verursachten sozialen 
Kosten dem einzelnen anlasten können. Das Problem ist allerdings 
wichtig und heute sehr dringlich. Allzu gern steckt der Privatmann den 
Gewinn seines Unternehmens ein, bürdet aber eventuelle Schäden, die 
er eigentlich selbst zu tragen hätte, anderen auf. Doch möchten wir hier 
das Problem der sozialen Lasten der privatrechtlichen Ordnung nicht 
diskutieren. Es geht vielmehr um die eng umgrenzte Frage, welche 
soziale Institution wir nun benötigen, um die in der Produktion Tätigen 
zu höchster Leistung anzuspornen. Und da ist doch wohl jene Institu
tion geeignet, die das Eigeninteresse derart in Gang setzt, daß Leistung 
gegen Leistung gesellschaftlich abgewogen werden kann nach dem Ge
schmack und den Wünschen aller in der Gesellschaft. Diese Institution 
nennt man Wettbewerb, und der Ort, wo dieser Wettbewerb ausgetragen 
wird, heißt Markt. So ist also die Marktwirtschaft das Instrument, um 
die vom allgemeinen Wohl geforderte Leistung zu stimulieren. Natürlich 
bedarf der Markt einer strengen Ordnung, nicht nur im formalen Sinn, 
daß keiner die Freiheit des andern störe, sondern auch im materialen 
Sinn, nämlich im Hinblick auf das gesellschaftliche Gesamtwohl. Zum 
Gesamtwohl gehört z. B. die Solidierung einer freien Gesellschaft, in der 
es jedem belassen bleibt, sein Lebensziel frei zu bestimmen und zu 
verfolgen. Gewiß, wir können dieses Gesamtwohl nicht im Detail vor
ausplanen, sonst müßten wir die geplante Leistung mit staatlicher Ge
walt erzwingen. Aber wir sind wenigstens in der Lage, groben Unsinn 
und zu befürchtende Ungerechtigkeit zu erkennen, d. h. das Gemein
wohl vor groben Verirrungen abzuschirmen. Wir wissen, daß wirtschaft
liche Machtkonzentration, eine Einkommensverteilung, die die Klassen
unterschiede vergrößert, statt sie zu mildern, Gewinne, die nicht aus 
Leistung stammen, sondern nur Folgen eines unvollkommenen Wirt
schaftsrechts sind, nicht Ordnung, sondern Unordnung schaffen.
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Anstoß erregt in diesem gesamten Zusammenhang der Ethik der 
Leistung eigentlich nur das Gewinnstreben und die damit gegebene 
Gewinnmaximierung. Wie kann ein sittlich guter Mensch Gewinn erstre
ben, wo es doch ein Zeichen sittlicher Größe ist, das Gute um desGuten 
willen zu tun? Gewinn erscheint doch als sittlich nicht mehr zu 
verteidigendes Einheimsenwollen, und zwar auf Kosten anderer. Nun 
kommt es zunächst darauf an, was eigentlich Gewinn ist. Diesen kann 
man nur von den Kosten her definieren. Zunächst muß das Kapital 
amortisiert werden (dazu dient der Zins), es müssen die Löhne, sowohl 
für die Arbeiter wie auch für den Unternehmer, bezahlt werden, es muß 
mit einem sozial verträglichen Betrag für die Expansion, wozu auch die 
technische Vervollkommnung gehört, gerechnet werden. Diese Posten 
sind unbedingt erforderlich, wenn man im Wirtschaften die fortschrei
tende Besorgung von materiellen Gütern zum allgemeinen besten Nut
zen sehen will. Und wer wollte dies nicht? In den genannten Beträgen 
befindet sich bereits etwas, was man als Gewinn bezeichnen muß: der 
über die Kostendeckung hinausgehende Betrag für die Expansion. Ein 
kluger und verantwortungsvoller Unternehmer, der das gesellschaftliche 
Wohl im Auge hat, darf auf diesen Gewinn nicht verzichten. Das 
eigentliche Problem bezüglich der sittlichen Legitimierung des Gewinns 
stellt sich dort, wo der Gewinn die soziale Proportion übersteigt, wo er 
erworben wurde aufgrund von Ungleichgewichten innerhalb der Wirt
schaftsgesellschaft. Daß ein solcher Gewinn entsteht, kann man nicht 
mehr dem Unternehmer ankreiden. Hier hat das Wirtschaftsrecht Ab
hilfe zu schaffen.

Halten wir also fest: Leistung wird nur von der Person erbracht, ihr 
Anreiz ist das Eigeninteresse der Person. Solange wir dieses Werturteil 
an den Anfang der Wirtschafts- und Sozialpolitik setzen, können wir 
ruhig soziale Eingriffe vornehmen, um das Gemeinwohl nicht dem 
Eigeninteresse preiszugeben. Im Wertdenken geht Gemeinwohl vor 
Eigenwohl. In der sozialen Wirklichkeit erhält das Eigeninteresse zu
nächst den Vorrang, allerdings in eine Handlungsordnung hineingestellt, 
die das Gemeinwohl nicht gefährden darf. Wer umgekehrt denkt, setzt 
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch das Gemeinwohl an den 
Anfang und kann dann nur staatlichen Zwang als Garanten des 
Leistungsvollzugs vorsehen. Was das aber bedeutet, zeigt uns der kommu
nistische Osten.
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psychischen Belastung werden. Der schon heute geforderte Lernprozeß 
führt zu einer nervlichen Anstrengung, die Überanstrengung werden 
kann. Schließlich ist jede Arbeit mit dem Risiko ihrer Vergeblichkeit 
behaftet. Die Last der Arbeit ist dabei unmittelbar mit ihrer Struktur 
gegeben, gleich ob das geistige oder das körperliche Moment überwiegt.

Die Arbeit ist aber auch eine Entfaltung des Menschen. In der Arbeit 
und durch sie gestaltet er und verwirklicht ein Werk, deckt Erkenntnisse 
mit ihren Möglichkeiten und Beziehungen auf und setzt sie, im engeren 
Sinne des Wortes, in die Tat um. Auch bei der vorwiegend körperlichen 
Arbeit ist dies der Fall. Der Erfolg der Arbeit gibt dem Menschen das 
Bewußtsein, in einer bestimmten Hinsicht Herr zu sein. All das ist 
ebenfalls mit jeder Form der Arbeit verbunden. Das Wort des Alten 
Testamentes „im Schweiße Deines Angesichtes sollst Du Dein Brot 
essen“ gilt in gleicher Weise wie das Wort dort „Machet Euch die Erde 
untertan“ .

Für das Recht ist die Arbeit als Gegenstand der Regelung insofern 
bedeutsam, als ihr Ergebnis oder die für einen anderen zu erbringende 
Arbeit hinsichtlich der Ordnungsgemäßheit der Arbeitsleistung oder des 
Arbeitswerkes einerseits und andererseits die Erbringung der Vergütung 
sachgemäß sicherzustellen sind. Das gilt für das freie Dienstverhältnis, 
das gilt für den sog. Werkvertrag, und das gilt für die im Arbeitsverhält
nis zu erbringende sog. abhängige Arbeit. Da die Arbeit immer von der 
menschlichen Person zu erbringen ist und von ihr nicht abgelöst werden 
kann, kommt es vor allem bei der abhängigen Arbeit, grundsätzlich 
allerdings bereits bei jeder Arbeitsleistung, nicht zuletzt darauf an, die 
menschliche Person des Arbeitenden selbst zu schützen. Das Arbeits
recht und das Recht der abhängigen Arbeit ist so betont vom sozialen 
Schutzgedanken getragen, wobei das Arbeitsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland mit arbeitsrechtlichen Mitteln, insbesondere mit dem 
Kündigungsschutzgesetz, ebenfalls den Arbeitsplatz in Abwägung der 
Interessen des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers sichert. Der soziale 
Schutzgedanke zur Sicherung trägt auch das deutsche Betriebsver
fassungsgesetz; die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsbefugnisse dort 
sind gegeben, um die Persönlichkeit der Arbeitnehmer in ihrer mensch
lichen Würde zu gewährleisten. Der allgemeine Rechtsgedanke des Ge
bots von Treu und Glauben und des Verbots sittenwidrigen Handelns 
schützen darüber hinaus jeden Arbeitenden, also auch denjenigen, der in 
einem freien Dienstverhältnis oder in einem freien Beruf steht. Vor 
allem das Gebot von Treu und Glauben in seinen verschiedenartigen
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Eine Unterscheidung der Wertigkeit der Arbeit, je nachdem ob sie 
mehr körperlicher oder ob sie mehr geistiger Art ist, bleibt, anders als 
nach der Auffassung der Antike, von Grund auf unzulässig. Jede Arbeit 
geschieht um des Menschen willen, für den Arbeitenden selbst und 
weitgehend eben für die Mitmenschen, und sie hat die menschlichen 
Bedürfnisse zu erfüllen; der Mensch aber ist eine Einheit von Körper 
und Geist.

Die Arbeit war durchweg schon immer eine Arbeit im menschlichen 
Verbund. Für die industrialisierte Gesellschaft gilt es in besonderer 
Weise. Der Mensch ist bei der Erbringung der Arbeit auch auf die 
Erbringung der Arbeit der anderen angewiesen. Die Arbeit ist also als 
menschliches Tun und Verhalten geeignet, von ihrer Seite her die 
Beziehung der Menschen untereinander zur Geltung zu bringen und zu 
gestalten. Auch in der Arbeit erfährt und bewährt sich der Mensch als 
ein Wesen, das wegen seines Menschseins auf den anderen Menschen hin 
verwiesen ist.

Die Arbeit ist aber ebenfalls eine Last. Die Mühe der Arbeit ist 
schlechterdings nicht zu leugnen. Das Risiko der Erfolglosigkeit ist 
ferner von vornherein mitgegeben. Im Verständnis des Glaubens ist das 
eine Folge der Erbsünde. In der weitgehend entchristlichten weißen 
Welt wird dieses Moment einer jeden menschlichen Arbeit nur noch 
unvollkommen gesehen und man versucht, es vollständig zu verdrängen. 
Trotzdem bleibt die Mühe und die Gefahr der Erfolglosigkeit der 
Arbeit. Arbeit muß, wenn sie voll sinnhaft sein soll, also auch als Buße 
gesehen werden, die in Gott zu tragen ist. Fehlt das Bewußtsein hierfür, 
wird Arbeit leicht als unzumutbarer Leistungsdruck empfunden. Das 
kann wiederum zur Ablehnung der Arbeit überhaupt führen und damit 
der menschlichen Existenz den Boden entziehen.

Die Arbeit steht allerdings, und das gilt insbesondere für die indu
strialisierte Gesellschaft, stets unter dem Gebot der Menschlichkeit. Die 
Last der Arbeit ist zwar nicht aufzuheben, aber immer muß die Würde 
des arbeitenden Menschen geachtet werden. So erhellt sich die Bedeu
tung einer menschengerechten Ordnung der Arbeit überhaupt und der 
abhängigen Arbeit insbesondere. An dieser Stelle hat der Mitbestim
mungsgedanke bei der abhängigen Arbeit seinen sinnvollen Platz. Bei 
der Arbeitsteilung, die das Leben der Menschen heute und in Zukunft 
erst ermöglicht, kann zwar die abhängige Arbeit nicht aufgehoben 
werden. Würde man einen dahingehenden rechtlichen Versuch unter
nehmen, wären alle Arbeitnehmer rechtlich als Mitunternehmer zu
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kennzeichnen, die doch realsoziologisch in abhängiger Arbeit ver
bleiben. Die rechtliche Qualifikation der Arbeitnehmer als Mitunterneh
mer müßte aber rechtslogisch zum Wegfall des Arbeitsrechtes mit seiner 
Entfaltung des sozialen Schutzgedankens führen. Mitbestimmung kann 
nur dem sozialen Schutz der Arbeitnehmer und ihrer sinnvollen Teil
habe am Schaffen des industriellen Ganzen dienen.

Wie alles menschliche Verhalten kann auch die Arbeit pervertieren. 
Im Grenzfalle kann der Mensch die Arbeit schlechthin ablehnen und 
damit dem Müßiggang und dem Gammlertum verfallen. Näherliegend 
dürfte jedoch die Gefahr sein, daß die Arbeit vergötzt und damit 
unmenschlich nicht zuletzt für den Arbeitenden wird. Das droht in der 
Leistungsgesellschaft. Ebenso ist die Vergötzung der Arbeit angelegt in 
der Marx’sehen Theorie der Entfremdung, die der Arbeiter im Kapitalis
mus gerade durch seine Arbeit erfahren soll. Diese Theorie verkürzt 
bereits die umfassende Sicht und damit den vollen Sinngehalt einer 
jeden Arbeit zu jeder Zeitepoche. Vor allem aber spricht sie die Arbeit 
wohl als die menschliche Grundbefindlichkeit schlechthin an. Der 
Mensch schafft sich nach Marx selbst durch die Arbeit in der Gesell
schaft. Engels hat diesen Gedanken dahin fortgeführt, daß erst durch 
die Arbeit aus dem Affen der Mensch geworden ist. Es ist nur folgerich
tig, wenn der marxistische Bereich die Arbeit gleichfalls als das allein 
Menschengemäße, als das ausschließlich Humane sieht. Die Sache der 
Ehre, des Ruhmes und des Heldentums ist eben allein die Arbeit.

Die Arbeit kann pervertieren durch ein verfehltes Arbeitsziel, näm
lich wenn ihr Werkziel nicht wahren menschlichen Bedürfnissen dient. 
Allerdings läßt sich „das wahre menschliche Bedürfnis“ nicht durch 
gesellschaftlichen Konsens, auch nicht durch eine demokratische Ab
stimmung erfassen. Damit würde wiederum die Würde des Menschen, 
der je für sich eine unverwechselbare Person ist, im Kern getroffen. 
Auch Puritanismus und ethischer Rigorismus sind nicht am Platze.

Die Arbeit ist für den Menschen wesentlich, sie ist aber nicht sein 
Alles. Das zeigt sich heute augenfällig. Die industrielle Entwicklung mit 
ihren Möglichkeiten der Arbeitszeitverkürzung wirft das Problem der 
Freizeit als einer sinnvoll zu gestaltenden Möglichkeit auf. Da der 
Mensch mit seiner ganzen Person und gleichsam mit jeder Faser auf 
Gott bezogen ist, gilt im Hinblick auf die Arbeit zutiefst der Spruch der 
benediktinischen Mönche: ora et labora. Es gilt das einfache und doch 
so tiefe Wort eines alten Kinder- und Kirchenliedes: Alles meinem Gott 
zu Ehren, Gottes Lob und Ehr zu mehren in der Arbeit, in der Ruh‘.
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Existenz bezieht. Es gehört deshalb zu den Aufgaben der Rechtsord
nung eines demokratischen Gemeinwesens, die rechtlichen Bedingungen 
für die Realisierbarkeit auch der religiösen Interessen der Bürger zu 
schaffen und zu gewährleisten. Eine kulturstaatliche Rechtsordnung 
darf sich nicht darauf beschränken, lediglich diejenigen gesellschaft
lichen Bedingungen zu ermöglichen und zu garantieren, die notwendig 
sind, um die elementaren, auf die äußere Existenz bezogenen Lebens
güter zu erhalten und zu sichern. Sie muß vielmehr bestrebt sein, gerade 
auch die geistigen Interessen der Bürger zu fördern. Solange aber religiö
se Interessen zu den geistigen Lebensinhalten gehören, zu denen die 
Bürger sich frei bekennen, bleibt die Schaffung und Gewährleistung 
gesellschaftlicher Bedingungen für eine Realisierbarkeit religiöser In
teressen eine Aufgabe des politischen Gemeinwesens, das durch die 
Wahrnehmung dieser Aufgabe allerdings nicht selbst Träger des religiö
sen Interesses wird, wohl aber als Sachwalter der Freiheit seiner Bürger 
auftritt. Diese Aufgabe des Staates erstreckt sich deshalb auch auf alle 
Arten von religiösen Interessen und nicht nur auf diejenigen, die von 
einer bestimmten theologischen oder anthropologischen Grundauffas
sung oder von einer bestimmten geschichtlichen Überlieferung her als 
wertvoll und beachtenswert angesehen werden.

Ob der einzelne Bürger religiöse Überzeugungen hat oder nicht, 
welche religiösen Überzeugungen er hat und mit welcher Intensität er 
sie bekennt, das ist selbstverständlich seine höchstpersönliche, private 
Angelegenheit. Aber die gesellschaftlichen Bedingungen, von denen es 
abhängt, ob in einer politischen Gemeinschaft die hier auftretenden 
religiösen Überzeugungen verwirklicht werden können, sind dagegen 
öffentliche Angelegenheiten. Solange sich ein Staat als freiheitlich
demokratischer Kulturstaat begreift, sind religiöse Interessen durch die 
staatliche Rechtsordnung als Rechtsgüter anzuerkennen und als Zweck 
zu werten, für deren Realisierbarkeit der Staat mit seinen Möglichkeiten 
und Mitteln einzustehen hat. In diesem Sinne ist das religiöse Interesse in 
vielen Staaten der Welt durch die Verfassung als Grundrecht anerkannt. 
Zur konkreten Gewährleistung dieses Grundrechts sind jedoch eine 
Vielzahl gesellschaftlicher Bedingungen zu schaffen, wenn in einem 
pluralistischen Gesellschaftssystem die verschiedensten religiösen In
teressen verwirklicht werden sollen.

Einmal ist sicherzustellen, daß weder die Staatsgewalt noch eine 
private Macht gezielt eingesetzt wird, um eine Realisierung religiöser 
Interessen zu verhindern. Da mit solchen „Eingriffsfällen“ immer zu
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rechnen ist, müssen in der politischen Gemeinschaft Rechtssätze und 
Rechtseinrichtungen vorhanden sein, die geeignet sind, religiöse Interes
sen gegen gezielte Eingriffe wirkungsvoll ab schirmen zu können.

Ferner ist eine Berücksichtigung religiöser Interessen durch den Staat 
oder durch andere öffentliche Institutionen immer dann notwendig, 
wenn der Staat oder andere öffentliche Institutionen Aufgaben zu 
erfüllen haben, die zugleich Gegenstand eines religiösen Interesses sind. 
Das Erhalten kirchlicher Kulturdenkmäler, das Leisten von Sozialhilfe 
oder die Pflege von Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Theologie 
verdeutlichen beispielhaft, welcher Sachverhalt hier gemeint ist. Das 
bedingt die Herausbildung von Rechtssätzen und von Rechtseinrich
tungen, durch die sichergestellt wird, daß die Träger öffentlicher Auf
gaben, wenn sie Aufgaben wahrnehmen, die zugleich auch religiöse 
Aufgaben sind, diesem Tatbestand in einer einem freiheitlichen Gemein
wesen würdigen Weise Rechnung tragen.

Weiterhin ist hier auch ein Ausgleich in den Fällen zu schaffen, in 
denen eine Beeinträchtigung religiöser Interessen notwendig ist, um 
bestimmte gesamtgesellschaftliche Interessen zu verwirklichen. Dies ist 
eine Problematik, die etwa im Bereich des Schulwesens und der Leh
rerbildung durch die verstärkte religiös-weltanschauliche Differenzie
rung der Bevölkerung entsteht. Nicht zuletzt hier wird deutlich, daß die 
Gewährleistung verschiedenartiger gesellschaftlicher Bedingungen die 
Herausbildung von besonderen Rechtseinrichtungen erfordert und daß 
mit einer eng verstandenen Freiheitsgarantie allein nicht auszukommen 
ist.

Schließlich sind Rechtssätze erforderlich, welche die Wahrung und 
Durchsetzung der Religionsfreiheit sowohl dem Staat wie auch den 
gesellschaftlichen Mächten gegenüber zu einer staatlichen Rechtsschutz
aufgabe machen. Die Träger religiöser Interessen müssen im Konfliktfall 
in der Lage sein, den Rechtsschutz der staatlichen Gerichte anzurufen.

Mit diesen Thesen stimmt auch die Erklärung über die Religionsfrei
heit des II. Vatikanischen Konzils überein. Sie bringt prägnant zum 
Ausdruck, daß heute auch die katholische Kirche nicht Herrschaft 2���  
Staat und Gesellschaft sondern Freiheit ��  Staat und Gesellschaft er
strebt. Nach dieser Erklärung muß die Staatsgewalt „durch gerechte 
Gesetze und durch andere geeignete Mittel den Schutz der religiösen 
Freiheit aller Bürger wirksam und tatkräftig übernehmen und für die 
Förderung des religiösen Lebens günstige Bedingungen schaffen, damit 
die Bürger auch wirklich in der Lage sind, ihre religiösen Rechte
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TOLERANZ ALS ACHTUNG DES ANDEREN AUS EIGENER 
ÜBERZEUGUNG

Viele von uns sind der Überzeugung, daß bestimmte Grundwerte 
bereits so zum eisernen Bestand unserer Gesellschaftsordnung gehören, 
daß sie von niemand ernstlich in Frage gestellt werden können. Ebenso 
sind sich viele darüber einig, daß die Toleranz heute zu diesen gesell
schaftlichen Grundwerten gehört. Wenige allerdings wissen um das ge
schichtliche Drama, das der Anerkennung der Toleranz vorausging. Und 
vielleicht noch weniger ahnen die latente Bedrohung, welcher die Tole
ranz ständig ausgesetzt ist. Es kann in diesen kurzen Ausführungen 
nur auf eine zweifache Problematik eingegangen werden.

Es ist auffallend, daß die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatika
nischen Konzils über „Die Kirche in der Welt von heute“ den Aus
druck Toleranz zwar nie direkt gebraucht, über die Sache selber aber 
sehr eindeutig spricht. Man hat den Eindruck, als ob das Konzil es 
bewußt vermeiden würde, eine Leerformel zu gebrauchen, mit der eine 
ganz persönliche Verantwortung verdrängt oder abgewälzt werden soll. 
Auf diese persönliche Verantwortung aber legt es das ganze Gewicht, 
indem es immer wieder sagt: Es ist durchaus möglich, daß Menschen auf 
Grund reiflicher Überlegung und reifer Gewissensbildung in den Fragen 
des gesellschafltichen Lebens zu verschiedenen Überzeugungen und 
verschiedenen Handlungsweisen kommen. Das Konzil steht nicht an, 
das gleiche auch für den religiösen Bereich zu sagen. Diese Menschen 
sind in ihrer ehrlichen Überzeugung zu achten. Aber das ist nicht ge
nug: sie verdienen, daß man sich um ein inneres Verständnis ihrer 
Überzeugung bemüht und aus diesem Verständnis heraus ein Gespräch 
mit ihnen sucht. Diese Aussage ist alles eher als selbstverständlich und 
zeigt deutlich die eingangs erwähnte Problematik der Toleranz auf.

Hier wird nämlich verlangt, daß mit Toleranz nicht die Verhaltens
weise zwischen zwei Menschen ohne eigene Überzeugung gemeint sein 
kann, das ratlose Gegenüberstehen von Standortlosen. Im Gegenteil.
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Toleranz setzt die durch reifliche Überlegung und aus reifer Gewissens
bildung erwachsene eigene Überzeugung voraus. Erst dann ist man be
fähigt und verpflichtet, die Überzeugung des anderen, die dem gleichen 
ehrlichen Bemühen erwachsen ist, zu verstehen und aus dem Verstehen 
zu diskutieren. Hier zeigt sich nun die Problematik der Toleranz als 
Grundwert des gesellschaftlichen Lebens. Man könnte sie kurz so 
formulieren: Die Toleranz ist an wesentliche Voraussetzungen geknüpft. 
Diese Voraussetzungen aber sind nur sehr bedingt gegeben und ständig 
bedroht. Bedroht vor allem durch das, was man als die geistige Manipu
lation bezeichnen könnte. Gemeint ist hier die Tatsache, daß ein Teil 
der Menschheit nicht mehr imstande ist, sich über die entscheidenden 
Fragen des gesellschaftlichen Lebens eine persönliche Überzeugung zu 
bilden, sondern daß ihnen die Überzeugung auf vielerlei Weise aufge
zwungen wird. Nun wäre es eine Utopie zu glauben, daß sich der mo
derne Mensch in der Verdichtung des gesellschaftlichen Lebens über 
alle Bereiche seine persönliche Überzeugung bilden könnte. Dazu fehlen 
ihm schlechthin die Möglichkeiten. Er wird in vielen Bereichen auf 
Informationen angewiesen sein, die er nicht überprüfen kann. Er wird 
trotz aller Bemühung um ein selbständiges Urteil unbewußten Einflüs
sen ausgesetzt sein, die ihn mitbestimmen. Das alles kann zugegeben 
werden. Aber das alles ändert nichts an der Grundforderung, daß echte 
Toleranz auf die Dauer nur möglich ist, wenn sie in den wesentlichen 
Fragen des gesellschaftlichen Lebens auf ein bestimmtes Maß an persön
licher Überzeugung aufbaut. Sonst bleibt sie eine Leerformel, die einer 
ernsten Belastung nicht standhält. Und sie ist vor allem nicht imstande 
das zu leisten, was die Pastoralkonstitution als wesentlich ansieht: 
sich ehrlich in die Überzeugung des Andersdenkenden hineinzufühlen 
und leidenschaftslos ins Gespräch zu kommen. Ideologischer Fanatis
mus und Totaliterismus haben mit Toleranz wenig zu tun. Die Pastoral
konstitution steht nicht an, die Verantwortung aufzuzeigen, die gerade 
die gesellschaftlichen Mächte und der Staat haben, diese Voraussetzung 
einer funktionsfähigen Toleranz zu schützen und zu fördern.

Die Pastoralkonstitution über „Die Kirche in der Welt von heute“ 
spricht noch von einer zweiten Problematik der Toleranz als Grundwert 
des gesellschaftlichen Lebens. Sie tut das scheinbar nur so nebenbei, 
so daß man leicht darüber hinweglesen könnte. Und doch berührt sie 
damit einen neuralgischen Punkt der gesellschaftlichen Auseinander
setzungen von heute. Dort, wo das Pastoralschreiben verlangt, daß die 
Überzeugung Andersdenkender zu achten sei, setzt sie eine kurz gefaßte
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sellschaftlicher Grundwert, sondern reines Mittel zur Verwirklichung 
eines gesellschaftlichen Totaliterismus.

Diese kurzen Ausführungen sollten die zweifache Problematik auf
zeigen, vor die nach der Meinung des Zweiten Vatikanischen Konzils 
die heute so oft zitierte und nicht selten überstrapazierte Toleranz 
gestellt ist. Die richtig verstandene Toleranz als gesellschaftlicher 
Grundwert setzt die Fähigkeit und Bereitschaft zur persönlichen 
und Gruppenüberzeugung voraus. Wer die Toleranz erhalten will, muß 
alles tun, um diese fundamentalen Bedingungen zu erhalten und zu 
stärken. Und das andere: Toleranz darf nicht nur von einer Seite 
ehrlich gemeint sein. Jeder Totaliterismus degradiert die Toleranz zum 
bloßen Mittel und damit in ihr Gegenteil. Ob diese Aussagen des Zwei
ten Vatikanischen Konzils zu lebensfremd und zu wenig gegenwartsbe
zogen sind? Seine Absicht war eine andere. Das Dokument des Konzils 
trägt bewußt den Titel: „Die Kirche in der Welt von heute“.
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DIE MASSENMEDIEN -  WEG ZUR FREIHEIT ODER NEUE 
FORMEN DER HERRSCHAFT ?

Die „Gegenwartsdenunziation“ (J.H. Knoll) ist eine beliebte und ver
breitete Beschäftigung geworden. Dem Fortschrittsoptimismus früherer 
Jahrzehnte ist ein ebenso pauschaler, ebenso gefühlsbetonter Zukunfts
pessimismus gefolgt, der seine Kraft aus der Beschreibung von Mißstän
den zieht, die hier und jetzt zu beobachten sind.

Die Massenmedien nehmen in diesem Bezugssystem eine besonders 
interessante Stellung ein. Sie sind nämlich nicht nur reichlich fließende 
Quellen und lautstarke Übermittler dieser „Gegenwaxtsbeschimpfung“, 
sondern bilden oft genug auch die Zielscheibe solcher Vorwürfe und 
Anklagen. Das ist eigentlich recht sonderbar, denn die Massenmedien 
unterscheiden sich von den übrigen Einrichtungen unserer Gesellschaft 
vor allem dadurch, daß sie ihre eigene Publizität betreiben können und 
sie auch fortwährend betreiben. Während alle anderen, z. B. Parteien 
oder Verbände, Kirchen oder Hochschulen, darauf angewiesen sind, 
daß ihre Beiträge zur öffentlichen Diskussion von den Massenmedien 
beachtet, aufgenommen, aufbereitet und weitervermittelt werden, kön
nen die Massenmedien ihre eigenen Angelegenheiten ohne Dazutun eines 
Dritten in eigener Regie aufgreifen oder fallenlassen, weitersagen 
oder für sich behalten, hochspielen oder bagatellisieren. Natürlich gilt 
das nur in gewissen Grenzen und nur unter bestimmten gesellschaft
lichen Umständen; der Sachverhalt ist aber doch wohl von größerer 
praktischer Bedeutung, als man gemeinhin wahrnimmt. Wie konnte 
es trotzdem dahinkommen, daß man den Massenmedien mit so viel Miß
trauen und Argwohn, ja mit offener Ablehnung begegnet?

Ich glaube, daß hierfür vor allem zwei Ursachen verantwortlich ge
macht werden müssen. Erstens ist die technische Entwicklung im Be
reich der Kommunikationsmittel unserer geistigen, moralischen und po
litischen Entwicklung weit vorausgeeilt, so daß wir die Folgen dessen, 
was technisch möglich ist, noch nicht ganz erkennen und durchschauen,
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verändert, und zwar beträchtlich. Man braucht nur einmal die Freizeit
gewohnheiten vor und nach der Ausbreitung des Fernsehens miteinan
der zu vergleichen, um charakteristische Unterschiede zu konstatieren. 
Das ist aber nicht die einzige, nicht einmal die wichtigste Veränderung. 
Daß das Fernsehen die Ereignisse der Außenwelt in die Intimität der 
Wohnung, der Familie, hereingeholt, daß sie Kriegsgreuel und Staats
aktionen, Liebesgeschichten und Verbrechen, Jubel und Verzweiflung 
zum Zimmergenossen macht, bewirkt eine Veränderung, die tiefer 
greift, als man durch statistische Daten erfassen kann.

In früheren Jahrhunderten bestand die Schwierigkeit der meisten 
Menschen darin, sich genug Informationen über das Geschehen außer
halb ihres engsten Umkreises zu beschaffen. Das hat sich genau umge
kehrt: Wir stehen vor der Schwierigkeit, mit einer Flut von Informatio
nen zurechtzukommen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterschei
den, eine Orientierung zu finden, die uns den Überblick ermöglicht, die 
uns noch die großen Zusammenhänge wahrnehmen, Konsequenzen 
überlegen und verantwortliche Entscheidungen treffen läßt.

In den letzten Jahren hat der Begriff „Manipulation“ eine beherr
schende Stellung in der öffentlichen Debatte erlangt. Hinter dieser 
„Karriere eines Schlagworts“ stehen auch politische Kräfte und Absich
ten; aber ich glaube nicht, daß Manipulation ein Schlüsselbegriff der 
Gegenwart hätte werden können, wenn dieses Wort nicht so gut pas
sen würde zu dem Gefühl der Unterlegenheit, der Ohnmacht, des 
Überwältigt Werdens, das viele Menschen gegenüber den Massenmedien, 
den modernen Kommunikationstechniken und zumal gegenüber dem 
Fersehen empfinden. Das gilt keineswegs nur für solche Länder, in de
nen die Massenmedien ganz im Dienste einer bestimmten politischen 
Richtung eingesetzt werden, sondern auch gerade da, wo der Staat 
die Freiheit der Kommunikationsmittel respektiert.

Diese Tatsache erscheint mir besonders aufschlußreich. Sie macht 
darauf aufmerksam, daß die Angst vor Manipulation nicht nur dort be
steht, wo politische Herrschaft erklärtermaßen auch mit Hilfe der Mas
senmedien ausgeübt, gefestigt und ausgebreitet werden soll, sondern 
vielleicht sogar in besonderem Maße dort, wo man vermutet, daß 
solche Herrschaft aus dem Dunkeln versucht wird, von Kräften, die sich 
verstecken, von Menschen, die zwar vorgeben zu informieren, in Wirk
lichkeit aber indoktrinieren oder agitieren.

Die Massenmedien sind zweifellos höchst wirksame Instrumente 
politischer Herrschaft, wenn und solange die Bürger eines Landes von
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jeder andersartigen Information abgeschnitten werden können. Im 
Zeitalter der Rundfunkwellen, der Transistorgeräte und der Weltraum
satelliten ist das jedoch nur in bestimmten Grenzen möglich. Wo ein 
freier Markt der Informationen besteht, wo der Wettbewerb um die ra
scheste und vollständigste Nachricht herrscht, bleibt auf die Dauer 
nichts Wichtiges verborgen. Das gilt auch für journalistische Arbeit 
selbst, die unter dem Zwang zur Auswahl aus dem Überangebot von 
Nachrichten steht — einem Zwang, der umso härter wird, je leistungs
fähiger die technischen Anlagen werden.

Wem daran liegt, das Element der Freiheit zu stärken, es nicht bloß 
nicht verkümmern zu lassen unter dem Schwall der fremdbestimmten 
Wörter, sondern es zu aktiv-kritischer Funktion zu entwickeln, der muß 
wohl dreierlei tun:

Er muß die Wahrnehmungsfähigkeit der Menschen für die unmittelbare 
primäre Erziehung steigern — das ist eine Aufgabe der Erziehung.

Er muß ferner die Bedingungen für die Eigenständigkeit des Einzel
nen bei der Auswahl aus dem Angebot der Massenmedien verbessern — 
das ist weithin eine Aufgabe der Presse, die in Zukunft zu einer Art 
Kursbuch durch die zahlreicher werdenden audiovisuellen Programme 
wird ausgebaut werden müssen.

Und er muß schließlich dafür sorgen, daß der Mensch im Andrang der 
Außenwelt, die immer fordernder an ihn heranrückt, sein Selbst, seine 
Identität nicht verliert — das ist zum Teil eine Frage der persönlichen 
Lebensführung. Ohne ein gewisses Maß an „innerweltlicher Askese“ 
wird Freiheit gegenüber den Massenmedien in Zukunft nicht denkbar.
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(1) Es herrscht die Technik selbst, d. h. die technischen Mittel ver
selbständigen sich und entfalten Eigendynamik. Wir beobachten die
se Erscheinung allenthalben in der wissenschaftlich-technischen Zivi
lisation. Nicht nur Bedürfnisse der Menschen, sondern das technisch 
Machbare bestimmt, was produziert wird. Gerade beim Fernsehen er
leben wir es, daß die technischen Möglichkeiten den tatsächlichen Be
dürfnissen ständig vorauseilen: Farbe, Satellitenübertragung, Konferenz
schaltungen, Aufnahme- und Mischpulttechnik zwingen zu immer neu
en und vor allem kostspieligeren Produktionen.

(2) Es herrschen die Bediener der Maschinen. Je komplizierter die 
technischen Einrichtungen werden und je mehr Spezialkenntnisse ihre 
Bedienung voraussetzt, umso gewichtiger werden Bedeutung und Ein
fluß der technischen Fachkräfte wie Kameramänner, Cutter, 
Beleuchter, Toningenieure, Mischpult-Ingenieure, Regieassistenten usw. 
Nicht nur ihr Können, sondern mehr noch ihre Entscheidungen bestim
men weitgehend, was und wie gesendet wird. Vor allem haben sie 
größten Einfluß auf die Qualität der Produktion.

(3) Es herrschen die Organisatoren. Immer mehr kommt es in den 
Fernsehanstalten auf organisatorische Fähigkeiten der Leitung und 
Aufsicht an. Der Einsatz so vieler Mitarbeiter an der richtigen Stelle 
zum richtigen Zeitpunkt verlangt vorausschauende Planung und Fest
legung. Deshalb entwickeln sich auch in solchen Betrieben bürokra
tische Strukturen, die sich schnell verkrusten und Initiative wie 
Spontaneität behindern.

(4) Es herrschen die Interessenten und Einflußnehmer von außen. 
Das sind nicht nur Parteien, Interessengruppen, Staatsstellen, die 
sich teils legal über Fernsehgeräte, teils illegal durch unmittelbare 
Intervention einmischen und sich Gehör zu verschaffen suchen, das 
sind auch herrschende Ideen und Ideologien, die auf vielfältige Weise 
über Autoren, Moderatoren, Kommentatoren und sonstige Kontaktper
sonen in die Fernsehanstalten eindringen.

Wenn es auch wissenschaftlich kaum möglich sein dürfte, die Wirk
samkeit dieser unterschiedlichen Herrschaftsweisen zu bestimmen und 
miteinander zu vergleichen, so dürfte doch auf lange Sicht die Bedeu
tung der Ideen und Ideologien dominieren. Während man die Herrschaft 
von Maschinen und Menschen im einzelnen einigermaßen dingfest 
machen kann, vollzieht sich die Herrschaft der Ideologien weitgehend 
unkontrolliert und ungehemmt. Dagegen sind selbst Gesetze und Auf
sichtsgremien ziemlich machtlos.



>B2 Franz Ronneberger

Helfen muß sich allein das Publikum, und das bedeutet: der einzelne 
Zuschauer, ln freien Gesellschaften ist er noch immer die oberste In
stanz. Er kann sich verweigern, er kann auf die verschiedensten Weisen 
protestieren, er kann als Wähler angreifen, er kann sich organisieren. 
Er kann dafür sorgen, daß nicht nur bestimmte Interessen und Ansich
ten, sondern im Sinne der Rundfunkgesetze auf ausgewogene Weise 
alle Meinungen zu Worte kommen. Und er wird in den Fernsehan
stalten genügend Verbündete finden, die wie er die Einseitigkeit, die 
Indoktrination hassen, die aber auf Ermutigung warten.

Freiheit, das sollten wir inzwischen gelernt haben, ist nie und nir
gends umsonst zu haben. Sie muß immer wieder aufs neue errungen 
und verteidigt werden. Die modernen Massenmedien verheißen uns Frei
heit der Information und der Meinung, und man sollte nicht an dem 
Willen der meisten Journalisten, Publizisten und Künster zweifeln, daß 
sie es ernst damit meinen. Doch sie sind wie wir alle in die Verhaltens
zwänge einer modernen Industriegesellschaft eingespannt. Sie können 
nur das publizieren, was die technischen Möglichkeiten und Filter des 
Mediums Fernsehen erlauben. Das ist viel. Wenn wir uns alle als Zu
schauer kritisch verhalten und seine Nutzung wie eine Lektion lernen, 
können wir seine Gefährlichkeit weitgehend bannen.

Freiheit verlangt also von uns allen, daß wir uns selbst gegenüber 
dem Medium als autonome Persönlichkeiten bewähren. Das bedeutet:

(1) Wir dürfen uns nicht zum Sklaven machen lassen. In vielen Fa
milien hat es sich eingebürgert, anstatt einzelne Sendungen nach dem 
Programm auszuwählen, zu einer bestimmten Stunde am Abend den 
Fernsehapparat einzuschalten und ihn dann laufen zu lassen. Von die
sem Zeitpunkt ab erstirbt das Familienleben. Darunter leiden nicht 
nur die Kinder, wie zahlreiche Untersuchungen bezeugen, sondern 
auch die ehelichen Beziehungen. Es findet kein Gespräch mehr statt. 
Außerdem werden andere Freizeitbeschäftigungen versäumt. So hat 
bei Überlegungen zur Änderung der Programmstruktur der deutschen 
Fernsehanstalten die Rücksichtnahme auf Freizeitbeschäftigungen, 
vor allem Sport und Körperkultur eine große Rolle gespielt. Der
gleichen ist jedoch nur dann sinnvoll und wirksam, wenn sich die Zu
schauer entsprechend verhalten.

(2) Wir müssen die unserer Obhut anvertrauten Kinder und Jugend
lichen vor den Gefahren schützen, die vom Fersehen drohen, vor 
allem in Bezug auf die Darstellung von Brutalität und Sex. Darüber hin
aus dürfen sich die Eltern nicht vor der Pflicht drücken, ihre Kinder
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Peter Pernthaler

ASSOZIATIONSFREIHEIT ALS MÖGLICHKEIT DER 
ENTFALTUNG VON PERSONEN IN DER GEMEINSCHAFT

Die Assoziationsfreiheit vereinigt in sich die beiden gegensätzlichen Pole 
der menschlichen Persönlichkeit, ihr individuelles Freiheitsstreben und 
ihre notwendige Gemeinschaftsverbundenheit. Wie im Brennglas ver
schärft zeigen sich daher in der Wirklichkeit der Vereinigungen die 
Strukturen und Konfliktmöglichkeiten der heutigen Gesellschaft, die 
einen bisher unerhörten Freiheitsanspruch in nie gekannte Intensi
täten sozialer Bindungen des Einzelnen hineintragen will. Die Pastoral- 
konstitution, der es ja um den Dialog mit der wirklichen Welt, ebenso 
wie um die Vermittlung der vollen Dimension des christlichen Men
schenbildes und der christlichen Gesellschaftsauffassung geht, konnte 
sich daher nicht zu einem bruchlos-harmonischen Bild der Vereinigungs
freiheit bekennen, sondern mußte — ihrer realistischen Grundhaltung 
gemäß — „Hoffnung und Angst“ der Menschen und der Kirche auch an 
diesem Punkte klar aussprechen. Entsprechend ihrer Zielsetzung und 
Vorgangsweise wechseln dabei Erkenntnisse und Aussagen über die Be
deutung der Assoziationsfreiheit in der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
mit Gedanken Anregungen und Ratschlägen über den richtigen Ge
brauch dieser Freiheit, die in Offenbarung und Lehramt der Kirche 
begründet sind.

Welche Rolle spielt nun die Vereinigungsfreiheit in der realen, welche 
in der idealen humanistisch-christlichen Gesellschaftsordnung, die die 
Pastoralkonstitution anspricht? Durch ihre zweifache Wurzel in der in
dividuellen und gemeinschaftlichen Spähre der menschlichen Persön
lichkeit ist die Assoziationsfreiheit in besonderer Weise geeignet, die 
beiden Grundziele einer idealen Gesellschaftsordnung, die Personali- 
sation und die Sozialisation des Menschen zu unterstützen. Man ver
steht unter diesen beiden Zielsetzungen das Streben nach persönlicher 
Vollkommenheit und die Hingabe an die Gemeinschaftsverpflichtungen, 
die im Lichte der christlichen Offenbarung beide als gleich ursprüng-
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liehe Wesensmerkmale des Menschen erkannt werden. Die Pastoralkon- 
stitution unterscheidet zunächst zwischen „notwendigen“ Vereini
gungen wie die Familie oder den Staat (bzw. die politische Ordnung 
überhaupt) und den freiwilligen Vereinigungen, wie etwa die kulturellen, 
wirtschaftlichen und sozialen Verbände. Freilich ist dieser Unterschied 
nicht absolut zu nehmen, da einerseits auch in den notwendigen Ver
bänden die persönliche Freiheit und Mitwirkungsmöglichkeit gewahrt 
bleiben muß, und andererseits dem Menschen angesichts seiner wesen
haften Gemeinschaftsbezogenheit und der Dichte sozialer Bindungen in 
der heutigen Gesellschaft gar keine andere Wahl bleibt, als in freiwil
ligen Verbindungen sein Wesen zu entfalten und seine persönlichen In
teressen und Ansprüche duchzusetzen. Wenn man diesen weiteren Sinn 
der Vereinigungsfreiheit als Strukturmerkmal der heutigen öffentlichen 
Ordnung von Staat und Gesellschaft schlechthin erkennt, so zeigen sich 
erst die wahren Dimensionen, aber auch die spezifischen Bedrohungen 
und Gefahren, welche der Assoziationsfreiheit zuzuordnen sind.

Die Vereinigungsfreiheit ist zunächst die notwendige Bedingung 
der gesellschaftlichen Selbstbestimmung des Menschen und steht 
damit mit dem demokratischen Prinzip — das die Pastoralkonstitu- 
tion ausdrücklich als der Natur des Menschen entsprechend bezeichnet 
— in untrennbarer Verbindung. Hierin trifft sich die Pastoralkonstitu- 
tion mit der modernen Demokratietheorie, die Mitwirkungsmöglich
keiten in überschaubaren gesellschaftlichen Ordnungen und stufenweise 
Integration dieser Ordnungen in höhere für demokratischer hält als die 
Konfrontation des Einzelnen mit einer, im Grunde unbeeinflußbaren, 
anonym gesteuerten und wenig verantwortlichen Zentralgewalt. Eben
so bedeutsam wie diese demokratische Dimension der Vereinigungs
freiheit ist ihre religiöse, kulturelle, soziale und wirtschaftliche Schutz
funktion, die in der Tradition der christlichen Gesellschaftslehre aus
serordentlich stark verwurzelt ist. Die Möglichkeit, sich zur Pflege 
religiösen und kulturellen Lebens ebenso wie zum Schutze der Interes
sen und Rechte zu vereinigen, wird in der Pastoralkonstitution daher 
mehrmals, besonders nachdrücklich auch im Zusammenhang mit 
dem Arbeits- und Wirtschaftsleben, als Wesensmerkmal einer humani
stischen freiheitlichen und sozial-gerechten Gesellschaftsordnung her
vorgehoben. Gerade die Genossenschafts- und Arbeitervereinsbewe
gung und die religiös-kulturellen Vereinigungen waren die historischen 
Ansatzpunkte vieler heute als selbstverständlich betrachteten sozialen
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Geflecht gesellschaftlicher Apparaturen bereiten. Überwuchert dagegen 
die individualistische Ebene, so kommt es zur Interessenverabsolu
tierung und zum Kampf der Gruppenegoismen gegen das Gemeinwohl. 
Ein solcher Kampf ist nicht nur auf die Vernichtung des politischen 
oder wirtschaftlichen Gegners gerichtet und hebt damit alle Partner
schafts-und Konkordanzvorstellungen des pluralistischen Systems auf, 
sondern er zerstört zugleich die übergreifende Gemeinschaft und den 
Menschen in seinen innersten, auf den Dialog hingerichteten Wesen. 
Eine solche Auffassung politischer und sozio-ökonomischer Konflikte, 
die den Totalitarismen jeder Art eigen ist, wird von der Pastoralkonsti- 
tution mehrmals ausdrücklich als unchristlich und unmenschlich ver
worfen. Eine weitere eigentümliche Gefahr der auf der Assoziationsfrei
heit beruhenden pluralistischen Demokratie ist die Durchdringung 
oder gar Zurückdrängung der Staatseinrichtungen durch einen oder - 
was die Regel ist — eine Gruppe von mächtigen Verbänden. Die hierin 
liegenden Gefahren bestehen in der immer mehr an bestimmten gesell
schaftlichen Interessen, statt am Gemeinwohl orientierten Handhabung 
der Staatsgewalt („Gefälligkeitsdemokratie“) und im Leerlaufen tradi
tioneller Kontroll- und Bindungsmechanismen staatlicher und gesell
schaftlicher Macht. Damit hängt zusammen, daß es den Verbänden 
im Inneren gewöhnlich an jeder Freiheitlichkeit und Demokratie man
gelt, die sie nach außen in Anspruch nehmen. Dies hat eine Reihe von 
Gründen. Einmal herrscht auf Verbandsebene eine besondere Abge
schlossenheit von der Öffentlichkeit und damit ein geringeres Maß 
an Kontrolle. Zum anderen überwuchert sehr oft der Gedanke der not
wendigen Interessens- oder Gruppeneinheiten — die häufig sogar als 
„natürliche“ Gemeinschaft empfunden wird — den Gedanken einer 
möglichen Vielfalt der Meinungen und ihres Ausgleiches innerhalb der 
Vereinigung. Dies umso mehr als die Durchschlagkraft einer Gruppe 
zweifellos mit der Geschlossenheit ihrer Mitglieder steigt. So wie die 
Pastoralkonstitution selbst aus tausenden widerstreitenden Formu
lierungen und Auffassungen entstand, hat sie sich überall, wo von ge
sellschaftlichen Gruppierungen die Rede ist, vehement für ihre innere 
Freiheitlichkeit und die Möglichkeit der Selbstbestimmung des Men
schen in der Gruppe ausgesprochen. Darin liegt vielleicht die für unsere 
Gesellschaft wichtigste Dimension der Assoziationsfreiheit: Assozia
tionen als gesellschaftliche Disziplinierungsanstalten des Menschen sind 
ein ebenso gefährlicher Irrweg wie die Aufsaugung aller gesellschaft
licher Mittelglieder zwischen einem allmächtigen Staat und dem ohn-
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mächtigen Individuum. Damit wird dem totalitären Staat ebenso wie 
der Verknüpfung von Autoritarismus und Korporativismus eine klare 
Absage erteilt.
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leichter und innerlich reicher machen. Auf die nüchternen ökonomi
schen Zusammenhänge bezogen, bildet die Produktivität des Eigentums
einsatzes, gemessen am Kostenaufwand und am Ertrag, die Grundlage 
aller wirtschaftlichen Kalkulationen. Sie bewirkt im Wettbewerb 
der ihren Nutzen verfolgenden Eigentümer einen Ausleseprozeß, aus 
dem die besseren Wirte hervorgehen, die — im ganzen betrachtet — 
mit den rationellsten Methoden einen optimalen Grad der Bedürfnis
befriedigung für alle Glieder des Gemeinwesens hervorbringen. Das 
geschieht, ohne daß mit gewaltigem Aufwand äußerer Druck auf die im 
Wirtschaftsprozeß Tätigen dahin ausgeübt werden muß, daß sie ihre Ta
lente und Kräfte wirklich entfalten.

Das Privateigentum ist aber vor allem auch die nicht wegzudenkende 
Grundlage einer freiheitlichen Gesellschafts- und Staatsordnung. Dem 
kann man nicht entgegenhalten, daß die weitaus meisten Menschen 
heute ihre Existenzgrundlage nicht mehr im Eigentum an Sachgütern 
oder in der Verbindung von eigenem Vermögen und persönlichem Lei
stungseinsatz, sondern in abhängiger Arbeit haben und für ihren per
sönlichen Freiheitsstatus Sicherheit des Arbeitsplatzes, garantiertes 
Arbeitseinkommen somit Krankheits-, Invaliditäts- und Altersversor
gung weit wichtiger sind als frei verfügbares Eigentum. So richtig das an 
sich ist, so entfaltet das Eigentum gleichwohl auch für die in abhängiger 
Arbeit Stehenden seine Freiheitswirkungen. Man braucht sich nur zu 
vergegenwärtigen, welchen Gewinn an persönlicher Freiheit es bedeutet, 
wenn man in einer Wohnung leben kann, die man zu eigen hat, und 
nicht den Risiken und Unbequemlichkeiten des Mieterdaseins ausge
setzt ist. Für jeden und besonders für den auf abhängige Arbeit Verwie
senen bildet die unangefochtene Verfügung über eine gewisse Güterwelt 
die Voraussetzung dafür, daß er sich in seinem Individualleben, seiner 
Familie und seiner Freizeit nach seinen Neigungen einrichten kann, 
auch daß er sich Beruf und Arbeitsstätte aussuchen kann, die ihm be
hagen. Vermögensrücklagen schließlich, gleich welcher Art sind ein Un
terpfand der persönlichen Freiheit insofern, als damit die Furcht vor 
Wechselfällen des Lebens, etwa Krankheit oder Verlust des Arbeitsplat
zes, gemildert wird und die Möglichkeiten weiter ausgreifender Le
bensdispositionen erschlossen werden. In diesem Zusammenhang hat 
das Bemühen um Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand ihren die 
positive Funktion des Eigentums bestätigenden und zugleich freiheits
sichernden Sinn; sie entspricht auch einer Forderung der Gerechtig
keit.
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Die Kritik an der Eigentumsordnung knüpft freilich in der Hauptsa
che daran an, daß das Privateigentum an den Produktionsmitteln in 
Verbindung mit der ökonomisch-technischen Entwicklung zu Eigen- 
tumgsmassierungen führe, in denen sich, ohne demokratisch legitimiert 
zu sein, Macht, d. h. politisch bedeutsame Macht zusammenballe. In
dessen ist diese „Macht“ , wo vorhanden, nicht in beliebiger Rivalität 
mit den politischen Gewalten einsetzbar, sie kann sich vielmehr kraft 
ökonomischer Gesetzlichkeit immer nur einer weiteren Optimierung 
des wirtschaftlichen Erfolges zuwenden und ist von dorther auf den un
ternehmerischen Bereich und die im Endergebnis allen zukommende 
wirtschaftliche Mehrleistung begrenzt. Sie wird vor allem auch durch 
den Wettbewerb in Schach gehalten, der heute weltweite Dimensionen 
hat und die Unternehmen oft genug zu einer Gratwanderung zwingt, 
in der sich die erwähnte angebliche „Macht“ als äußerst anfällig erweist.

Es fragt sich vor allem, welche Alternative sich hier anbietet. Sie 
bestände darin, alle größeren Unternehmungen und das Grundeigentum 
aus der Hand vieler Eigentümer in Kollektiveigentum, d. h. Volks
oder Staatseigentum zu überführen. Das bedeutet ihre Unterstellung un
ter die politischen Gewalten, wie auch immer diese formiert sein mö
gen. Die Produktionsstätten geringerer Größe müßten dann zwangsläu
fig folgen, und alles hätte sich mit Notwendigkeit in eine Zentralver
waltungswirtschaft einzuordnen, über die allein die Inhaber der poli
tischen Macht verfügen. Dann allerdings verwandelt sich Wirtschafts
macht in reine politische Gewalt, und indem diese den politischen 
Machthabern als weitere Herrschaftsbefugnis zuwächst, nehmen deren 
Machtvollkommenheiten zwangsläufig gänzlich umfassenden und tota
litären Charakter an. Die Folge ist die Auslieferung aller Menschen 
und aller persönlichen und gesellschaftlichen Lebensäußerungen in die 
Abhängigkeit von der Befehlsordnung des politischen Machtsystems.

Gegenüber einer solchen Machtkonzentration verwirklicht eine auf 
Privateigentum an den Produktionsmitteln beruhende Wirtschaft ein 
gewaltenteilendes Gefüge, das ungleich stärkere Elemente der Freiheit 
aufweist. Hier wird nicht nur vermieden, daß die Macht der politischen 
Gewalt durch die Verfügung über alle Wirtschaftsprozesse zu Lasten 
der Bürger und ihrer freien gesellschaftlichen Seinsweisen ins Übermaß 
gesteigert wird. Diese Eigentümerwirtschaft balanciert sich auch in 
sich selbst aus. Ihre im Eigentum beschlossenen Verfügungsmöglich
keiten verteilen sich trotz aller Konzentrationsprozesse immer noch auf 
eine bedeutende Zahl großer, mittlerer und kleinerer Unternehmen,
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PRIVATEIGENTUM UND MITBESTIMMUNG

Die Pastoralkonstitution stellt im Kapitel über das Leben in der 
politischen Gemeinschaft zutreffend heraus, die politische Gemein
schaft bestehe um des Gemeinwohls willen. Dieses vermag aber nicht als 
feste Größe ein für alle Male begriffen zu werden. Die Konkretisierung 
des im geschichtlichen Ablauf hier und jetzt Gebotenen erscheint viel
mehr als eine Daueraufgabe. Zu den gesellschaftlichen Bedingungen des 
Gemeinwohls unserer Zeit sind Privateigentum und Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer gleichermaßen zu zählen. Privateigentum gewährt jene 
Sicherheit, ohne ���  freie und eigenverantwortliche Mitarbeit im Ge
meinwesen nur formal und abstrakt bleibt. Mitbestimmung dagegen 
hebt den Arbeitnehmer aus der bloß reaktiven Stellung des arbeitsver
traglichen Weisungsempfängers zu neuen Verantwortungsbezügen und 
ermöglicht so die Entfaltung der Persönlichkeit auch im Rahmen der 
arbeitsteiligen Wirtschaft. Eben deshalb zweifelt niemand mehr daran, 
daß die Mitbestimmung des Arbeitnehmers im Rahmen der sogenannten 
Betriebsverfassung, also am Arbeitsplatz, in sozialen und personellen 
Angelegenheiten, nichts anderes ist als die sinnvolle Ausprägung des 
Persönlichkeitsrechts, das durch die arbeitsvertragliche Unterordnung 
des Arbeitnehmers im Kern unberührt bleibt.

Sobald sich indessen der Mitbestimmungsanspruch als Recht auf 
Teilhabe an unternehmerischen Entscheidungen manifestiert, geraten 
Privateigentum und Mitbestimmungsforderung in ein Spannungsver
hältnis. Das ist leicht ersichtlich, wenn man bedenkt, daß jede Form des 
Eigentums rechtlich anerkannte Zuordnung von Gütern ist. Diese Sub- 
jektivierung und Personalisierung von Außengütem erscheint von der 
Person her als rechtlich verfaßtes Haben und Nutzen, als Anerkennung 
der Dispositions- und Nutzungsgewalt. Mitbestimmung auf Unterneh
mensebene zielt aber gerade darauf, bei der Disposition des Unterneh
mers über seine Untemehmensgüter mitzuwirken. Dieser Gedanke des 
Mitdisponierens macht recht eigentlich den Kern der Mitbestimmungs-
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schaftsrechtliche Gestalt des Aktionäreigentums im Mitbestimmungsbe
reich leerläuft.

Nun schützen aber bekanntlich alle rechtsstaatlichen Verfassungen 
das Privateigentum, und zwar in zweifacher Weise. Einmal gewähren sie 
den einzelnen Bürgern in Gestalt der sogenannten Rechtsstellungsgaran
tie einen umfassenden Schutz gegen Beeinträchtigung ihrer Vermögens
werten Rechte durch den Gesetzgeber, die Verwaltung oder den Rich
ter. Zum andern bindet die Verfassung den CrEsetzgeber im Sinne der 
sogenannten Institutsgarantie in der Weise, daß dieser das Institut des 
Privateigentums nicht einfach aufheben darf.

Hält man sich diese beiden Ausstrahlungen der Eigentumsgarantie vor 
Augen, so ist zunächst offenkundig, daß eine unterparitätisch konzipier
te Mitbestimmung die Rechtsstellung der Aktionäre zwar modifiziert, 
aber die (potentielle) mitgliedschaftsrechtliche Bestimmungsmacht un
verändert läßt. Solche Beschränkungen des Eigentums hat jeder Eigen
tümer hinzunehmen, wenn sie im öffentlichen Interesse erfolgen. Man 
mag hier von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums reden. Das öffent
liche Interesse an der Verwirklichung der Mitbestimmung überhaupt 
kann wohl nicht bestritten werden, wenn man an die Bedeutung der 
Großunternehmungen, den Arbeitsfrieden und die Schaffung neuer 
Verantwortungsbezüge der Arbeitnehmer denkt. Immerhin ist anzu
merken, daß die Wahrnehmung bloßer Gruppeninteressen nicht schon 
um ihrer selbst willen im öffentlichen Interesse liegt.

Grundsätzlich anders verhält es sich nun freilich, wenn man ein 
paritätisches Modell der Mitbestimmung unterstellt. Dann ist zunächst 
ohne weiteres klar, daß die gesellschaftsrechtlich-funktionale Ausprä
gung des Aktionäreigentums beseitigt wird. Zwar kommt die eigentums
orientierte Stimmkraft der Aktionäre weiterhin frei zum Ausdruck, 
soweit die Wahl der Kapitalvertreter in die mitbestimmten Gesell
schaftsorgane in Rede steht. Doch versagt sie dort, wo Arbeitnehmer
vertreter durch gesellschaftsfremde Organisationen bezeichnet werden. 
Wenn nun aber die auf ordentlichem Wege abgeordneten Kapitalver
treter in den geschäftsführenden Organen ihren Willen nicht mehr 
durchsetzen können, verliert die gesellschaftsrechtliche Organisation der 
Dispositionsgewalt offenkundig ihren Sinn, wodurch die Aktionäre 
materiell enteignet werden, was nach allen einschlägigen Rechtsordnun
gen nur unter Entschädigungspflicht (Wertgarantie) zulässig wäre. Dar
über hinaus wird die Erscheinungsform des gesellschaftsrechtlich gebun
denen Eigentums zu einem Nutzungs- und Mitspracherecht ohne Dispo-
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sitionsmacht umfunktioniert, also durch das Institut der qualifizierten 
vermögensrechtlichen Forderung auf Gewinnbeteiligung ersetzt. Das 
aber ist mit der Institutsgarantie nicht zu vereinbaren.

Nun ist freilich zu bedenken, daß nicht nur der Schutz des Eigen
tums, sondern auch der Erlaß einer Mitbestimmungsordnung auf Verfas
sungsrechtssätzen fußt. Die Verfassung bildet aber eine Einheit, so daß 
man nicht die Kompetenz zum Erlaß einer Mitbestimmungsordnung 
von vornherein relativieren darf, indem man die Eigentumsgarantie 
absolut setzt. Andererseits gibt nicht schon die bloße Existenz eines 
Kompetenzartikels einen Freipaß zur Aushöhlung der Eigentums
garantie. Also wird man die Eigentumsgarantie im Blick auf die gleich
geordnete Kompetenz zum Erlaß einer Mitbestimmungsordnung nur 
insoweit relativieren dürfen, als dies zur sinnvollen Ausschöpfung der 
Kompetenz erforderlich ist. Konkretisiert die Verfassung das Mitbestim
mungsmodell nicht selbst, läuft mithin alles auf die Frage hinaus, ob 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer nur in mindest paritätischer Form 
sinnvoll sein könne. Bejaht man die Frage, so ist ohne Zögern hinzu
nehmen, daß die verfassungsmäßige Eigentumsgarantie das unterneh
mensgebundene Eigentum nur noch im Nutzungs-, nicht aber im 
Dispositionsbereich zu decken vermag.

Es lassen sich denn auch gute Gründe dafür anführen, Eigentum an 
Gütern, die dem sozialen System „Unternehmung“ gewidmet werden, 
anders zu behandeln als Eigentum an Konsumgütern. Im Ergebnis würde 
so die Eigentumsgarantie durch die Mitbestimmungskompetenz neu 
entworfen. Man wird aber die Gefahr dieser gegenseitigen Durchdrin
gung von Verfassungsbestimmungen nicht übersehen dürfen: Da Eigen
tum nämlich zunächst eine feste Position des Eigentümers umschreibt 
und insoweit statisch ist, droht die Gefahr einer allmählichen „Abblät
terung“ des verfassungsmäßig geschützten Eigentums immer dann, wenn 
dynamisch orientierte Verfassungskompetenzen oder Verfassungsprin
zipien mit der überkommenen Form des Eigentums in Konflikt geraten. 
Man wird sich hier fragen müssen, ob die Institutsgarantie einer solchen 
dynamischen Uminterpretation überhaupt zugänglich oder ob ihr nicht 
vielmehr gerade ein statisch gedachtes Reservat zu verteidigen aufge
geben sei.

Sollte sich indessen erweisen, daß Mitbestimmung sinnvoll auch in 
unterparitätischer Gestalt denkbar ist, so geböte schon das umfassend 
geltende Verhältnismäßigkeitsprinzip, das gesellschaftsrechtliche Eigen
tum unangetastet zu lassen und die im Vergleich zum paritätischen
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PRIVATEIGENTUM ALS GRUNDLAGE DER FREIHEIT

Freiheit ist heute für alle ein hoher Wert. Uber die Formen ihrer 
Verwirklichung im Staate mag man streiten, doch daß die Menschen so 
frei sein sollten, wie dies das Zusammenleben im Staate gestattet — das 
leugnet niemand. Das private Eigentum dagegen ist vielen zum Ärgernis 
geworden: In ihm sieht man den Hort des unmoralischen Egoismus und 
der Gemeinschaftsfeindlichkeit, vor allem aber eine Bedrohung der 
Freiheit anderer. Hat nicht im vergangenen Jahrhundert der Liberalis
mus im Namen von „Freiheit und Eigentum“ große soziale Not geschaf
fen? Hat nicht vor allem das private Eigentum an den Produktions
mitteln Millionen von Arbeitern aller Länder zur industriellen Reser
vearmee erniedrigt; was nützt ihnen die politische Freiheit, wenn sie vor 
den Fabriktoren hungern und an Fließbändern zur größeren Ehre des 
Kapitals, d. h. aber: des privaten Eigentums anderer, Fronarbeit verrich
ten mußten! Sind so nicht Freiheit und Privateigentum letztlich unver
söhnliche Gegner, ist nicht das Eigentum die schwerste Bedrohung aller 
Freiheit? Viele sind heute davon überzeugt, nicht nur Marxisten, für 
welche dies Glaubensbekenntnis ist. Im Namen der Freiheit, der Moral 
und des Christentums rufen sie zum Kreuzzug gegen das eigensüchtige 
Eigentum. Wenn sie nicht seine Abschaffung fordern, so verlangen sie 
doch seine tiefgreifende soziale Beschränkung und sie rufen den Staat 
auf, laufend Eigentum zu verteilen, damit in mehr sozialer Gerechtig
keit der Sozialstaat Wirklichkeit werde.

Doch wer heute im Namen der Freiheit gegen das private Eigentum 
antritt, der erliegt dem vielleicht verhängnisvollsten Irrtum unserer 
Tage, denn: Ohne privates Eigentum kann es in einem Gemeinwesen nie 
und nirgends menschliche Freiheit geben; das private Eigentum ist die 
Grundlage, ja es ist wesentlicher Inhalt menschlicher Freiheit.

Eigentum erwerben zu können gehört zum Sinne jeder Freiheit im 
Staate. Wohl hatte der Arbeiter keine Freiheit, als er kein Eigentum 
besaß — doch wo ist er heute wirklich frei, wenn er diese Freiheit nicht
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zu Eigentum nützen darf? Freiheit ist Möglichkeit, eine wahre Chance 
aber ist sie nur, wenn sie zum Erwerb von Gütern nach freier Wahl 
führen kann. In unserer für alles Materielle, für alles Nützliche begeister
ten Zeit wäre es glatte Utopie, wollte man der Freiheit das materiell 
Nützlichste nehmen: das Streben nach Eigentum. Jeder hat so viel 
Freiheit wie er Eigentum erwerben kann. Wo dem Bürger der Weg zu 
ganzen Kategorien von Gütern versperrt ist, wo er weder Grund und 
Boden noch Produktionsmittel, noch ein Geschäft sein eigen nennen 
kann, da geht ihm das Entscheidende an der Freiheit verloren. Denn 
Freiheit bedeutet ganz wesentlich: Frei sein zum Eigentum, freier Weg 
zu den Gütern, zu allen Gütern.

Eigentum ist aber für die Freiheit noch mehr als ein Anreiz, es ist 
selber nichts anderes als gespeicherte Freiheit. Wer ein Gut erwirbt, der 
wird damit einflußreicher, unabhängiger in der Gemeinschaft, seine 
Möglichkeiten wachsen mit den Rechten der Nutzung und Verfügung, 
die das Eigentum eröffnet. Am deutlichsten ist dies beim Gelde — der 
Möglichkeit der gespeicherten Freiheit an sich. Wer es gewinnt, kann 
sich von Mühe befreien, ihm öffnen sich die Tore immer größerer 
Freiheit. Ein Staat, der dem Bürger das Eigentum nimmt oder be
schränkt, der verbietet ihm zugleich die Steigerung seiner Freiheit; ein 
solcher Staat ist ein großes Lager mit gleichen Schlafplätzen.

Eigentum schafft erst die Kommunikation der Freiheit, nur in ihm 
kann man anderen etwas von seiner Freiheit geben, ihnen zu mehr 
Freiheit verhelfen. Und wie die Güterbewegung die Wirtschaft belebt 
und Werte schafft, so verstärkt diese „Freiheitsbewegung“, diese 
Dynamik des Eigentums letztlich die Freiheit aller. Privates Eigentum 
bedeutet schließlich auch privates Erbrecht; darin, daß die gespeicherte 
eigene Freiheit, das Eigentum, nach dem Tode fortlebt, daß man sie den 
liebsten und fähigsten Menschen übertragen kann — darin vor allem 
wächst der Mensch in einem humanen Staat in eine höhere, geistige 
Dimension.

Wohl also dem, der Eigentum hat! Doch der andere, der Nächste, 
sperrt ihn nicht sein besitzender Bruder aus der Freiheit? Mitnichten — 
denn hier muß man sich entscheiden: Wem Freiheit mehr als ein Wort 
ist, der muß auch ihr Risiko, ihre Gefahren bejahen. Frei ist nicht, wer 
„liegt und besitzt“ , wer nur schlafen will, nach dem er konsumiert hat, 
was ein Staat ihm zuteilt. Frei ist, wern die Chance das Höchste ist, wer 
verdienen will, nicht empfangen. Ein freier Staat wacht über die Chan
cen des Eigentumserwerbs, die jeder nach seiner Leistung haben muß, er
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„Wirtschaft“ und „Staat“ eine weitere Gewaltenteilung entstehe, denn 
nur dann lebt der Bürger frei in einer Gemeinschaft, wenn dort niemand 
allzuviel Macht hat. Und am besten wäre es wohl, wenn das private 
Eigentum so verteilt würde, daß es Schwerpunkte zum Anreiz, aber 
keine Konzentration zur Macht schaffen könnte.

Jedes Stück Eigentum ist eine Burg gegen die Macht des Staates, jede 
Mark macht unabhängiger vom Staat. Unabhängig war früher, wer sich 
auf sein Gut zurückziehen konnte, nach dem Fürsten nicht zu schielen 
brauchte. Unabhängig ist noch heute, wer zu eigenem Recht arbeitet, 
verdient, besitzt, wer nicht Kostgänger des Staates, Bettler vor den 
Toren der Gewalt ist. Wer Eigentum hat, mag ein unbeqemer Bürger 
sein, er ist selbstbewußt, weil er sich selbst, nicht den Mächtigen etwas 
verdankt; niemand kann ihn erpressen und so wird er in Freiheit 
entscheiden — und damit in Zweifel: für die Freiheit.

Ein Staat, der den Bürger von der Krippe bis ins Grab in seinen 
Krallen hält, der ist ein schlechter Leistungsstaat — er ist ein Sklaven
halter, der sich diese Gaben mit dem Teuersten bezahlen läßt: Mit der 
Freiheit.

Christentum hat stets privaten Eigentum bejaht, obwohl, nein: weil 
die Offenbarung den Wert des Besitzes nicht überschätzt. Das Eigentum 
ist von dieser Welt, der Mensch geht in eine andere. Auf diesem Weg 
trifft erden Bruder, den Armen. Nur was er mit ihm teilt, ist christliches 
Eigentum. Der Reiche geht nicht ein ins Himmelreich, das Paradies 
beginnt jenseits des Besitzes.

Doch gerade diese Lehre verdammt nicht das Eigentum, sie fordert den 
privaten Besitz auf dieser Welt. Selbst der ungerechte Mammon ist ein 
Mittel, um sich Freunde zu machen für die andere Welt und vor allem: 
Mit dem Eigentum kann der Mensch jenes Gute tun, für das er auf die 
Welt gekommen ist. Wer ihm die Chance zum Besitz nimmt, der bringt 
ihn auch hier um sein Wichtigstes: um die Freiheit, Gutes zu tun — oder 
sein Heil in Hartherzigkeit zu verlieren. Wenn das private Eigentum im 
totalen Leistungsstaat verschwindet, so ist nur dieser Moloch für den 
Himmel geschaffen, nur er tut ja „Gutes“ — nicht die Menschen im 
Staat, denen ein wichtiger Weg zum Heil sich schließt.

Doch gerade die Staatsethik der Christen kennt auch die letzte große 
Gefahr des Eigentums: Wer es nicht zum Guten, zum Nächsten hin 
nützt, dem wird es zum Verderben. Und so ist dieses Eigentum eine 
große, aber auch eine furchtbare Chance für den Menschen, die ihm nie 
staatliche Eigentumsordnungen abnehmen können: Es ist nichts als die
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große Freiheit zum Guten wie zum Bösen in dieser unserer Welt, die 
zwischen Himmel und Hölle stehen bleibt, was immer Gesetze der 
Menschen versuchen.
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Erfüllung des an die Menschheit gerichteten Kulturauftrages zugewiesen 
ist.

Es stellt sich die Frage, nach welcher Wertentscheidung seine Tätig
keit auszurichten ist.

Der Antwort von Milton Friedmann auf diese Frage kann ich persön
lich allerdings nicht folgen; denn für ihn ist der Unternehmer ein reiner 
„Gewinnmaximierer“ und er sieht das Fundament unserer freien Gesell
schaft erschüttert, wenn ihm, dem Unternehmer, eine darüber hinaus
gehende soziale Verantwortung auferlegt wird2. Eine so verstandene 
total funktionalisierte Aufgabenstellung würde die Verantwortung des 
Unternehmers auf die Einhaltung und Beherrschung gegebener Spiel
regeln reduzieren. Sie würde der ethischen Funktion auch des Privat
eigentums als Quelle und Bezugspunkt unternehmerischen Handelns 
nicht gerecht: In den Zehn Geboten wird das Privateigentum einerseits 
geschützt, andererseits dem Widmungszweck untergeordnet, daß die von 
Gott geschaffenen Güter „im Ausmaß der Billigkeit“ . . . „allen Z u 

strömen“.3
Es ist unbestreitbar, daß ein wesentlicher Teil der dem Unternehmer 

verantwortlich obliegenden Aufgabe die Erwirtschaftung von Gewinn 
ist. Gewinn schafft nicht nur den notwendigen Anreiz, überhaupt Kapi
tal in der Wirtschaft zu investieren, er ist auch der einzige Garant für die 
Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Ohne Gewinn wird außer
dem jedes System der sozialen Sicherung zur Utopie. Schließlich 
braucht man wirtschaftlich starke — d. h. gewinnbringende — Unterneh
men, um den sozialen, wirtschaftlichen und technischen Fortschritt zu 
verwirklichen, oder auch nur den Standard zu erhalten. Der verantwort
lich handelnde Unternehmer ist sich der Tatsache bewußt, daß er 
insofern im Kraftfeld der gesellschaftlichen Entwicklung steht. Er han
delt nach der Maxime: die Wirtschaft ist für den Menschen da — und 
nicht umgekehrt —4 .

Die Entwicklung unserer sozialen Wirklichkeit beweist, daß die 
Unternehmer sich danach richten. Gerade das Arbeitsrecht im weitesten 
Sinne ist Brennpunkt der sozialen Bindung des privaten Unternehmers 
zugunsten des einzelnen Arbeitnehmers geworden. Dabei sind freiwillige 
Leistungen des Unternehmers häufig Vorreiter des sozialen Fortschritts 
gewesen, der vom Gesetzgeber nachvollzogen worden ist. Man denke 
zum Beispiel an den Bereich der Alterssicherung, der Unterstützung 
beim Erwerb von Eigenheimen, der Vermögensbildung, der Aus- und
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P'ortbildung sowie Forschung und Entwicklung auf arbeitswissenschaft
lichem Gebiet.

Dieser Fortschritt für den Menschen wird entscheidend vom privaten 
Unternehmer — nicht nur von der Wirtschaft schlechthin — getragen. 
Das so verstandene Gemeinwohl setzt eine materielle Grundlage voraus, 
die nicht leichtsinnig aufs Spiel gesetzt werden darf. Der Unternehmer 
— mit Gewinn- und Verlustrechnung täglich konfrontiert — ist daher in 
besonderem Maße befähigt, den Utopien der Systemveränderer ent
gegenzutreten. Wenn die meisten Unternehmer in der Bundesrepublik 
Deutschland der Flut von sozialistischen Reformen abwehrend gegen
überstehen, so tun sie dies aus der Erkenntnis heraus, daß ein Mehr an 
solchen Strukturveränderungen ein Weniger an sozialer Sicherheit und 
Gestaltungsraum für den einzelnen Menschen bringt.

Der Fortschritt lebt von der Innovation. Wie gesagt, müssen die Ideen 
dabei mit den Realitäten in Einklang gebracht werden. Zu diesen 
Realitäten zählt nach meiner Überzeugung auch das Wollen der Men
schen selbst. Ebenso wie eine Produktion „am Markt vorbei” Verluste 
bringt, ist es verhängnisvoll, wenn man den Menschen vermeintliche 
Vorteile aufdrängt, die sie gar nicht haben wollen. Dieser Weg würde 
unweigerlich in die kollektivistische Unfreiheit führen, da dem Men
schen die Möglichkeit der Auswahl genommen wird: der total „betreu
te” Mensch ist unfrei5.

Man muß sich allerdings bei der Wertung derartiger Initiativen dessen 
bewußt sein, daß der einzelne Unternehmer mit seinem Unternehmen 
am Markt im Wettbewerb steht. Er trägt zunächst die Verantwortung 
für die Wirtschaftlichkeit seines Unternehmens, und nur im Rahmen des 
ihm insoweit gegebenen Spielraums zwischen Rentabilitätsgebot und 
„sozialem Imperativ” kann er handeln. Der einzelne Unternehmer kann 
nicht — aus welcher Einsicht auch immer — beschließen, mit seinem 
Unternehmen aus dem Zwang zur Wirtschaftlichkeit auszuscheren. Ein 
solches Verhalten wäre unverantwortlich, denn es müßte zum Unter
gang seines Unternehmens und zum Verlust der Arbeitsplätze führen.

Die sich aus der Dienstfunktion der Wirtschaft für den Menschen und 
die Gemeinschaft ergebenden zusätzlichen Arbeitsfelder, die der Unter
nehmer zu bestellen hat, sind nahezu unübersehbar. Aus der großen 
Zahl seien einige beispielhaft ausgewählt: die weitere Humanisierung 
des Arbeitsablaufs gehört dazu; trotz Rationalisierung und Automatisie
rung müssen Mittel und Wege gesucht werden, die die Monotonie des 
Arbeitsvorganges beseitigen und die Selbstverwirklichung des Menschen
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politische Übergriffe verteidigen muß. Nur so kann die Wirtschaft ihren 
Kulturauftrag erfüllen: Die Schaffung und Erhaltung des Gestaltungs
raumes für den freien Menschen in der Gemeinschaft.

Anmerkungen
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FORSCHUNG UND LEHRE -  FREIHEIT UND AUFTRAG

Die Ausdrücke „Forschung und Lehre“ beschrieben zwei Bereiche 
menschlichen Handelns, das Entdecken und Ausformulieren von Theo
rien über die Wirklichkeit — man spricht hier normalerweise auch von Er
fahrungswissenschaften — und das Vermitteln dieser Theorien an Drit
te, etwa an Studierende im Rahmen akademischer Lehre. Wie für alles 
menschliche Tun stellt sich damit auch für Forschung und Lehre — 
oder kurz gesagt für die Wissenschaften — das Problem, an welchen 
Normen sich Forschende, Lehrende und Lernende orientieren sollen. 
Gibt es Grenzen für die Freiheit des Forschens und des Lehrens und 
soll man speziell der Forschung bestimmte Aufträge erteilen, etwa den, 
sich bei der Auswahl der Probleme von gesellschaftsrelevanten Frage
stellungen leiten zu lassen, wie das in neuerer Zeit vielfach gefordert 
wird.

Eine auch nur skizzenhafte Darstellung der Einbettung von For
schung und Lehre in die politische und gesellschaftliche Ordnung und 
die Anwendung der Werte, die im Rahmen kirchlicher Lehren für die 
Ordnung des menschlichen Zusammenlebens formuliert wurden — ich 
nenne nur die sittlichen Normen der Wahrheit, Freiheit, Liebe,Güte, 
Gemeinwohlverpflichtung — ist schwierig, nicht zuletzt, weil die Inter
pretation der gerade genannten sittlichen Normen, wenn es um kon
krete Fragen geht, keineswegs eindeutig ist.

Aber damit berühren wir schon einen wesentlichen Aspekt der For
schung. Zwar wird mitunter angenommen, daß wissenschaftliche Aus
sagen — etwa im Unterschied zur konkreten Auslegung sittlicher Nor
men — unumstößlich wahr seien; das Gegenteil ist jedoch der Fall: 
Alle Arten von erfahrungswissenschaftlichen Aussagen — beispiels
weise Theorien über das Entstehen epidemischer Krankheiten oder 
wirtschaftlicher Unterentwicklung — haftet die Eigenschaft an, 
!����	��  zu sein. Was heißt das? Die Struktur unseres Wissens ist — 
das behaupten, wie mir scheint, mit guten Argumenten viele Wissen-
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Wahrheitsbegriff, wie ich ihn hier nennen will, eine entscheidende 
Rolle. Wenn es darum geht, Krankheiten zu heilen oder soziale Übel zu 
bekämpfen, dann wäre es falsch, sich nicht durch wissenschaftliche 
Einsichten in die Struktur der Realität leiten zu lassen, auch wenn diese 
Einsichten stets von Zweifeln an ihrer Richtigkeit durchsetzt sind. —

Die Anwendung des empirischen Wahrheitsbegriffes und seine Durch
setzung im Wissenschaftsbereich ist eine kulturelle Leistung ersten Ran
ges. Zwar gab und gibt es kulturellen und zivilisatorischen Fortschritt 
auch ohne systematische Forschung und Lehre, etwa in Form der Ver
besserung von Handwerks- und Ackerbautechniken, die die primitive
ren menschlichen Lebensformen über Jahrtausende begleitet haben. 
Aber von Erkenntnisfortschritten im wissenschaftlichen Sinne des 
Wortes kann man erst sprechen, seit es systematische Forschung gibt, 
die sich deuten läßt als ein nicht abreißender Prozeß des versuchsweise 
Aufstellens von Erklärungen, d. h. Hypothesen und Theorien, ihre 
Überprüfung anhand von Beobachtungen, ihre Widerlegung und ihre 
Verbesserung durch neue Erklärungen. Um Erkenntnisfortschritte zu 
erzeugen, aber bedarf es der Einrichtung von Forschungsstätten, der 
Finanzierung von Forschungsvorhaben und der Übermittlung des je
weiligen Standes der Kontroversen um die Gültigkeit der jeweiligen 
Theorien an die nachfolgenden Wissenschaftlergenerationen. Wie aber 
soll die äußere Ordnung von Forschung und Lehre verfaßt sein? In wel
chem Rahmen dürfen sich beide abspielen, wenn man von den sitt
lichen Normen der Kirche ausgeht? Dazu nur zwei höchst vorläufige 
Antworten:

1. Sicher findet jede Forschung, als deren Antriebsmotivation Lei
denschaft und Neugierde genannt werde, dort ihre Grenze, wo es um 
die menschliche Würde geht. Dieses Problem stellt sich heute mit be
sonderer Schärfe im Bereich der medizinischen Wissenschaften, zu 
denen ich mich jedoch als Nichtmediziner nicht kompetent äußern 
kann. Das Problem tritt jedoch, wenn auch in vermindertem Maße, auch 
in den Sozialwissenschafteri auf, wenn es um die Ermittlung von Ver
haltensweisen geht. Sicherlich wäre es falsch, den Versuch zu unter
nehmen, eine Grenze zu behaupten, die in wissenschaftlichen Frage
stellungen nicht überschritten werden dürfte. Sofern es solche Versuche 
gibt und gegeben hat, standen sie oft im Dienste politischer Machtha
ber, die Forschungen gerne dann unterbunden sehen, wenn sich aus 
ihnen Argumente herleiten lassen, die gegen die von ihnen favorisierte 
Sicht der Welt sprechen. Kritiken der Rassenlehren waren im National-



Forschung und Lehre — Freiheit und Auftrag 149

Sozialismus ebensowenig erwünscht wie es Kritiken deterministischer 
Weltauffassungen unter materialistischen Systemen heute sind. Auf 
der anderen Seite wäre es jedoch ebenso verfehlt, eine durch keinerlei 
Grenzen begrenzte wissenschaftliche Neugierde zu propagieren, die 
nach Gutdünken und nach den jeweiligen Launen eines Forschers ver
fährt. In den einzelnen Disziplinen mögen die Dinge unterschiedlich 
liegen; für den Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
aber kenne ich vorerst noch keine christlichen Sozialethiker, die Ant
worten auf die Frage geben, wie und wo die Grenzen des forschenden 
Fragens in diesem Sektor im einzelnen zu ziehen sind. Hier ist noch 
ein Weinberg zu bestellen.

2. Der praktische Wert der wissenschaftlichen Forschung wird all
gemein darin gesehen, daß sie uns hilft, drängende Probleme zu lösen, 
etwa Seuchen zu bekämpfen, Armut zu beseitigen oder komplizierte 
Werkzeuge zu bauen. Die Fortschritte, die im einzelnen erzielt wurden, 
liegen auf der Hand. Zwar versucht eine modische romantische Sozial
kritik vieles, von dem was erreicht wurde, in seinem Erfolg zu ver
kleinern, ja zum Teil sogar als Mißerfolg, als Unwert zu verdammen. 
Doch bei einer abwägenden Betrachtung stellen sich die Dinge kompli
zierter. Dem Freiheitsraum, den das Automobil verschafft, stehen die 
Gefährdungen durch fahrlässige Handhabung gegenüber.

Eine neue Richtung der Sozialkritik fordert nun von der Forschung, 
daß sie sich an gesellschaftsrelevanten Fragen, zu deutsch: an prakti
schen Problemen, orientieren solle, und daß jeder Forscher auch die 
Wirkungen seiner Erfindungen mitbedenken sollte, konkret: er soll 
Forschungen unterlassen, die das friedliche Zusammenleben der Men
schen gefährden.

Diese Forderung sieht auf den ersten Blick human aus. Wer wäre 
nicht für Frieden? Ist es nicht gerecht, jegliche Form von Forschung 
zu unterlassen, die zu neuen Kriegswerkzeugen führt? Hätte nicht Otto 
Hahn auf die Kernspaltung verzichten sollen, um so den Bau der Atom
bombe zu verhüten?

Bei näherer Analyse erweist sich diese Betrachtung als der Gesamt
problematik nicht angemessen. Das generelle Problem ist kurz dies: Die 
Unsicherheit unseres Wissens bedeutet gleichzeitig, daß die Folgen, die 
besonders durch die technische Anwendung einer neuen Theorie ent
stehen können, nicht vorhersehbar sind. So lassen sich Kenntnisse von 
Atomkraftwerken verwenden — sie sind trotz aller Bedenken der Um
weltschützer notwendig, um den wachsenden Energiebedarf in der Welt
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STAAT UND KIRCHE

8�������6����!�3��!�������3

Wer heute den Ruf nach einer „Trennung von Staat und Kirche“ er
hebt, bewegt sich in veralteten Denkkategorien und lebt noch in der 
geistigen Vorstellungswelt des vergangenen Jahrhunderts. Das Erschei
nungsbild des modernen freiheitlich-demokratischen Staates ist gekenn
zeichnet von der Existenz einer Vielzahl zum Teil sehr mächtiger Ver
bände, Vereinigungen und Gruppierungen. Zu diesen für das Funktio
nieren der modernen Demokratie lebensnotwendigen Organisationen 
gehören neben den politischen Parteien, den Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbänden, deren Existenz und Bedeutung für das Leben der 
Gesamtnation z. B. in Artikel 21 und Artikel 9 des Grundgesetzes für 
die Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich anerkannt und garantiert 
sind, zahllose wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle Vereini
gungen. Jeder dieser Verbände betrachtet es als sein erklärtes und legi
times Ziel, seine speziellen und oft sehr partikulären gruppenegoi
stischen Interessen in der Öffentlichkeit und sogar bis in die Parlamente 
hinein möglichst wirkungsvoll und nachhaltig zur Geltung zu bringen. 
Die moderne freiheitliche Demokratie verlangt im Interesse ihres Be
standes notwendig eine Gruppengesellschaft. Anders verhält es sich 
in totalitären Staaten und Diktaturen. Dort werden nur Organisati
onen geduldet, die von den jeweiligen Machthabern, d. h. in der Regel, 
von der jeweiligen staatstragenden Partei anerkannt sind und in Unter
ordnung unter sie die Ziele dieser Partei verfolgen.

Das gesellschaftstheoretische Modell der freiheitlichen Demokra
tie steht in betontem Gegensatz zu dem Denkmodell der Staats- und 
Gesellschaftslehre des 19. Jahrhunderts. Nach der Grundvorstellung 
der Staatslehre der konstitutionellen Monarchie lag das Monopol aller 
hoheitlichen Herrschaftsgewalt und politischen Entscheidungsmacht 
beim Staat. Das hieß nach damaliger Auffassung: beim Monarchen,
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beim Hofe und bei der Regierung mit ihren Behörden, Organen und 
Beamten. Dem so verstandenen politisch allein agierenden Staat stand 
die große Masse der als „Untertanen“ bezeiehneten Bürger gegen
über, die unpolitische bürgerliche Gesellschaft, die als Inbegriff sämt
licher der Staatsgewalt unterworfenen Privatpersonen gedacht wurde.

Auch die Kirche hatte in diesem Denkmodell des konstitutionellen 
Staates ihren ihr vom Staat eingeräumten festen Platz. Noch im ver
gangenen Jahrhundert war die Kirche in vielen Staaten Europas „Staats
kirche“ und — oft unter erheblichen Einschränkungen ihrer Freiheit 
und ihres Selbstbestimmungsrechts — in einer für die Kirche oft überaus 
verhängnisvollen Weise durch das Bündnis zwischen „Thron und Altar“ 
mit dem Staate engstens verbunden. „Trennung von Staat und Kirche“ 
hatte im Verlaufe des 19. Jahrhunderts eine doppelte Bedeutung.

Im kirchenfreundlichen Sinne konnte man unter der Forderung nach 
einer „Trennung von Staat und Kirche“ die von der katholischen 
Kirche, vor allem in Preußen, immer wieder geforderte und schließ
lich im Revolutionsjahr 1848 auch mit Erfolg durchgesetzte Befreiung 
der Kirche aus den Fesseln der staatlichen Kirchenhoheit verstehen. 
Einer noch viel intensiveren besonderen Staatsaufsicht durch den 
Landesherrn, der zugleich ihr oberster Bischof war, waren die evange
lischen Landeskirchen durch das System des sog. landesherrlichen 
Kirchenregiments in den protestantischen Staaten unterworfen. In den 
protestantischen Staaten war die jeweilige evangelische Landeskirche 
gewissermaßen nur ein abgegrenzter Bereich der Staatsverwaltung. 
Erst durch die Weimarer Reichsverfassung vom 11. 8. 1919, die in Ar
tikel 137 Abs. 1 bestimmte: „Es besteht keine Staatskirche“, fand die
ser Zustand ein Ende.

Im kirchenfeindlichen Sinne wurde unter „Trennung von Staat und 
Kirche“ im politischen Meinungskampf des vergangenen Jahrhunderts 
aber häufig nicht die Befreiung der Kirche vom Joch der staatlichen 
Aufsicht und Bevormundung verstanden, sondern nach dem Religions
verständnis des damaligen Liberalismus die völlige Privatisierung der 
Kirche und ihre Ausschaltung aus dem gesamten öffentlichen Leben. 
Insbesondere sollte nach den Vorstellungen dieses kirchenfeindlichen 
Liberalismus der Einfluß der Kirche im Bildungswesen, d. h. konkret 
vor allem der Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen und 
die Theologischen Fakultäten an den Universitäten, beseitigt werden. 
Ferner sollte jede Förderung und Unterstützung der Kirchen durch den 
Staat eingestellt werden. Gedankengut dieser Spielart des Liberalismus
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tative Funktion hinaus ist die Kirche heute ebenso wie in der Ge
schichte die einzige Institution, die den Menschen ganzheitlich und 
in der vollen Würde und Tiefe seiner menschlichen Existenz anerkennt 
und erfaßt.

In der Wahrung der ethischen Grundwerte und des Menschlichen 
überhaupt kann auch seitens des religiös-neutralen Staates die Aufga
benstellung der Religion und der Kirchen erblickt werden, die die be
sondere Berücksichtigung der Kirchen in der staatlichen Rechts- und 
Verfassungsordnung rechtfertigt. Darin findet z. B. die verfassungsrecht
liche Gewährleistung des Religionsunterrichts als eines „ordentlichen 
Lehrfachs“ an den öffentlichen Schulen ebenso ihre Rechtfertigung wie 
die Einrichtung einer besonderen Seelsorge bei den militärischen 
Streitkräften und in den staatlichen Kranken- und Strafanstalten, wie 
auch die Einziehung der Kirchenbeiträge in der Form der Kirchen
steuer und eine qualifizierte Förderung der sozial-karitativen Dienste 
der Kirche. Führende Vertreter der Staatsrechtslehre und maßgebliche 
Politiker haben in den letzten Jahren immer wieder zu Recht darauf 
hingewiesen, daß die Kirchen nicht als Interessenverbände wie andere 
Gruppierungen und Organisationen angesehen werden dürfen, sondern 
vielmehr als Partner des Staates betrachtet werden müssen, denen eine 
besondere Bedeutung für das gesellschaftliche und öffentliche Leben 
zukommt.

Maßgebliche Vertreter der Staatskirchenrechtswissenschaft, wie 
'����	�  �	�!���  und ��!�� ��.�#�  haben ferner mit Recht erklärt, 
daß in der modernen freiheitlichen Demokratie im Interesse der Her
stellung eines dauerhaften Konsenses zwischen dem Staat und der 
Kirche auch .�������#�������	#���	�� 4��#���!�3��  einen neuen hohen 
Rang erhalten. Das bedeutet, daß die Bemühungen, durch Konkordate 
und Kirchenverträge im Interesse eines dauerhaften Friedens und einer 
harmonischen Zusammenarbeit vertragliche Absprachen über alle ge
meinsamen Angelegenheiten von Staat und Kirche herbeizuführen, 
mit dem Grundverständnis der modernen Demokratie als Gruppenge
sellschaft voll im Einklang stehen.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat in dem bekannten Artikel 76 der 
Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ über die Kirche in der Welt 
von heute mit Nachdruck erklärt, daß die politische Gemeinschaft und 
die Kirche auf je ihrem Gebiet voneinander unabhängig und autonom 
seien. Staat und Kirche können diesen ihren Dienst zum Wohl aller nach 
den Worten des Konzils jedoch „um so wirksamer leisten, je mehr und
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je besser sie rechtes Zusammenwirken pflegen“. Mit unterschiedlicher 
Begründung kommen das moderne Staatsrecht und das Zweite Vatika
nische Konzil zum gleichen Ergebnis: Nicht die Trennung von Staat 
und Kirche im Sinne eines überholten, kirchenfeindlichen Liberalismus 
des 19. Jahrhunderts entspricht dem freiheitlichen Charakter des demo
kratischen Staates und dem Grundrecht der Religionsfreiheit, sondern 
nur eine vielfältige, freundschaftliche und partnerschaftliche Koopera
tion. Das Zweite Vatikanische Konzil ruft Staat und Kirche auf zu ei
nem beständigen und fruchtbaren Dialog, der das friedliche Zusam
menwirken von Staat und Kirche ermöglicht und dem Gemeinwohl 
des Staates und den Interessen der Bürger, die gleichzeitig Christen 
und Bürger des Staates sind, am besten dient.
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DEMOKRATIE ALS STAATSETHISCHES PRINZIP

In dieser kurzen Viertelstunde soll etwas über die Demokratie im Sinn 
der aktiven Teilnahme möglichst vieler an staatlicher Willensbildung von 
einem staats ethischen Gesichtspunkt aus gesagt werden. Demokratie 
ist nicht nur eine politikwissenschaftliche Tatsache oder ein willkür
lich frei gesetztes Ziel von Menschen, die eine staatliche Gesellschaft 
bilden, sondern etwas, das in einem sittlichen Anspruch sein soll, 
und insofern hat auch der Theologe etwas zu diesem Thema zu sagen, 
auch wenn die genauere Gestaltung demokratischer Strukturen des 
Staates nicht seine Sache ist, und er natürlich nicht vergessen kann, daß 
diese demokratischen Strukturen in ihrer Möglichkeit und konkreten 
Gestalt von geschichtlichen Bedingungen abhängen, deren Analyse 
auch nicht eigentlich sein Geschäft ist. Aber zu Demokratie als sitt
lichem Imperativ, der sich sowohl an den Staat in dessen konkreten 
Machtträgern wie auch an alle einzelnen Staatsbürger richtet, hat der 
Theologe etwas beizutragen.

In der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils heißt 
es in Nr. 75: „In vollem Einklang mit der menschlichen Natur steht 
die Entwicklung von rechtlichen und politischen Strukturen, die ohne 
jede Diskriminierung allen Staatsbürgern immer mehr die tatsächliche 
Möglichkeit gibt, frei und aktiv teilzuhaben an der rechtlichen Grund
legung ihrer politischen Gemeinschaft, an der Leitung des politischen 
Geschehens, an der Festlegung des Betätigungsbereichs und des Zwecks 
der verschiedenen Institutionen und an der Wahl der Regierenden. 
Alle Staatsbürger aber sollen daran denken, von Recht und Pflicht der 
freien Wahl Gebrauch zu machen zur Förderung des Gemeinwohls“. 
Dazu ein Satz aus Nr. 31 derselben Konstitution: „Bei allen (Staats
bürgern) muß der Wille zur Mitwirkung an gemeinsamen Werken ge
weckt werden. Anerkennung verdient das Vorgehen jener Nationen, 
in denen ein möglichst großer Teil der Bürger in echter Freiheit am Ge
meinwesen beteiligt ist. Zu berücksichtigen sind jedoch die konkrete
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Staatsordnung in unserem heutigen Sinne und in der Art, wie sie 
vom Konzil beschrieben wird, natürlich nicht immer bestanden hat 
und dieses Fehlen vom Konzil, bezogen auf eine bestimmte frühere 
Epoche, nicht als zur menschlichen Natur widersprüchlich und so als 
unsittlich qualifiziert werden soll. Darum sagt das Konzil vorsichtig, 
daß die &���!�3  demokratischer Strukturen des Staates der mensch
lichen Natur entspreche. Aber das Konzil setzt dabei voraus, daß heute 
solche demokratischen Strukturen wirklich gefunden werden .�����  
und darum auch �������  wenn auch das Konzil, wie auch aus Nr. 68 sich 
deutlich ergibt, sich darüber klar ist, daß die Verwirklichung der Demo
kratie, ähnlich wie diejenige der Mitbestimmung, Voraussetzungen er
fordert, die noch nicht überall gegeben sind und daher erst geschaffen 
werden müssen, sodaß es dem Konzil gewiß fern liegt, in ungestümem 
Eifer juridisch-politische Strukturen Völkern aufnötigen zu wollen, 
bei denen die Voraussetzungen für deren Funktionieren erst geschaffen 
werden müssen. Aber das Erreichen solcher Voraussetzungen für eine 
Demokratie und diese selbst stehen unter einem sittlichen Imperativ, 
der mit der von Gott geschaffenen Natur des Menschen gegeben ist.

Was ist nun genauer unter dieser menschlichen Natur zu verstehen, 
die die Realität der sittlichen Pflicht, Demokratie samt ihren Voraus
setzungen zu schaffen, bedeutet? Zunächst ist gewiß dieses Wort' 
„Natur“ im Sinne der traditionellen Naturrechtslehre zu verstehen: Das 
geistig personale Wesen des Menschen in Freiheit und Verwiesenheit auf 
Gott ist nicht bloß etwas sachlich Gegenständliches, sondern ein Sein- 
���������  von unabdingbarer Würde, die Realität eines sittlichen Im
perativs, und dieses Wesen will und fordert als sittliche Pflicht, auch 
daß Demokratie werde. Aber über das traditionelle Verständnis von 
Natur in der Naturrechtslehre hinaus ist in dem zitierten Text doch 
deutlich eine Präzision dieses Begriffes, einem modernen Verstehen 
angemessen, gegeben. Dieses Wesen ist ein 5����������3���	��	#���	��  
Wesen, das sich in seiner Geschichte erst sucht, dessen Werden aber 
selbst unter einem sittlichen Imperativ steht, unter diesem Imperativ 
eines Werden�������  sich erst voll verwirklichen und finden muß. 
Nur unter diesem Verständnis kann ja die Demokratie etwas sein, was 
einerseits nicht immer gegeben und dessen Verwirklichung doch eine 
aus der menschlichen Natur entspringende Pflicht ist. Findung des 
eigenen, geschichtlich zu sich selbstkommenden Wesens und Findung 
demokratischer Staatsstrukturen entsprechen sich. Aber der Theologe 
darf wohl darüber hinaus sagen, daß die hier angerufene Natur des
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Menschen als der sittliche Grund einer seinsollenden Demokratie in 
einem weiteren und volleren Sinn verstanden werden darf und auch 
sollte. Diese Natur hier braucht nicht in einem exklusiven Sinn als 
bloße Natur verstanden werden in Unterscheidung von jener Radi
kalisierung und Finalisierung dieser Natur auf die Unmittelbarkeit 
Gottes hin, die wir Gnade und Selbstmitteilung Gottes nennen. Wir 
können ruhig diese Natur ohne trennende Unterscheidung von Natur 
und Gnade verstehen als die konkrete Natur, die — mindestens im An
gebot — durch den universalen Heilswillen Gottes mit Gottes Herrlich
keit, Hl. Geist genannt, begnadet und durch Gott selbst als ihre inner
ste Dynamik in ihrer Geschichte getragen ist. Wenn wir aber, was durch
aus theologisch legitim ist, die Natur in dem zitierten Text als mit Gott 
selbst begnadete Natur lesen, also deren Forderung nach Demokratie 
als Forderung von Natur und Gnade in einem verstehen, dann wird 
Demokratie, auch wenn sie in sich ein innerweltliches Gut bleibt, 
zur Forderung nicht bloß des Humanen, sondern auch des Christlichen 
als solchen im Menschen; dann wird Freiheit im staatlichen Leben nicht 
bloß sittlich geforderter Wert des Menschen als freier Geistperson, son
dern auch Verheißung und Aufgabe, in der der Mensch und Christ 
jene Freiheit erfährt und annimmt, die ihm durch den Geist Gottes als 
ewige Vollendung zugesagt ist.
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Hitler und Stalin, waren anthropologische Pessimisten. Aber auch ein 
anthropologischer Optimismus ist der Demokratie nicht adäquat. Schon 
Thomas von Aquin wies darauf hin, daß auch eine Gesellschaft der 
Engel der Ordnung bedürfe. Demokratie baut auf einem anthropolo
gischen Realismus, der den Menschen achtet, aber seine Schwächen 
kennt und diese durch eine funktionsgerechte Gestaltung der Verfas
sung berücksichtigt. Nur wenn eine solche Verfassung das menschliche 
Verhalten lenkt, kann die umfassende Legitimation der Mehrheits
entscheidung anerkannt werden. Zwei — vielleicht banal erscheinende, 
aber für die Anwendbarkeit des Mehrheitsprinzips zentrale — Vor
aussetzungen müssen dafür erfüllt sein: Mehrheitsbildung und Chance 
des Machtwechsels.

In den Wahlen muß die Mehrheit Zustandekommen, nicht unbedingt 
die Mehrheit einer Partei, wohl aber die Mehrheit einer Gruppe, die sich 
+��  der Wahl zusammengefunden hat. Geschieht das nicht, ist das 
Ergebnis der Wahl ein Vielparteiensystem mit Koalitionsbildungen 
���	  der Wahl, so kann das Mehrheitsprinzip nicht funktionsgerecht 
angewandt werden. Es kommen in der Regel entweder keine Entschei
dungen zustande, die Willensbildung wird geprägt durch die Koali
tionskonflikte, wobei das organisatorische Eigeninteresse — der Koali
tionspartner die Gegensätze verschärft, oder man einigt sich nur auf 
eine unverbundene ,,Paketpolitik“, in der die Sonderinteressen der 
einzelnen Koalitionspartner und der sie tragenden Gruppen verfolgt 
werden. Ohne Mehrheitsbildung in der Wahl fehlt es an Handlungs
fähigkeit und Gemeinwohl-orientierter Politik.

Die Wahrscheinlichkeit der Handlungsfähigkeit ist wesentlich größer 
bei ��  den Wahlen entstandenen Mehrheitsregierungen. Sie umfassen 
vielfältige Gruppen und können keine Gruppenpolitik betreiben, ohne 
ihre Mehrheit in den nächsten Wahlen zu verlieren. Eine Mehrheitsre
gierung muß in ihrer Politik so vielfältige Interessen berücksichtigen, 
daß das Ergebnis tendentiell eine in sich geschlossenere Politik ist.

Die zweite Voraussetzung der Wirkungsweise des Mehrheitsprinzips 
ist eine reale Chance des Machtwechsels. Das Mehrheitsprinzip schließt 
stets die Möglichkeit des Wechsels der Mehrheit ein. Nur wenn die Min
derheit darauf rechnen kann, in den Wahlen selbst Mehrheit zu werden, 
kann sie die Mehrheitsentscheidung akzeptieren. Die Akzeptierung der 
Mehrheitsentscheidungen wird mit der Chance der Minderheit auf Re
gierungsübernahme ausgeglichen, die Mehrheit zur Rücksichtnahme 
auf die Minderheit gezwungen, weil in der Minderheit die potentielle
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Mehrheit von morgen spricht. Hinzu kommt die antreibende Kraft 
des möglichen Machtwechsels für die Mehrheit: Nur wenn sie 
fürchten muß, die nächsten Wahlen zu verlieren, wird sie keine Grup
penstrategie, sondern eine umfassende Politik verfolgen.

Mehrheitsbildung in der Wahl und reale Chance des Machtwechsels 
machen Mehrheitsentscheidungen erst möglich und akzeptabel. Beides 
gibt es nur in einem sozialen System, in dem die politische Orientierung 
nicht durch Gruppenbezüge weitgehend determiniert ist: Ohne poten
tielle Wechselwähler, auch Grenzwähler genannt, die zwischen zwei 
Wahlen zwischen den konkurrierenden Parteien bereit sind zu wechseln, 
gibt es keine Chance zur wechselnden Mehrheitsbildung. Antagonisti
sche Konflikte, ganz gleich, ob sie Mehrheiten zementieren oder unmög
lich machen, sind mit der Demokratie und dem Mehrheitsprinzip un
vereinbar.

Diese sozialen Bedingungen sind notwendig, aber nicht hinreichend: 
Sie bedürfen der Ergänzung durch geeignete Verfassungsregeln. Unter 
ihnen nimmt das Wahlrecht für die Anwendbarkeit des Mehrheits
prinzips einen zentralen Platz ein, weil es die Wählerbewegungen in 
die politische Machtverteilung umsetzt und bei diesem Prozeß sowohl 
das Wahlverhalten als auch die Machtverteilung inhaltlich umgestaltet. 
Das Mehrheitsprinzip bedarf eines Wahlrechts, das die Mehrheitsbildung 
erleichtert und die Chance des Machtwechsels fördert. Alle Formen der 
Mehrheitswahl erfüllen diese Aufgabe besser als jede Form des Pro
porzes: Das Mehrheitswahlrecht verlangt für den politischen Erfolg in 
Wahlen eine Konzentration auf wenige, in der Regel zwei Parteien. 
Stimmen für andere Parteien sind politisch ohne Bedeutung. Das löst 
in der Wählerschaft Lernprozesse aus, die bei nicht antagonistischen 
Konflikten zu einem entsprechenden Parteiensystem führen. Es er
zwingt damit zugleich in sich vielschichtige Parteien, die an der Mehr
heit und nicht an Einzelinteressen orientiert sind. Ferner erhöht es die 
Chance des Machtwechsels, indem es Wählerbewegungen überpropor
tional in Mandatsveränderungen überträgt, wodurch der jeweilige Ge
winner der Wahl auch bei einem knappen Stimmenvorsprung in der 
Regel eine handlungsfähige Parlamentsmehrheit erhält. Schließlich 
bedeutet es einen weitgehenden Schutz gegen jede Norm der Partei
zersplitterung und auch der Parteispaltung, weil es alle derartigen Ver
suche weitgehend zur politischen Erfolglosigkeit verdammt. Dennoch 
ist das Ergebnis keine Erstarrung der Politik, weil die Konkurrenz 
zwischen den Alternierungsparteien erneuernd wirkt.
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H. P. Schwarz

IST DIE BASISDEMOKRATIE EINE ETHISCHE FORDERUNG?

Zu den bedrückendsten Erfahrungen moderner Gesellschaften ge
hört die Einsicht in die Unterlegenheit des Bürgers gegenüber büro
kratischen, politischen, wirtschaftlichen Machtapparaten. Das gilt 
auch für demokratische Verfassungsstaaten, obschon deren Regierungen 
öffentlich kontrolliert werden und mit einem zeitlich befristeten 
Mandat ausgestattet sind.

Die Verfechter der sogenannten Basisdemokratie oder Fundamental
demokratie fordern deshalb, daß möglichst viele, wenn nicht gar alle 
Entscheidungen, von den Spitzen der Machtapparate an die überschau
bare Basis der Gesellschaft verlagert werden. Praktisch heißt das: 
Mitwirkung der Eltern, mancherorts auch der Schüler, an der Schulver
waltung. Oder: Aufstellung der Kandidaten für öffentliche Ämter 
auf den unteren und mittleren Organisationsebenen der politischen Par
teien, nicht aber durch die Parteiführungen. Basisdemokratie bedeutet 
auch: Weitgehende kommunale Selbstverwaltung durch die Bürger ein
zelner Wohnbezirke oder Gemeinden. Im Wirtschaftsleben beinhaltet 
Basisdemokratie die Mitbestimmung oder Mitsprache der Arbeiter und 
Angestellten bei innerbetrieblichen Entscheidungen.

In vielen westlichen Demokratien sind in den letzten Jahrzehnten 
entsprechende Reformen durchgesetzt worden, die am Grundgedanken 
der Basisdemokratie orientiert sind. In Theorie und Praxis erfreut sich 
dieses wesentliche Element moderner Demokratie steigender Beliebt
heit.

Bei der Frage nach den Überlegungen, mit denen die Ausdehnung 
der Basisdemokratie in der Regel begründet wird, trifft man auf zwei 
Gruppen von Argumenten. Gerne stützt sich die Begründung auf Urteile 
der praktischen Vernunft. Doch ebenso oft wird die Forderung nach 
mehr Basisdemokratie auch sozialethisch legitimiert.

Unter den vielen Argumenten der praktischen Vernunft, mit denen 
fundamentaldemokratische Forderungen gerechtfertigt werden, be-
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gegnet am häufigsten der vielfach abgewandelte Satz des Mißtrauens, 
dem Lord Acton vor etwa 100 Jahren seine klassische Formulierung ge
geben hat: Macht korrumpiert; absolute Macht korrumpiert absolut. 
Befürworter der Basisdemokratie ziehen daraus den Schluß, daß die 
Macht in Staat und Gesellschaft in möglichst viele Teilbereiche aufge
teilt und gleichsam unters Volk verstreut werden soll. Der einfache Bür
ger soll nach dieser Auffassung instand gesetzt werden, den Amtsträ
gern persönlich auf die Finger zu sehen. Noch besser, wenn er an mög
lichst vielen Entscheidungen direkt mitwirken kann!

So gut sich dieses Programm anhört, so schwierig erweist sich frei
lich die Durchführung in der Praxis. Autonomie der einzelnen Schulen 
bei weitgehender Mitwirkung der Eltern ist eine gute Sache. Wollte man 
sie aber zu weit treiben, so würde jeder Schulwechsel zur Familien
tragödie.

Viele Entscheidungen können eben im Interesse umfassender Pla
nung und damit im Interesse der Gesamtheit aller Bürger nicht auf der 
untersten Ebene entschieden werden. Wieweit die Zuständigkeiten stär
ker an die Spitzen von Großverbänden oder an die Basis verlagert wer
den müssen, läßt sich aber nicht ethisch, sondern nur praktisch entschei
den.

Nicht selten wird ein Ausbau der Basisdemokratie auch mit dem 
Argument motiviert, die Betroffenen oder die Sachbearbeiter an der 
Basis könnten am besten erkennen, was für sie gut ist. Deshalb sollte 
man sie auch selbst entscheiden lassen. In vielen Fällen trifft dies zu, 
in anderen nicht. So würde bei der Wahl eines Behördenleiters durch 
die Mitarbeit der Behörde sicher in vielen Fällen ein tüchtiger, zu
packender Beamter mit der Aufgabe betraut. Ebenso gut wäre es aber 
denkbar, daß die Wahl auf einen milden und faulen Kandidaten fällt, 
der jedermann im gewohnten Schlendrian weiterwursteln läßt. Kleine 
Entscheidungseinheiten an der Basis verfügen jedenfalls über ebensoviel 
Fähigkeit zum Irrtum und zum Unrechttun wie hochgestellte Amts
träger.

Diese und andere Argumente der praktischen Vernunft müssen also 
jeweils im gegebenen Sachzusammenhang empirisch überprüft werden. 
Dabei zeigt sich, daß bestimmte Formen der Basisdemokratie nützlich, 
andere entbehrlich oder bedenklich sind. Ethische Dimensionen rücken 
dabei nur am Rande ins Blickfeld, wenn der Nutzen größerer oder klei
nerer Gemeinschaften gegeneinander abgewogen werden muß.
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Institutionen der Basisdemokratie müssen damit durch andere In
stitutionen ausbalanciert werden, die sich zur zeit- und kräftesparenden 
Willensbekundung oder Interessenwahrung eignen. Solche Instituti
onen sind: die allgemeinen Wahlen; die allgemeinen Gesetze, die von 
einer streng gesetzmäßig arbeitenden Verwaltung durchgeführt werden; 
die unabhängigen Gerichte, die jederzeit und von jedermann angerufen 
werden können. Eine Basisdemokratie, die zur Aktivistendemokratie 
entarten würde, hätte jedenfalls ihren Zweck verfehlt.

Basisdemokratie darf auch nicht den Rechtsstaat verdrängen. Die 
Mitbestimmung der Elternschaft einer Schulklasse oder einer ganzen 
Schule kann das Elternrecht einzelner Eltern nicht in Frage stellen. 
Mehrheiten einer Gemeinde können das Recht des einzelnen auf Schutz 
seiner Privatsphäre oder seines Eigentums nicht außer Kraft setzen.

Die Basisdemokratie soll also in Staat und Gesellschaft eine wichtige 
Rolle spielen, doch nicht die Hauptrolle. Optimale Ergebnisse erbringt 
sie in vernünftiger Kombination mit anderen Prinzipien und Instituti
onen der demokratischen Ordnung. Nur so dient sie dem einzelnen und 
der Gesamtheit. Wer aber die Basisdemokratie als politisches Univer
salrezept mißversteht, nützt dem Bürger nicht und schadet der Demo
kratie.
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FÖDERALISMUS ALS STAATSETHISCHES PRINZIP

Alle Ordnung der menschlichen Gemeinschaft ������� ������3�5�����  
���	��#�  Sie ist notwendig für die engeren wie für die umfassenderen 
Gemeinschaften. Sie ist eine Lebensbedingung für die Verfassung 
des Staates in der pluralistischen Gesellschaft. Sie ist aber auch eine 
wahrhaft Grund-legende Voraussetzung jeder völkerrechtlichen Ord
nung: Befreit von den Hypotheken der Macht, können die Völker 
Europas ihre Unabhängigkeit zwischen den Supermächten nur er
halten und ihren wichtigen Beitrag zur Befriedigung der Welt nur lei
sten �!��	� ����� �#0�.���� ���	��#�  Und auch die grösste Aufnahme der 
Weltpolitik — eine „gerechte und dauerhafte Weltfriedensordnung“ 
— kann nur �!��	� ����� 5��.������� ���	��#  der Völker angestrebt 
werden.

<������	��#= ����  ist in den engeren wie in den umfassenderen 
Gemeinschaften auch ������5�������!� ������3�������1���	�  geworden. 
Seit der Französischen Revolution wurde „Vereinheitlichung“ weit
hin mit „Fortschritt“ gleichgesetzt. Die „eine und unteilbare Repu
blik“ wurde zum Ideal des Staates schlechthin erhoben. Die einheit
liche Ordnung, die eine grössere Gleichheit gewährleistet, wurde von 
vielen nicht nur als die 5��.�������  sondern auch als die gerechtere 
Ordnung angesehen. Diese Tendenz, durch die moderne Technik und 
Massenzivilisation machtvoll gefördert, ist im 20. Jhdt. durch die 
Politik noch verstärkt worden. Die Vereinheitlichung aber hat der 
Zentralisation und Konzentration der Macht gerufen. Die letzte Stei
gerung brachte der 6�#���#��#  mit seiner �����+��� <1����	��	��#!�3=  
!��� '���������!�3K  „Alles für den Staat, alles durch den Staat, nichts 
ausserhalb des Staates.“ Die Welt hat das Grauen dieser gewaltsamen 
Vereinheitlichung erlebt und leidet bis heute unter ihren Folgen.

Das grosse Grundproblem aller politischen Ordnung aber lautet: 
Wie aber kann ����� ��#5����3�� ���	��#  in der politischen Ordnung 
des Staates und der Völkergemeinschaft erreicht werden, ohne daß
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lismus und zugleich einen Weckruf und eine Anleitung zu seiner Ver
wirklichung.

Grundlegend für das christliche Verständnis der Einheit der Gesell
schaft und der Stellung des Einzelnen und der engeren Gemeinschaften 
in ihr ist Gottes Ratschluß, demgemäß alle Menschen nach dem Bilde 
Gottes geschaffen, zum gleichen Ziel berufen und zur gleichen Person
würde — in Freiheit und Verantwortung — bestimmt sind. Für die Ord
nung und das Ethos des Föderalismus ergibt sich daraus folgendes:

Es ist eine Einheit, die von unten, vom Einzelnen, von der Familie 
und den engeren Gemeinschaften her aufgebaut ist. Es ist eine Ordnung, 
die den engeren Gemeinschaften im Rahmen der umfassenderen einen 
möglichst weiten Bereich der Freiheit — die sog. Autonomie — beläßt. 
Eben dadurch wird das Zusammenleben in einer vielgestaltigen (mehr
sprachigen, mehrnationalen) Gemeinschaft ermöglicht. Der Föderalis
mus ist die Staatsform der Toleranz.

Es ist aber auch eine Einheit, welche den engeren Gemeinschaften
— als Korrelat der Freiheit —die Verantwortung überbindet. Die um
fassendere Gemeinschaft soll das nicht beanspruchen, was die engeren 
Gemeinschaften selbst tun können; die umfassendere Gemeinschaft, 
vor allem der Staat, soll die Glieder unterstützen und fördern, aber 
nicht aushöhlen und aufsaugen. Seine Hilfe soll — nach einem Wort von 
Heinrich Pestalozzi - grundsätzlich nur „Hilfe zur Selbsthilfe“ sein. 
Seit der Enzyklika „Quadragesimo anno“ von 1931 spricht man vom 
„Subsidiaritätsprinzip“, das dort genauer umschrieben worden ist; 
der Sache nach aber ist es viel älter. Es ist ein unverwechselbares Bau
prinzip aller föderalistischen Ordnung, — heute zugleich ein entschei
dendes Nein zu aller totalitären Ordnung!

Die föderalistische Einheit ist eine Einheit, welche letztlich auf dem 
verantwortlichen Einzelnen aufbaut und auch besser in der Lage ist, 
seine Rechte — welche die unverlierbare Würde der menschlichen Per
son umhegen — zu gewährleisten. In einer Welt, in der nicht alle gleich 
befähigt und gleich stark sind, genügt es indessen nicht, einfach die 
„Gleichheit des Startes“ oder die „Gleichheit der Chance“ einzu
räumen. Die Gemeinschaft muß dafür Sorge tragen, daß grundsätzlich
— wie es die Pastoralkonstitution formuliert — „alles dem Menschen zu
gänglich gemacht wird, was er für ein wirklich menschliches Leben 
braucht“. Es ist ein besonderer Auftrag der Christen, überall für eine ge
rechtere und menschlichere Ordnung zu wirken, — „uns zum Nächsten
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eines jeden Menschen zu machen“ ! Die engere Gemeinschaft, in der die 
Beziehungen noch persönlicher sind, ist besser gefeit gegen die Ver
massung. Das föderalistische Denken steht gleichsam jenseits von In
dividualismus und Kollektivismus: Es ist $���������#���	�

Die föderalistische Einheit 5���� ���� 3�!����3����� 1����		��#� �����  
�����	��� !��� ������ 1�!$$���  die auf verfassungsmässigem Boden 
stehen. Das ist kein Widerspruch zu dem, was wir früher festgehalten 
haben: Föderalismus ist die Verfassungsform für eine +���3��#��#�3�  
Gemeinschaft, die er erhalten und entfalten und nicht nivellieren 
und gleichschalten will. In dieser Ordnung, die einerseits dem Recht 
auf Eigenart und Vielgestaltigkeit Raum gibt, müssen aber anderseits 
doch die grundlegenden Gleichheiten gewahrt bzw. hergestellt werden: 
Die grundsätzliche Gleichheit der unantastbaren und unverlierbaren 
Personwürde wie die grundsätzliche Gleichheit in der Stellung der Min
derheiten. Zeige mir, wie du die Menschen auf der Schattenseite des 
Daseins und die kleinen Minderheiten behandelst, und ich will dir 
sagen, welcher Geist deine Rechtsgemeinschaft zutiefst beherrscht!

Die föderalistische Aufgliederung der Einheit ist auch �����5��	#�3�  
8���!���#�!�3� �2�� ���� 8��5��.���	!�3� ���� ����.��#���  Es ist eine 
tiefe und unverlierbare Erkenntnis, die Rousseau und viele andere 
ausgesprochen haben, wonach die Demokratie an kleine Gemeinschaf
ten gebunden ist und im Grossraum jedenfalls nur auf einem solchen 
Unterbau (Gemeindedemokratie, gliedstaatliche Demokratie im Bundes
staat u. ä.) errichtet werden kann. Das Ringen um die Verwirklichung 
der Demokratie ist ein Ringen um die "��.#�+���!�3� ����  #��#��2�3��  
gegen Ermüdung, Resignation und Kapitulation. Es geht darum, daß 
��3���	�#� +����� 42�3��� !��� 42�3�������� ��3���	�#� ����.#  an der Er
kenntnis des Gemeinwohls und an seiner Verwirklichung durch den 
Gemeinwillen beteiligt sind.

Die föderalistische Idee weist aber auch 2��������1����������� ��!+�I
�0����  #��#��� 	���!�� �!������ (���!�3�����.��#����#�����!�����	���;���	  
���� !��+�������� 1�������	��#� ���� 8��.���  Viele Probleme — vorab 
das Friedensproblem, aber auch der Kampf gegen Hunger und Krank
heit, gegen die Verschmutzung der Umwelt, die Ordnung der Atom
energie, die Gewährleistung der Menschenrechte, die Flüchtlingsfrage 
u. a. m. — sind rein national, ja selbst kontinental nicht mehr lösbar. 
Es sind Probleme der „einen und unteilbaren Welt“ , die aber wieder 
nicht in einen unitarisch-zentralistischen Weltstaat ausmünden darf. 
Das Leitbild kann auch hier vielmehr nur �������3���5������������#���	�
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Ordnung� ������ 7�-+��� �-�� M4������ ,�#����+����N� !��� �$��##��-�%���
��� >�������� ��#.�-�+���� $�!� !��� ���+��$#� !���8��-�����-������ �+�.EG
�$���4�!�$��9�5$#� ������ !��� *���+������ 9�5$���$��������-�$���%���G
���� �4--�� ,JLinheit in Freiheit“ —� ��+�� !�#� �+�.���� ����74��� 84�����G
!���-�"��R

(��� >.!���-��#$�� ���� in alledem eine große Möglichkeit.� �$+�� ���
����� 8��������� M�#� ������ ��$#�8��������� ��+��!��� ����N����������5$#�
	4��� !��� ��4��#$��$�!� !��� ������4��7��!���� ������� dauernde Aufgabe.�
H�!���������$+�������M!���,������!���-�%��!���#�+��N�

��� ������ ������ !�� !��� E4-����+��� =�!�$��� ����$�� !$�+��8���+���!����
�%�� �!�� ��!���-� %�!�4��� ����� ������� !��� +�����-�+��� ,�#���!�� �����%�G
�4�!���� ������74��$���� ���� # ����� ��+�� �$+�� ����� �-�� !��� M��-5� !���
��!�N� %�7@������O�!�� ����� $�!� J�!��� �4-�� # ����� !��� ������ ��#@����
�������$��� ���!���$�!� ����%������� Die Formen des Föderalismus wech
seln; das grundlegende Baugesetz aber bleibt dasselbe,� 9� �$+�� heute,�
!�� ��� ��-��� !��� =�!�$��� � �� !��� ���5�� *���+������ #��5$%�!������� �4��
%�-!� ��!�����-%� O�����$���!��� ���� ��� 84�� Augustinus� 7$�!��%����-���
$�!��+�-�+��� �4�#$-�����74�!��3

„In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas!“
,,Im Notwendigen die Einheit, im Zweifel die Freiheit, in allem aber die�
Liebe!“



Theodor Mulder SJ

DER SUBSIDIARITÄTSGRUNDSATZ

Stellt man katholischen oder nicht-katholischen Sozialwissenschaft
lern die Frage, was wohl der wichtigste und originalste Beitrag der 
katholischen Soziallehre sei, so würden manche ohne Bedenken ant
worten: das Subsidiaritätsprinzip. Tatsächlich ist das Subsidiaritätsprin
zip zum ersten Male von Papst Pius XI. in der Sozialenzyklika Quadra- 
gesimo Anno formuliert worden. Nach der Enzyklika lautet der Satz 
wie folgt: „Wenn es auch zutrifft, was ja die Geschichte deutlich be
stätigt, daß unter den veränderten Verhältnissen manche Aufgaben, 
die früher leicht von kleineren Gemeinwesen geleistet wurden, nun 
mehr von großen bewältigt werden können, so muß doch allzeit unver
rückbar jener oberste sozialphilosophische Grundsatz festgehalten 
werden, an dem nicht zu rütteln noch zu deuteln ist: wie dasjenige, was 
der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften 
leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zuge
wiesen werden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das, was 
die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen leisten und zum guten 
Ende führen können, für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft 
in Anspruch zu nehmen; zugleich ist es überaus nachteilig und verwirrt 
die ganz Gesellschaftsordnung. Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja 
ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär, sie soll die Glieder des Sozial
körpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen“ 
(Enz. Q.A. 79).

Die Tatsache, daß das Prinzip erst im Jahre 1931 explizit formuliert 
worden ist, bedeutet natürlich nicht, daß der in ihm enthaltene Ge
danke früher unbekannt war. Weiter muß man bedenken, daß die in 
der reformierten Kirche entwickelte Lehre der Selbstständigkeit der 
kleineren Lebenskreise sowie der von den Sozialdemokraten entwickel
te Begriff der funktionellen Dezentralisierung weithin in die gleiche 
Richtung hinweisen. Dennoch ist die klare und knappe Formulierung 
Pius XI. eine ausserordentlich wichtige Leistung und ein bleibender
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Bestandteil der christlichen Sozialphilosophie. In der Enzyklika ��#��  
�#� ��3��#��� ��	������ JJ777�  wird das Prinzip wörtlich wiederholt 
(Enz. M.M. 53) und an zwei weiteren Stellen nochmals ausdrücklich 
erwähnt (117; 152). In der Pastoralkonstitution 1�!��!�� �#�  $��  
wird der Grundsatz nicht ausdrücklich formuliert, sondern einfach vor
ausgesetzt. In der Erklärung über die christliche Erziehung beruft das 
zweite Vatikanische Konzil sich ausdrücklich auf das Subsidiaritätsprin
zip.

Die knappe Formulierung soll uns nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß es nicht so ganz einfach ist, Inhalt und Tragweite des Subsidiari
tätsprinzips genau zu umschreiben. Auf den ersten Blick möchte man 
dazu neigen, den Grundsatz rein ��3�#�+  zu interpretieren, d. h. das 
Prinzip beabsichtige nur den Einzelmenschen, die Familie und die 
kleineren Institutionen zu schützen gegen die Tendenz der großen 
Organisationen und besonders des Staates, die freie Tätigkeit der 
Bürger mehr als notwendig zu beschränken oder sogar ganz aufzuheben. 
Diese Interpretation ist gewiss nicht falsch und entspricht auch den Ab
sichten ��!��J7�  Richtete doch der Papst sich gegen die Regierungen, die 
nach der Periode des laisser-faire-Liberalismus in den 30-er Jahren 
nur noch die Möglichkeit sahen, alle sozialen und wirtschaftlichen 
Probleme selbst zu lösen.

In diesem negativen Sinn regelt der Subsidiaritätsgrundsatz die O!I
�#0���3.��#  der unter- und übergeordneten gesellschafltichen Institutio
nen. Das bedeutet natürlich nicht, daß wir sozusagen mit dem Subsi
diaritätsprinzip in der Hand die Kompetenz der verschiedenen Organi
sationen bestimmen und abgrenzen können. ��!��J7�  selber sagt ja aus
drücklich, „daß unter den veränderten Verhältnissen manche Aufgaben, 
die früher leicht von kleineren Gemeinwesen geleistet wurden, nur mehr 
von größeren bewältigt werden können“ (Enz. O. A. 79). Dennoch, 
wer das Subsidiaritätsprinzip als gültig anerkennt, wird nicht leicht da
zu kommen, eine größere oder höhere Organisation mit einer bestimm
ten Aufgabe zu betrauen, bevor er sorgfältig überprüft hat, ob eine klei
nere oder niedrigere Gemeinschaft die Arbeit nicht genau so gut leisten 
kann.

Indessen hat der Subsidiaritätsgrundsatz nicht nur eine negative, 
sondern auch eine $���#�+�  Bedeutung. Letztere wird angesprochen 
in den Worten: .Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen nach 
subsidiär; sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie 
aber niemals zerschlagen oder aufsaugen“ (Enz. Q.A.79). Hiermit wird
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lieh an der Erfüllung der Aufgaben dieser Institution beteiligt sind. Und 
weiter sagt der Subsidiaritätsgrundsatz: wenn diese kleineren Organisa
tionen nicht mehr imstande sind, das Gemeinwohl ihrer Glieder genü
gend zu gewährleisten, sollen ihre Aufgaben ganz oder zum Teil über
geordneten Institutionen überwiesen werden. Denn die Organisation 
ist für die Menschen da, nicht die Menschen für die Organisation.

Bei dieser positiven Interpretation des Subsidiaritätsprinzips kann 
man auch verstehen, daß der deutsche Text der Enzyklika Quadragesi- 
mo Anno die lateinischen Worte „gravissimum illud principium“, die 
an sich nicht mehr sagen als „dieses sehr wichtige Prinzip“, mit dem 
Ausdruck „jener oberste sozialphilosophische Grundsatz1 übersetzt hat. 
Ist doch der positiv interpretierte Subsidiaritätsgrundsatz der Ausdruck 
der persönlich verstandenen menschlichen Sozialität.
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DER SUBSIDIARITÄTSGRUNDSATZ
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Das Subsidiaritätsprinzip bildet den bedeutsamsten Beitrag, den die 
katholische Soziallehre der modernen Staatswissenschaft geleistet hat. 
Keine andere kirchliche Lehräußerung zur Staatsethik im zwanzigsten 
Jahrhundert hat solche Beachtung im außerkrichlichen Raum gefunden, 
in gleichem Maße theoretische Deutungs- und praktische Anwendungs
versuche ausgelöst, aber auch Widerstand und Kritik auf sich gezogen 
und sich als die politische Grenzmarke erwiesen, an der sich die 
Geister scheiden, — wie der Subsidiaritätsgrundsatz, den Papst Pius XI. 
1931 in der Enzyklika „Quadragesimo anno“ als ein „sozialphilosophi
sches Prinzip von höchster Bedeutung“ aufgerichtet hat. Was bein
haltet dieser Grundsatz?

Seine klassische Formulierung, die er in „Quadragesimo anno“ ge
funden hat, lautet:

„Wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit 
seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Ge
sellschaftstätigkeit zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen die Ge
rechtigkeit, das, was die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen 
leisten und zum guten Ende führen können, für die weitere und überge
ordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Jedwede Gesellschafts
tätigkeit ist ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär; sie soll die 
Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen 
oder aufsaugen“ (Quadragesimo anno n. 79).

II.

Die Konzeption des Gemeinwesens, von der das Subsidiaritätsprin
zip ausgeht, ist überaus differenziert. Der Staat ist der höchste, aber 
nicht der einzige Verband. Zwischen ihm und dem Einzelmenschen
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Im Subsidiaritätsprinzip zeigt sich die kopernikanische Wende der 
katholischen Staatsethik: der Umschlag vom universalistischen zum per- 
sonalistischen Denken. Universalistisch war die klassische Lehre, wie sie 
Thomas — im Bannkreis des Aristoteles — repräsentiert. Das Indivi
duum hatte sich in die staatliche Gemeinschaft zu integrieren wie das 
Musikinstrument in das Orchester, wie die Stimme in den Chor. Das 
Einzelwesen fand seine Erfüllung dadurch, daß es zur Harmonie des 
Ganzen beitrug. Aus dem neuen personalistischen Blickwinkel dagegen 
geht es um das Eigenrecht der Teile gegenüber dem Ganzen. Das zentri
fugale Moment kommt jetzt gegenüber dem zentripetalen zur Geltung. 
Die universalistische Lehre hatte das Gemeinwesen von oben nach un
ten als Ordnung der Autoritäten gedeutet. Nunmehr stellt es sich als 
Ordnung der Freiheiten dar; die gesellschaftlichen Institutionen parti
zipieren in abgestufter Folge von unten nach oben an der Autonomie 
des Individuums. Die gesellschaftlichen Einrichtungen erscheinen als 
Mittel zur individuellen Daseinsbewältigung.

Diese personalistische Sicht wird vom Zweiten Vatikanischen Konzil 
auf die bündige Formel gebracht, die gesellschaftliche Ordnung und ihre 
Entwicklung müßten sich dauernd am Wohl der Personen orientieren, 
denn die Ordnung der Dinge müsse der Ordnung der Personen dienstbar 
werden und nicht umgekehrt (Pastorale Konstitution n. 26).

IV.

Als Schutznorm individueller und gesellschaftlicher Freiheitsbe
reiche trifft sich das Subsidiaritätsprinzip mit den Grundrechten; 
Als Schranke staatlicher Wirksamkeit begegnet es der Staatszwecklehre 
des Liberalismus, die dem Rechtsstaat zugrunde liegt. Im Zeichen der 
Subsidiarität versöhnt sich die scholastische Staatslehre mit der mo
dernen Freiheitsidee. Die universalistische Konzeption des Gemeinwe
sens wird gleichsam individualistisch umgepolt.

Ein wichtiges Ergebnis der Verschmelzung des organischen Staats
denkens mit dem liberalen ist die neuartige Rechtfertigung der gesell
schaftlichen Verbände, deren Wirkungsfeld zwischen Staat und Indi
viduum hegt: als unentbehrliche Medien individueller Freiheitsbe
tätigung und als eigenständige Erscheinungsformen einer vertikalen Ge
waltenteilung.
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V.

Dem Subsidiaritätsprinzip wird von seinen Auslegern ein weites 
Feld konkreter Anwendungsmöglichkeiten zugewiesen. Der Grundsatz 
stellt sich in welchselnden Zusammenhängen dar:
— als Primat des elterlichen Erziehungsrechts vor dem Bildungsauf

trag des Staates,
— als Garantie der Privatschule und als Appell zur Auflösung staatlicher 

Bildungsmonopole,
— als Subventionstitel für kirchliche und sonstige freie Einrichtungen 

der Wohlfahrtspflege,
— als Sicherung der Privatinitiative vor zentralem Dirigismus in Kultur 

und Wirtschaft,
— als Rechtfertigung der berufsständischen und gemeindlichen Selbst

verwaltung,
— als bundesstaatliches Zuständigkeitsregulativ zwischen Zentralstaat 

und Gliedstaaten,
— schließlich als Grundnorm für eine Dezentralisierung der Kirche.

Diese verschiedenen Postulate können im Subsidiaritätsprinzip mit
gewissen Vorbehalten einen gemeinsamen sozialethischen Nenner fin
den. Gleichwohl läßt sich keines von ihnen allein aus ihm ab leiten und 
mit ihm begründen.

Die Versuche, dem abstrakten Grundsatz konkrete Folgerungen für 
das gesellschaftliche Leben abzugewinnen, haben Zweifel und Wider
spruch geweckt: Ist das Subsidiaritätsprinzip nicht viel zu unbestimmt 
und inhaltsarm, um praktisch anwendbar zu sein? Ist das Modell der en
geren und weiteren Lebenskreise nicht dem Ständestaat verhaftet — 
damit der liberalen Demokratie wesensfremd? Setzt die Substitution 
staatlicher Leistungen durch gesellschaftliche nicht ein homogenes, 
weltanschaulich geschlossenes Gemeinwesen voraus — gerade das Gegen
bild der offenen, pluralistischen Gesellschaft? Läßt sich in der baby
lonischen Verwirrung der Worte und Werte ohne vorrangige staatliche 
Anordnung überhaupt der Minimalkonsens über die Forderungen des 
Gemeinwohls hersteilen? Scheitert der Leistungsvorrang des kleineren 
Leistungsträgers nicht an den wachsenden sozialen und politischen 
Abhängigkeiten des Individuums, jenem Zentralisierungsprozeß, den 
man heute mit der Chiffre „Sozialisation“ bezeichnet? Gerät eine 
Norm, die den Staat zum bloßen Ausfallbürger der Individuen und
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VIII.

Der Weg zur sachgerechten Auseinandersetzung steht offen. Die 
wissenschaftlichen wie die praktischen Möglichkeiten, die im Subsi
diaritätsprinzip angelegt sind, harren weithin noch der Entfaltung.

Seine eigentliche aktuelle Bedeutung kann der Grundsatz im Span
nungsfeld zwischen staatlichen und gesellschaftlichen Leistungsträgern 
erzielen. Er enthält den zeitgemäßen Appell, soziale Dienste zu lei
sten — und zwar in einem so reichen und differenzierten Angebot, 
wie es den Bedürfnissen der pluralistischen Gesellschaft entspricht. 
Das Subsidiaritätsprinzip sollte als Pfahl im Fleische einer leistungs
müden, verantwortungsträgen Wohlstandsbürgerschaft und eines allbe
vormundenden Versorgungsstaates stecken. Von der Forderung nach 
Vorrang des freien Engagements vor kollektiver Reglementierung müs
sen Impulse dazu ausgehen, auch in der Ära der „Sozialisation“ wieder 
der Privatinitiative eine Chance zu geben, die Verstaatlichung aller Le
bensräume aufzuhalten und daran zu erinnern, daß in erster Linie das 
freie Zusammenwirken der Gemeinschaftsglieder das Gemeinwohl her
vorbringt.
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den entsprechende Buße ermittelt. Die Vorstellung, daß die bloße Tech
nik den urteilenden Menschen ersetzen, ja schneller und zuverlässiger 
als dieser entscheiden könne, macht in schockierender Weise deutlich, 
wie sehr auch die rechtsprechende Gewalt an Autorität eingebüßt hat. 
Wie andere staatliche und gesellschaftliche Institutionen auch, kann sie 
des Vertrauens der Bürger nicht mehr sicher sein. Die Arbeitsüberla
stung des gerichtlichen Massenbetriebes, Mängel der Ausbildung, unzu
längliche Ausstattung der Gerichte, vor allem aber das rasche Schwin
den gemeinsamer Grundüberzeugungen des Menschen über sittliche 
Wertentscheidungen tragen dazu bei, daß richterliche Entscheidungen 
oft nur widerwillig hingenommen und nicht als wirklich gerecht em
pfunden werden. Der Rechtsunterworfene muß sich dem Machtspruch 
beugen; ihm ist es schließlich gleichgültig, ob dieser von einem blinden 
Automaten oder von der wie entpersönlicht wirkenden Gestalt des 
Richters verkündet wird.

Richterliche Tätigkeit ist niemals die eines wertfrei funktionierenden 
Automaten, oder sollte es doch nicht sein; aber auch der Richter un
terliegt dem Geist der Zeit. Von ihm wird mit Recht verlangt, daß der 
Zeitgeist „Neigung und Weisheit der Richter beeinflusse“. Der Appell 
des Konzils an die hierfür Geeigneten, sich dem schweren und ehren
vollen Beruf des Politikers zu widmen, könnte in ähnlicher Weise dem 
richterlichen Berufsstand gelten, denn auch der Richter soll sich Red
lich und gerecht, voll Liebe und politischem Mut ... dem Wohl aller 
widmen“. Im demokratischen Staat sind Politiker und Richter, gesetz
gebende und rechtssprechende Gewalt, Partner. Beiden ist gemeinsam, 
daß sie Gerechtigkeit wenigstens annähernd zu verwirklichen versuchen. 
Freilich schafft der Richter nicht das Recht, sondern er findet es. Der 
Gesetzgeber kann die Normen nicht aufsuchen, sondern muß sie selbst 
schaffen. Die Verfassung des Staates hat die grundlegenden Wertent
scheidungen vorgezeichnet; aber in dem so umgrenzten Rahmen muß 
er seine eigenen ethischen Wertungen und seine Vorstellungen darüber, 
was Gerechtigkeit konkret bedeutet, einbringen. Die Entscheidung des 
Gesetzgebers ist zugleich die Grundlage richterlicher Tätigkeit. Das 
Gesetz lenkt den Richter, es hilft ihm, beschränkt ihn aber auch in sei
ner Freiheit. Im Alltagsfalle mag es genügen, das Gesetz unter Beach
tung der juristischen Methode einfach richtig anzuwenden. Dennoch 
ist der Richter nicht nur dem Gesetz, sondern auch der Gerechtigkeit 
verpflichtet; er ist, wie es das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch
land sagt, „Gesetz und Recht“ unterworfen. Seine Tätigkeit ist, wie
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ein hohes deutsches Gericht ausgesprochen hat, eine „nicht nur er
kennende, sondern eine bewertende, aktualisierende, integrierende und 
im konkreten Falle die Verwirklichung der Gerechtigkeit anstrebende 
Wertentscheidung“.

Bei dieser Aufgabenstellung können Konflikte nicht ausbleiben. 
Dem als Strukturprinzip der liberalen Staatsordnung des 19. Jahr
hunderts entstandenen Rechtsstaat, beherrscht vom Gedanken einer 
möglichst klaren Trennung der Gewalten und eingebettet in allgemein 
anerkannte, von den Gedanken des Christentums beherrschte Wert
vorstellungen, schien es ausreichend, die Funktion des Rechts in der 
Wahrung der bestehenden Ordnung zu sehen, deren Durchsetzung 
in korrekter Auslegung der Gesetze, Unparteilichkeit und richterlicher 
Unabhängigkeit Aufgabe des Richters ist. Wer den Rechtsstaat will, 
wird diese Aufgabe auch heute anerkennen. In einer Zeit des Wandels, 
unter den Verhältnissen einer instabilen Gesellschaft mit einem plurali
stischen Normenkatalog wird richterliche Tätigkeit aber immer schwie
riger. Gefahren für den Rechtsstaat mögen von politisierenden Richtern 
kommen, die im Konflikt zwischen geltendem Recht und ihren per
sönlichen politischen Wertungen dem Gesetz den Gehorsam versagen 
und aus politischem Opportunismus entscheiden. Oft läßt auch der Ge
setzgeber den Richter im Stich, indem er seiner Verantwortung aus
weicht und diese der Dritten Gewalt aufbürdet. Die Parlamente neigen 
dazu, sich in schwierigen Streitfragen auf inhaltlose Generalklauseln 
zurückzuziehen, die der Richter im Einzelfall ausfüllen muß, weil 
der Gesetzgeber ihn ohne hinreichende Wertentscheidung in den Zwang 
der Konfliktlösung schickt.

Der dem ordnungsgemäß erlassenen Gesetz unterworfene Richter 
ist andererseits auch der Gerechtigkeit verpflichtet; das Gesetz kann 
ihm entweder als ein Verstoß- gegen Gebote der Sittlichkeit erscheinen 
oder die Wahrung der Gerechtigkeit im Einzelfall unmöglich machen. 
Wo, wie in der Bundesrepublik Deutschland, die Staatsverfassung die 
grundlegenden Wertentscheidungen trifft, kann der Konflikt durch An
rufung des Verfassungsgerichts entschieden werden. Oft verweist die 
Verfassung auf die Gebote des Sittengesetzes. In einer pluralistischen 
Gesellschaft ist Geltung und Inhalt des Sittengesetzes nicht leicht fest
zustellen; das persönliche sittliche Gefühl des Richters darf hierfür 
nicht maßgebend sein, ebensowenig die Auffassung einzelner Volks
teile, während die Lehren der großen christlichen Konfessionen, die 
nach wie vor für große Teile des Volkes innerlich verbindlich sind,
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Hermann Schmitt-Vockenhausen

DIE PARTEIEN UND DAS GANZE

Die Wochen vor Bundestagswahlen sind Zeiten leidenschaftlicher Par
teinahme. In den Auseinandersetzungen der Wahlkämpfe werden die 
Wähler von allen Seiten beschworen, daß es ums Ganze geht. Und 
in der Tat soll ja am Wahltag darüber entschieden werden, welche Par
tei oder welche Parteikoalition die Mehrheit im Parlament und damit 
den Auftrag zur Regierungsbildung, d. h. zur Leitung der Geschicke 
des politischen Ganzen maßgeblich erhalten soll. Kein Wunder also, 
wenn in solchen Wochen gelegentlich der Eindruck entsteht, als ob 
jede Partei mit einem Monopolanspruch auf das politische Ganze auf- 
tritt und infolgedessen darauf abzielt, den Gegner möglichst aus dem 
Feld zu schlagen, ihm eine vernichtende Niederlage beizubringen, 
wie gelegentlich in Anspielungen auf alte Schlachtengemälde gesagt 
wird. Es wäre aber bedenklich, wenn dieser Eindruck den Tatsachen 
entsprechen würde und nicht nur auf ein Erscheinungsbild eines hitzi
gen Wahlkampfes zurückzuführen wäre. Denn es gehört zu den demo
kratischen Grundüberzeugungen, daß weder eine Partei für sich allein 
noch die Parteien zusammengenommen das politische Ganze, also das 
Volk oder Staat sind. Das Unheil fängt erst an, wenn eine Partei sich 
mit dem Ganzen verwechselt. So Fritz Erler in „Politik für Deutsch
land“. Schon aus dem Begriff „Partei“ ergibt sich, daß sie immer nur ein 
Teil des Ganzen ist. Wenn eine Partei auch nur geistig anfängt, sich für 
das Ganze zu halten, hat sie bereits den ersten Schritt von der Demo
kratie weg in Richtung auf den Totalitarismus getan. Auch dies ist 
ein Wort von Fritz Erler, dem die deutsche Demokratie im Nachkriegs
deutschland soviel verdankt. Eine solche Gefahr läge vor, wenn sich Par
teien überwiegend weltanschaulich begründeten. Wenn sich also der Par
teienwettbewerb zu einem Kampf um die Herrschaft und Durchsetzung 
einer Ideologie ausweiten würde. Für eine Partei, die ihr Streben nach 
Macht mit der Berufung auf eine Heilslehre begründete, kann es sicher 
ja auch keinen Anlaß geben, die einmal gewonnene Macht jemals wieder
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aufzugeben. Sie wird im Gegenteil unter Berufung auf ihre Heilslehre 
ihre Herrschaft mit allen Mitteln zu festigen suchen. Parteien, denen 
es nicht um die Fortentwicklung des Bestehenden auf der Grundlage 
von Werten geht, die von allen Bürgern geteilt werden, sondern um die 
Erfüllung einer Sendung zur Verwirklichung einer neuen heilen Welt, 
sehen im Parteienwettbewerb immer nur einen vorübergehenden und zu 
überwindenden Zustand. Im demokratischen Sinne gehört dagegen zur 
Partei die ideologische Offenheit, das Bekenntnis zur Relativität des 
eigenen Standpunktes und damit auch zum fairen Wettbewerb mit an
deren.

Bei uns in Deutschland wurde das Wort „Partei“ ja lange, sehr lange, 
mit einem abschätzenden Unterton gebraucht. Und es wurde immer im 
Gegensatz zum allgemeinen Wohl des Ganzen gestellt, obwohl naturge
mäß auch das Ganze im Grunde immer von einer Gruppe dominiert 
wurde. Das hat sich geändert. Unser Grundgesetz für die Bundesre
publik Deutschland ist eine der wenigen modernen Verfassungen, 
die die Parteien ausdrücklich erwähnen. Durchgeführt wird ja die 
staatliche Willensbildung in allen demokratischen Staaten von den 
Parteien. Dabei werden die Parteien nicht nur als für den demokrati
schen Willensbildungsprozeß notwendige Organe anerkannt, sondern 
es wird auch den Parteien, die dies verneinen, im Grundgesetz eine klare 
Absage erteilt. Beides steht in einem inneren Zusammenhang.

Das Bekenntnis zur Notwendigkeit der Parteien für eine demokra
tische Willensbildung, was zugleich die Anerkennung des Mehrparteien
systems, der Parteienpluralität mit einschließt und das Verbot verfas- 
sungsfeindlicher Parteien, was ins Positive gewendet bedeutet, daß die 
Parteien auf bestimmte Grundwerte der Verfassung verpflichtet werden.

Die Grundlage für die Pluralität von unterschiedlichen Richtungen, 
Auffassungen und Zielen bildet ein Konsens in den Grundwerten der 
Verfassung. Keine Partei kann für sich in Anspruch nehmen, das Ganze 
zu sein. Aber jede ist verpflichtet, neben den von ihr vertretenen be
sonderen Zielen und Auffassungen über Prioritäten die in der Verfas
sung vorgegebene Ordnung in ihren Grundwerten zum Ausdruck zu 
bringen und dadurch ihre Politik zu realisieren.

Im übrigen entspricht dieser von der Verfassung gewollten Stellung 
und Bedeutung der Parteien auch das Verhalten der Bürger unseres 
Landes. Wachsende Mitgliederzahlen und zunehmendes parteipolitisches 
Engagement beweisen, daß die Parteien als notwendige Elemente einer 
Demokratie begriffen werden. Andererseits sind die radikalen antidemo-
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aussetzung. Nicht die Regierung sondern die Regierung und die Opposi
tion bilden auf der Ebene der politischen Verfassungsorgane das Ganze.

Eine weitere Konsequenz des Gedankens der Volkspartei ist die 
Übertragung der demokratischen Grundsätze auf die innerparteiliche 
Willensbildung. Freie Diskussion, Recht und Schutz der Auffassungen 
der Minderheiten, Mehrheitsentscheidung und Allgemeinverbindlich
keit der Mehrheitsbeschlüsse. Dabei darf nicht außer acht gelassen 
werden, daß gerade Gruppen, die sich mit dem klaren Ziel in die demo
kratischen Parteien begeben, sie von innen heraus zu verändern, beson
ders schwer zu integrieren sind, zumal man sich von solchen Gruppen 
besonders schwer abgrenzen kann. Formen der innerparteilichen Aus
einandersetzungen werden deutlich, die früher in dieser Form eigentlich 
nur in bestimmten Spektren des Parteiensystems gesehen wurden. Da
bei sollte jedoch auch nicht übersehen werden, daß es auch außerhalb 
der Parteien bzw. der jeweiligen Partei sogenannte Beteiligte und Be
troffene gibt. Was sich in den Parteien und durch die Parteien insgesamt 
zu Wort meldet, ist ja niemals schon die ganze Stimme des Volkes. 
Auch die Parteien zusammen sind nicht das Volk. Man braucht sich 
zum Beweis nur die Situation vor der großen Koalition oder unter All
parteienkoalitionen vor Augen zu führen. Das Volk, auch im politischen 
Sinne, ist mehr als die Summe seiner Parteien. Man denke an die Ver
bände, die Kirchen, die Gewerkschaften, die parteiungebundene Publi
zistik, die Wissenschaft. Eine solche Feststellung führt zu ganz prakti
schen Konsequenzen, z. B. der, daß eine Fraktion nicht einfach das 
Vollzugsorgan einer Partei sein kann sowenig wie eine Regierung das 
der Fraktion.

Auch rechtlich muß zwischen Partei und Staat, Partei und Regierung, 
Partei und Fraktion immer eine Grenze bestehen bleiben. Auch eine 
Allparteienkoalition dürfte nicht einfach die Mittel und Ämter des 
Staates untereinander nach irgendeinem Proporz aufteilen. Andernfalls 
würde sie als eine Art Diktatur empfunden werden. Die Partei- oder 
Koalitionslinie soll der Regierung und dem staatlichen Handeln die 
Richtung weisen, nach der sie arbeitet und in der sie arbeitet.

Und die staatliche Finanzierung der Parteien? , läßt sich hier einwen
den und fragen. Aber auch in dieser Frage sollte man sich vor allzu star
ren und absoluten Maßstäben bewahren. Zum einen handelt es sich dabei 
nicht um eine Zusammenlegung von Parteikassen mit dem Staats
budget, sondern um gesetzlich festgelegte und öffentlich ausgewiesene 
Subventionen an freie der Gesellschaft angehörende Träger, wie sie ja
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auch anderen gegenüber für förderungswürdige Zwecke gewährt werden. 
Zum anderen muß man berücksichtigen, daß dies der Preis ist für die 
Gewährleistung eines Parteiensystems, das dadurch erst in die Lage ver
setzt wird, seine ihm von der Verfassung zugewiesene Rolle zu spielen: 
nämlich die Organisierung einer demokratisch freien politischen Willens
bildung. Und die praktische politische Entwicklung der letzten Jahre 
zeigt ja doch deutlich, daß die Parteien, denken wir an die Freien De
mokraten, dadurch von früheren Geldgebern in großem Maße unab
hängig geworden sind. Oft ist die Sorge geäußert worden, die Parteien- 
finanzierung mache vom Staate abhängig. Wie gesagt, ich meine, daß 
vielmehr die finanzielle Förderung der Parteien sie unabhängiger von 
den Interessenverbänden und ihren Wünschen gemacht hat.

Die Auseinandersetzungen der Parteien nehmen natürlich leicht eine 
große Schärfe an, und je geringer die Bedrohung durch radikale Kräfte 
wird, desto schwerer wird die Gefahr, daß die Parteien schärfer aufeinan
der schlagen. Zu diesem Erfahrungssatz bietet die Weimarer Republik 
einen klassischen Beweisfall. Damals haben die Parteien die Feindlich
keit gegeneinander schärfer betont als die Abgrenzung von den Radi
kalen und die damit sich ergebenden Gemeinsamkeiten. Damit hatten 
sie eine schwere Belastung und eine tödliche Gefahr für die innere Si
tuation der Demokratie geschaffen. Die Demokratie verträgt einfach 
kein Freund-Feind-Verhältnis der Parteien, die ja das Ganze gemeinsam 
tragen sollen.
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Die Christen sind Glieder der Kirche und zugleich Staatsbürger. Für 
ihr Verhältnis zu den politischen Parteien gelten v i e r  G r u n d 
s ä t z e :

Den e r s t e n  G r u n d s a t z  hat das Zweite Vatikanische Konzil 
aufgestellt: Die Christen sollen ein Vorbild dafür sein, „wie man aus Ge
wissensverantwortung handelt und sich für das Gemeinwohl einsetzt“2 . 
In einer Demokratie wird sich die Verantwortung für das allgemeine 
Wohl auch durch die parteipolitische Mitarbeit bewähren müssen. Fehlt 
das lebendige Zeugnis der Christen in den verschiedenen Lebensbe
reichen — auch in der Parteipolitik — so werden andere Kräfte ein- 
dringen und sich durchsetzen. Die Christen dürfen sich nicht in die spi- 
ritualistische reine Kirchlichkeit einer introvertierten Kultgemeinde zu
rückziehen.

Z w e i t e r  G r u n d s a t z :  Der gläubige Christ wird sich in seiner 
parteipolitischen Tätigkeit an den christlichen Grundwerten ausrichten. 
Heute wird nicht selten gesagt, nur die Anhänger säkularisierter Welt
anschauungen seien berechtigt, parteipolitisch tätig zu werden, nicht 
jedoch die Bekenner des christlichen Glaubens, jedenfalls nicht nach 
den Grundsätzen ihres Glaubens. Wenn katholische Bürger politische 
Entscheidungen treffen wollten, z. B. in den Fragen der Erziehung, des 
Schulwesens, des Familienrechts, des Strafrechts, müßten sie ihren 
Glauben daheim lassen und nach säkularisierten Leitbildern handeln. 
Alles andere sei „politischer Katholizismus“ . Dieser Vorwurf ist unde
mokratisch und beleidigend. In der demokratischen, weltanschaulich 
pluralistischen Gesellschaft ist auch der Christ berechtigt, an der Ge
staltung des öffentlichen Lebens aus seiner christlichen Überzeugung 
mitzuwirken.

D r i t t e r  G r u n d s a t z :  Es steht jedem Katholiken frei, sich 
jeder politischen Partei anzuschließen, sofern diese Partei die sittlichen 
Grundwerte anerkennt und den gesellschaftlichen Auftrag der Kirche 
nicht ablehnt. Aus diesem Grundsatz folgt, daß ein gläubiger Katholik 
eine Partei nicht unterstützen kann, die antireligiöse und inhumane 
Ideologien vertritt und die sittlichen Grundwerte, z. B. den Schutz 
des Lebens, vor allem des ungeborenen Lebens, oder die Institution 
der Ehe und Familie, in Theorie und Praxis untergräbt.

V i e r t e r  G r u n d s a t z :  Da das Grundrecht der Vereinigungs
freiheit allen Bürgern zusteht, ist es christlichen Bürgern nicht verwehrt,
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sich, wenn ihnen das angebracht erscheint, zu einer eigenen politischen 
Partei zusammenzuschließen. Eine solche Partei ist keine „kirchliche 
Einrichtung“ , sondern eine politische Partei, für die wie für jede Partei 
das Wort des Konzils gilt: ,,Die politischen Parteien müssen das fördern, 
was ihres Erachtens nach vom Gemeinwohl gefordert wird; sie dürfen 
niemals ihre Sonderinteressen über dieses Gemeinwohl stellen“3. Wenn 
sich eine von christlichen Bürgern gegründete Partei „christlich“ nennt, 
so bedeutet das nicht kirchliche Bevormundung, sondern Bekenntnis 
zur christlichen Wertordnung. Hier gilt das Wort des Zweiten Vatika
nums: „Die Gläubigen haben Rechte und Pflichten, “ insofern sie z'ur 
Kirche gehören“, und andere Rechte und Pflichten “als Glieder der 
menschlichen Gesellschaft“ . Sie werden beide „harmonisch miteinan
der zu verbinden suchen“4 und auf diese Weise die Kirche „an jenen 
Stellen und in d e n Verhältnissen gegenwärtig und wirksam machen, 
wo die Kirche nur durch sie Salz der Erde werden kann“5.

Das kirchliche Amt und die politischen Parteien

Die Stellung der Kirche — als des mit hierarchischen Ämtern ausge
statteten Leibes Christi — zu den politischen Parteien wird durch die 
Grundsätze bestimmt, die allgemein das Verhältnis der Kirche zu Staat, 
Politik, Wirtschaft und den übrigen Kulturbereichen regeln.

Hier gelten folgende fünf Grundsätze:
E r s t e r  G r u n d s a t z :  Um der irrigen Meinung keinen Vorschub 

zu leisten, Partei und Kirche seien dasselbe, wäre es vom Standpunkt 
der Kirche begrüßenswert, wenn die Haltung aller oder doch mehrerer 
Parteien es zuließe, daß die Katholiken ihnen ohne Gewissensbedenken 
beitreten könnten. Die Erfahrung lehrt nämlich, daß eine politische 
Einheitspartei der Katholiken — trotz aller Betonung ihres nichtkon
fessionellen Charakters — leicht mit Kirche und Christentum gleichge
setzt wird. Da sich jedoch die verschiedenen Parteien mehr oder weniger 
positiv zu den sittlichen Grundwerten und zum gesellschaftlichen Auf
trag der Kirche verhalten können, wird die eine Partei ein näheres Ver
hältnis zur Kirche haben als eine andere — bis hin zur völligen Ableh
nung der Kirche durch eine militant antireligiöse Partei.

Z w e i t e r  G r u n d s a t z :  Die Kirche, die den politischen Par
teien den Dialog anbietet, ist kraft ihres Wächter- und Hüteramtes ver
pflichtet, die sittlichen Grundwerte, ohne die ein Zusammenleben nicht
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ke liegt in der Wahrheit und in der Gnade, nicht in der äußeren Gewalt.
F ü n f t e r  G r u n d s a t z :  Die Kirche wird zu politischen Fragen, 

in denen Christen unbeschadet ihres Glaubens verschiedener Meinung 
sein können, nicht autoritativ Stellung nehmen.

Wenn es sich um die konkrete Gestaltung der Gesellschaft und des 
Staates handelt, können Christen, wie das Zweite Vatikanum erklärt, 
„bei gleicher Gewissenhaftigkeit in der gleichen Frage zu einem an
deren Urteil kommen9. In solchen Fällen hat niemand das Recht, 
„die Autorität der Kirche ausschließlich für sich und seine eigene Mei
nung in Anspruch zu nehmen“10. Die Verfechter der „politischen 
Theologie1 verkennen weithin diese Zusammenhänge. Hans Maier 
schreibt mit Recht, er sei „überrascht und erschreckt“ über die „Nai
vität“ , mit der die „politische Theologie“ von „dem politischen Engage
ment der Kirche“ spreche, als sei Politik das Einherschreiten auf einer 
schnurgeraden, lehramtlich gepflasterten Straße und nicht vielmehr ein 
mühsames Wegsuchen im Dickicht von Interessen, Gruppenrivalitäten 
und Normkonflikten11. Erst recht muß vor einem neuen Sozialutopis
mus gewarnt werden, der — im Horizontalismus befangen — irdische 
Gesellschaftsreform und eschatologisches Heil nicht eindeutig unter
scheidet. Der Christ weiß, daß es vor dem Jüngsten Tag keine Ideal
ordnungen geben wird, trotz aller Propheten aus dem Osten und aus 
dem Westen. Ein innerweltlicher Ausbruch aus der Endlichkeit und 
Begrenztheit des Menschen in das Land der endgültigen und ewigen 
Freiheit ist nicht möglich. Am Ende der Zeiten werden die irdischen 
Ordnungen und Institutionen keineswegs den Zustand christlicher Voll
endung erreicht haben, sondern vom wiederkehrenden Christus über
wältigt und gerichtet werden (vgl.. Röm. 3,6).

Anmerkungen

1 Hans Peters, Die Gewaltentrennung in moderner Sicht, Köln-Opladen 1954, S. 32 f.
2 Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“ . 75
3 ebd., 76
4  K onzilskonstitution „Lumen gentium “ , 36.
5 ebd., 33.
6 K onzilskonstitution „Gaudium et spes“ , 4 2 , 76.
7 ebd., 21.
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8 ��� #$������  Der Brief an die Epheser (Düsseldorf 1963, 4 . Auflage., S. 114) 
schreibt: Die Kirche ist „eine von vornherein öffentliche Größe... Ihr Ö ffen t
lichkeitsw ille entspringt also grundsätzlich nicht einem Geltungsdrang, der 
sich dann vielleicht als Ö ffentlichkeitspflicht tarnt, sondern einer Ordnung 
der Dinge durch G ott, die grundgelegt ist mit dem  Offenbarwerden Christi 
und seines Kreuzes in seiner Auferweckung von den Toten und seiner Er
höhung zur Rechten G ottes, an welchem  Offenbarwerden sie, die Kirche, als 
sein Leib notwendig teilhat“ .

9 Gaudium et Spes, 43
10 ebd., 43.
11 Stim m en der Zeit, Febr. 1970 , S. 74.
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SOLIDARITÄT STATT GEWALT ALS GRUNDLAGE DER 
KOEXISTENZ DER VÖLKER

Einst wurde ein Seeräuber namens Dyomedes gefangengenommen 
und vor Alexander den Großen gebracht. Der Kaiser fuhr ihn zornig an: 
„Warum hast Du mit Deinen Räubereien das Meer unsicher gemacht?“ 
Jener antwortete mit trotzigem Freimut: „Ich handele so wie Du. Aber 
weil ich es nur mit einem kleinen Schiff tue, nennt man mich einen 
Räuber. Weil Du jedoch dasselbe mit einer mächtigen Flotte, nämlich 
mit einer Menge von Volk unternimmst, heißt Du Kaiser. Denn ein 
anderer Unterschied ist nicht zwischen mir und Dir, außer daß mich die 
Not dazu zwingt, Dich aber die grenzenlose Machtgier“1.

Die Geschichte der Beziehungen zwischen den Völkern ist weithin 
eine Geschichte der Kriege. Wenn Staaten Bündnisse miteinander 
schließen oder Blöcke bilden, geschieht es fast stets gegen andere. Man 
pflegt zu sagen, daß drei Urkräfte die Weltgeschichte in Bewegung hal
ten: der Hunger, die Liebe und die Machtgier. 6	�����������  (1588- 
1679) hat den „Krieg aller gegen alle“ geradezu als den „natürlichen 
Zustand“ der Menschheit bezeichnet.

Die Frage, ob Machtkampf oder Solidarität die Geschicke der 
Menschheit bestimmen, ist heute von nie dagewesener Aktualität. 
In früheren Jahrtausenden wußten nur verhältnismäßig wenige Völker 
voneinander. Heute jedoch sind die Völker und Staaten der ganzen Welt 
durch Weltwirtschaft und Weltverkehr, durch Presse und Rundfunk, 
durch Kriegsdrohung und Friedenssehnsucht auf Gedeih und Ver
derb voneinander abhängig und aufeinander angewiesen. Immer mehr 
Menschen in allen Völkern sind sich dieser schicksalhaften Verflechtung 
bewußt und sagen ihr Ja dazu.
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Biologische und metaphysische Einheit

Die Einheit des Menschengeschlechtes läßt sich b i o l o g i s c h  und 
m e t a p h y s i s c h  begründen.

Während die Tierwelt in zahlreichen Gattungen, Arten und Unarten 
aufgeteilt ist, bilden die Menschen trotz ihrer Verschiedenheit nach 
Hautfarbe, Rasse und Volkstum b i-o 1 o g i s c h ein einziges Menschen
geschlecht. Der bahnbrechende Mitbegründer der Chromosomenpatho
logie, Dr. Jérôme Lejeune, Professor für Fundamentalgenetik in Paris, 
legte am 5. Mai 1973 in einem Vortrag in Köln dar, daß der Menschen
typ, „so wie wir ihn heute kennen, ursprünglich in einer sehr begrenzten 
Gruppe, ja bei einem einzigen Paar in Erscheinung getreten ist“ . Daraus 
ergibt sich, so fuhr Professor Lejeune fort, „daß die Menschheit eine 
biologische Einheit ist, deren Rassen keine angrenzbaren Varianten 
sind“. Die „biologische Bruderschaft“ aller Menschen sei „eine einfache 
Festellung der Realität“2.

M e t a p h y s i s c h  gründet die Einheit des Menschengeschlechtes 
in der bei allen Menschen gleichen Menschennatur. Hier ist mit Men
schennatur nicht die konkrete Eigenart dieses oder jenes Menschen ge
meint, sondern das Wesenskonstitutiv des Menschen als solchen, also 
das, was zu allen Zeiten, in allen Rassen und Kulturkreisen den Men
schen metaphysisch als Menschen bestimmt, wozu Leiblichkeit, Geistig
keit, Geschlechtlichkeit, Personalität, Sozialität sowie die Geschöpflich- 
keit gehören. Allen Menschen sind mit der gleichen Menschennatur 
diesselben M e n s c h e n r e c h t e  zu eigen, vor allem das Recht auf 
Leben, auf Unversehrtheit des Leibes, auf Freiheit und auf Sicherheit. 
Die inhumane Beschränkung des Menschseins auf den eigenen Stamm, 
die eigene Rasse, das eigene Volk oder die eigene Klasse führt zur Be
stialität.

Durch die bei allen Menschen gleiche Menschennatur ist die ganze 
Menschheit auf dieselben geistig-sittlichen Grundwerte hingeordnet. Es 
gibt gewiß in den verschiedenen Kulturkreisen einen reichen Pluralis
mus der geistigen und sittlichen Vorstellungen. Ein t o t a l e r  Plura
lismus würde sich jedoch zerstörerisch auswirken; denn ohne die Aner
kennung gemeinsamer Grundwerte ist eine Gemeinschaft unter den 
Völkern nicht möglich.
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nationale Sicherheit setze die Gedanken-, Rede- und Handlungsfreiheit 
sowie den freien Verkehr der Menschen voraus4 . Auch der britische 
Außenminister Douglas-Homes wies darauf hin, daß es eine Solidari
tät zwischen den Völkern nicht geben werde, wenn die Barrieren 
nicht abgebaut und die menschlichen Kontakte und der Informations
austausch nicht zugelassen würden5.

Z w e i t e  F o l g e r u n g :  Die Menschheit als Rechtsgemeinschaft 
vermag nur dann Autorität auszuüben, wenn sie durch Schaffung einer 
Organisation handlungsfähig gemacht wird. Deshalb muß sich die 
Völkergemeinschaft „eine Ordnung geben, die den heutigen Aufgaben 
entspricht“6 .

Die bereits bestehenden internationalen Institutionen reichen nicht 
aus. Sie sind, wie das Zweite Vatikanische Konzil meint,, nur „erste 
Versuche, eine- internationale Grundlage für die Gemeinschaft der gan
zen Menschheit zu schaffen“ (GS 84). Die Aufgabe ist schwer. Denn 
die im Namen der Völkergemeinschaft geschaffenen Institutionen 
vermögen sich nur dann durchzusetzen, wenn sich der größte und 
mächtigste Teil der Staaten zu ihnen bekennnt. Sonst droht die Gefahr, 
daß die Völkergemeinschaft in Blöcke au seinander fällt und unwirksam 
bleibt. Trotz aller Mißerfolge in der Vergangenheit und trotz der heute 
einander gegenüberstehenden Weltmächte und Gesellschaftssysteme 
ist die wirksame Organisierung der Völkergemeinschaft heute — vor 
allem angesichts der Bedrohung der Menschheit durch die ABC-Waffen 
— dringender denn je.

D r i t t e  F o l g e r u n g :  Die der Völkergemeinschaft gestellten 
Aufgaben sind nicht nur abwehrender Art: Verhütung von Kriegen und 
Schlichtung zwischenstaatlicher Streitigkeiten. Es ist auch eine vielsei
tige Aufbauarbeit zu leisten. Man denke etwa an weltweite Maßnahmen 
zur Förderung der Gesundheit, der Erziehung und der Ernährung, an 
die Besserung der Arbeitsverhältnisse, an den Umweltschutz, an wirk
same Hilfen für Flüchtlinge und Auswanderer und nicht zuletzt an die 
solidarische Hilfe zum Aufstieg der Entwicklungsländer.

In einer Audienz, die mir der Kaiser von Japan am 30. März 1973 
gewährte, wies der Tenno darauf hin, daß er in der solidarisch-aufbauen- 
den Zusammenarbeit der Völker, z. B. im Bereich des Umweltschutzes 
und der Entwicklungshilfe, einen bedeutsamen Weg zur Sicherung des 
Friedens sehe. Vor allem in der Entwicklungshilfe könnte sich die 
Menschheits-Solidarität in einzigartiger Weise bewähren.
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In den Entwicklungsländern, in denen etwa zwei Drittel der Mensch
heit leben, tritt die Verelendung in der erschütternden Gestalt des Hun
gers, der Krankheit, der Armut, der Arbeitslosigkeit, der Obdachlosig
keit und des Bildungsdefizits auf, was dazu führt, daß viele Millionen, 
vor allem auch die Kinder und Jugendlichen, körperlich, seelisch und 
sittlich verkümmern.

Die Gründe der Verelendung sind vielschichtig. Da der hygienische 
und medizinische Fortschritt in den Entwicklungsländern leichter und 
früher als der wirtschaftliche Fortschritt zu erreichen ist, kommt es zu 
einer Bevölkerungsvermehrung, mit der die Nahrungsmittelerzeugung 
nicht Schritt hält. Der Kapitalmangel, die überkommenen Feudal
systeme, die mangelhafte berufliche Ausbildung, der geringe Preis der 
von den Entwicklungsländern auf den Weltmärkten angebotenen Roh
stoffe und viele andere Ursachen lassen den wirtschaftlichen Auf
schwung nur schwer in Gang kommen.

Wer sich zur Menschheits-Solidarität bekennt, wird mir, so hoffe ich, 
zustimmen, wenn ich aus der trostlosen Lage der Dritten Welt drei 
Schlüsse ziehe.

Erstens: Die Menschheits—Solidarität gebietet, den Entwicklungs
ländern tatkräftig zu Hilfe zu kommen. Je mehr sich die Menschheit 
als Einheit erkennt, desto mehr sind auch die Menschen fremder Rasse 
und Zivilisation unsere Nächsten, und desto mehr muß die Liebe über 
Familie, Verwandschaft, Dorf und Volk hinauswachsen und sich zu 
der Not niederneigen, unter der Menschen in anderen Erdteilen leiden.

Leider wirken sich die weltweite Währungszerrüttung und die dau
ernde Preissteigerung nachteilig auf die Entwicklungsländer aus. An sich 
sollten die Geberländer 1 Prozent ihres Bruttosozialproduktes für die 
Entwicklungsländer aufbringen. Der Anteil der Entwicklungshilfe am 
Bruttosozialprodukt ist jedoch von 0,84 % im Jahre 1971 auf 0,77 % 
im Jahre 1972 gesunken.

Zweitens: Die wirtschaftliche Entwicklungshilfe muß durch die Bil
dungshilfe ergänzt werden, wobei die Errichtung von Elementar- und 
Berufsschulen sowie die Gründung von Lehrwerkstätten zu den vor
dringlichsten Aufgaben gehören. In vielen Entwicklungsländern wird 
der soziale und wirtschaftliche Aufstieg ohne eine durch geduldige 
Erziehung allmählich zu erreichende Bewußtseinsänderung nicht ver
wirklicht werden können.

D r i t t e n s :  Die Entwicklungshilfe darf nicht dazu mißbraucht 
werden, sich in die politischen Verhältnisse der Entwicklungsländer
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Pedro Arrupe SJ

DIE VERSUCHUNG DER MACHT UND DER FORTSCHRITT 
DER VÖLKER

Wer immer, heute zur Frage der Entwicklungsländer Stellung bezieht, 
muß das vor Augen haben, was Papst Paul VI. in seinem Rundschreiben 
über den Fortschritt der Völker klar formulierte: Es geht hier auf der 
einen Seite um Sachfragen, die eindeutig in die Kompetenz der zustän
digen Gremien gehören, und es geht um jene „umfassende Sicht des 
Menschen und der Menschheit“, die die Kirche in diese Diskussion mit 
einbringt. Damit ist keineswegs gesagt, daß die Kirche allein berufen ist, 
diese „umfassende Sicht“ einzubringen. Sie weiß sich auch hier in einer 
geistigen Ökumene mit anderen Konfessionen und Religionen. Aber sie 
fühlt sich gerade seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in besonderer 
Weise verpflichtet, diesen Beitrag bewußter und dringender zu leisten.

In vielen kirchlichen Dokumenten der letzten Jahre über die Ordnung 
der Völkergemeinschaft wird immer wieder auf ein Fundamentalpro
blem hingewiesen, das den Fortschritt der Völker bedroht. Man könnte 
es als die Versuchung der Macht bezeichnen. Dabei ist hier nicht so sehr 
die brutale Gewalt gemeint, mit der andere Völker gegen ihren Willen 
beherrscht werden. Diese wird heute offen gebrandmarkt und abge
lehnt. Es geht vielmehr um die oft schwer faßbare aber doch sehr 
wirksame Machtausübung, die sich sowohl gesinnungsmäßig als auch 
handlungsmäßig vielerlei Ausdrucksformen bedient.

Diese Versuchung der Macht zeigt sich nicht selten im wirtschaft
lichen Bereich. Dort tritt sie bereits in der Form der persönlichen 
Haltung auf: „Der Erwerb zeitlicher Güter kann zur Gier führen, zum 
Verlangen, immer mehr zu besitzen, und zur Versuchung, die Macht 
auszudehnen” (Populorum Progressio, Nr. 18). Dieser persönliche 
Egoismus führt nicht selten dazu, daß man sich gegen die Not der armen 
Völker verschließt und nicht bereit ist, jene materiellen Opfer zu 
bringen, ohne die auf weite Sicht der Fortschritt der Entwicklungslän
der nicht möglich ist. Wie bereits erwähnt, ist es äußerst schwierig,
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dieser persönlichen Haltung direkt beizukommen. Sie macht sich keines 
strafbaren Vergehens schuldig. Sie verletzt keine gesetzlich festgelegte 
Verpflichtung. Aber sie verhindert gerade dadurch das so notwendige 
Engagement auf breiter Ebene.

Dieser Versuchung der Macht auf der persönlichen Ebene entspricht 
nicht selten die Versuchung der Macht auf der nationalen und staat
lichen Ebene. Die Fortschrittsenzyklika spricht geradezu von Zwangs
strukturen des Mißbrauchs der Macht. Das will besagen: Die wirtschaft
lich-technisch entwickelten Länder stehen immer wieder vor der Ver
suchung, den schwächeren Völkern ihren Willen aufzuzwingen und den 
eigenen Vorteil machtmäßig durchzusetzen. Diese Tatsache spricht die 
Fortschrittsenzyklika aus, wenn sie sagt: „daß der Reichtum der Rei
chen und die Macht des Mächtigen wachsen, während sich die Armut 
der Armen und das Unterdrücktsein der Unterdrückten verfestigen und 
zunehmen” (Populorum Progressio, Nr. 33). Was von der Versuchung 
der Macht als persönlicher Haltung gesagt wurde, gilt in noch stärkerem 
Maß von der strukturellen Übermacht. Sie kann sehr schwer eines 
völkerrechtlichen Vergehens bezichtigt werden. Sie kann sich vielleicht 
sogar durchaus auf ein „marktgerechtes Verhalten“1 berufen. Aber 
trotzdem kann sie eine wesentliche Ursache für die Verlangsamung oder 
Verhinderung des Fortschrittes der Völker sein.

Diese Versuchung der Macht zeigt sich ebenso im sozialen und 
politischen Bereich. Es wäre eine gefährliche Simplifikation, die Ur
sachen für die soziale und politische Problematik der Entwicklungsge
biete einzig auf Seiten der fortgeschrittenen Länder suchen zu wollen. 
Wir wissen nur zu gut, unter welchen heftigen inneren Krisen sich die 
soziale und politische Selbstfindung dieser Länder vollzieht. Die kirch
lichen Dokumente wissen durchaus um diesen komplexen Prozeß. Aber 
gerade deshalb weisen sie eindringlich darauf hin, daß die fortgeschritte
nen Länder diese Krise nicht verschärfen dürfen, indem sie der Ver
suchung der Macht erliegen. Sie tun das dann, wenn sie z. B. auf lokaler 
Ebene die Ohnmacht der Gastarbeiter ausnützen. Das gleiche kann aber 
auch in größeren Dimensionen geschehen. Paul VI. formuliert das ein
mal so: „Der Ehrgeiz zahlreicher Nationen führt im gegenseitigen Wett
streit, der sie entzweit und hinhält, zu technischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Macht. Sie widersetzen sich der Einführung von Struk
turen, in denen der Rhythmus des Fortschrittes im Hinblick auf eine 
größere Gerechtigkeit geregelt würde“ (Octogésima adveniens, Nr. 45). 
Es bedarf keiner langen Erklärung, was der Papst hier meint: Der
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zunehmen, selbst über die nationalen Grenzen hinaus“ (Populorum 
Progressio, Nr. 46). Ein Unterschätzen dieser Ordnungsfunktion der 
Macht durch den Staat wäre gerade heute sehr gefährlich.
Aber wir haben in den vorausgehenden Ausführungen immer wieder 
gesehen, daß die Versuchung der Macht sich nicht nur in Strukturen 
und Institutionen verfestigt, sondern daß sie sich in Haltungen und 
Verhaltensweisen äußert, die zwar schwer faßbar, aber doch von gro
ßem Einfluß sind. Es gilt daher, Haltungen und Verhaltensweisen 
auszubilden, die nicht von der Versuchung der Macht bestimmt sind. 
Das meint ��!�� 87��  wenn er sagt, daß die Menschen zu einer neuen 
inneren Freiheit kommen müssen, „die sie gegenüber ihren Gütern und 
ihrer Macht zurückerlangen müssen. Sie werden dies jedoch nur durch 
eine Liebe, die sich auf den Mitmenschen hin öffnet, und folglich durch 
eine Bereitschaft des Dienstes erreichen“ (Populorum Progressio, 
Nr. 45). Hier sieht der Papst eine wesentliche Aufgabe des christlichen 
Glaubens, nämlich Zeugnis abzulegen „durch einen wirksamen und 
desinteressierten Dienst an den Menschen“ (Populorum Progressio Nr. 
46).

Dieses Zeugnis des desinteressierten Dienstes am Fortschritt der 
Völker muß sich aber über den Bereich der persönlichen Haltung hinaus 
erstrecken. Die Bischofssynode von 1971 hat in ihrem Schlußdokument 
darauf hingewiesen, daß sie zwar nicht berufen ist, konkrete Lösungen 
im wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bereich vorzulegen, daß 
sie aber sehr wohl verpflichtet ist, das Unrecht überall dort anzuklagen, 
wo es auftritt; daß sie auf Grund ihrer umfassenden Sicht von Mensch 
und Gesellschaft die sittlichen Normen für den Fortschritt der Völker 
zu verkünden hat; daß sie alle Kräfte ermuntern und mit ihnen Zusam
menarbeiten will, die das Anliegen der Entwicklung der Völker ernstlich 
verfolgen. Das verlangt vom Einzelnen und von der Gesamtkirche Frei
mut und Entschiedenheit. Selbstlosigkeit und unter Umständen auch 
Heroismus.

Ist dies alles im Angesicht der massiven Versuchung der Macht eine 
Utopie? Haben wir nicht im Verlauf der Geschichte immer wieder 
erlebt, daß Ideale und Werte, die von den Menschen als Utopien 
bezeichnet wurden, schließlich als geistige Kräfte die Zukunft entschie
den haben? Können wir heute auf diese Kräfte verzichten?
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INTERNATIONALE BEGEGNUNG ALS 
VERPFLICHTUNG MENSCHLICHER SOLIDARITÄT

Auf den ersten Blick erscheint es ganz natürlich, daß ein Völkerrecht
ler zum Problem der' internationalen Begegnung sprechen sollte. Aber 
das Völkerrecht ist gar kein Recht der Völker. Es ist ein Recht der 
Staaten und regelt den Verkehr zwischen ihnen. So jedenfalls kann man 
es in allen Lehrbüchern des Völkerrechts lesen, und so wird es auch in 
den Staatsverträgen und in den Satzungen internationaler Organisa
tionen praktiziert.

Die internationale Begegnung, die das Völkerrecht unmittelbar 
meint, ist daher eine Begegnung zwischen Staaten bzw. Staatenvertre
tern. Das sehen wir fast täglich am Bildschirm. Aus Düsenmaschinen 
und schwarzen Limousinen steigen würdige Herren, schreiten Ehrenfor
mationen ab und begeben sich in Konferenzen und Sitzungen, um 
Verträge auszuhandeln und zu unterzeichnen. Ist das geschehen, so 
verpflichtet die Unterschrift des Bevollmächtigten den ganzen Staat, der 
seinerseits seine Bürger durch den Erlaß eines entsprechenden Gesetzes 
zur Einhaltung der zwischen den Staaten vereinbarten Regeln verpflich
tet.

Der einzelne tritt demnach auf der Ebene des Völkerrechts nicht auf. 
Er bewegt sich im Rahmen der Gesetze seines Heimatlandes und hat — 
so scheint es — keinen Einfluß auf die Ordnung des Völkerrechts, die 
sich darüberwölbt. Umgekehrt aber beeinflußt diese Ordnung sein 
Leben in zunehmendem Maße. Jeder Bürger eines wohlhabenden Lan
des findet schon auf seinem Frühstückstisch die Produkte ferner Länder 
und genießt die Früchte des Fleißes und der Intelligenz anderer Völker 
durch den Gebrauch importierter Gegenstände in seinem täglichen 
Leben. Ohne den internationalen Handel wäre der hohe Lebensstandard 
der industrialisierten Völker nicht möglich. Der internationale Handel 
aber beruht seinerseits auf einem dichten Netz von völkerrechtlichen
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einmal einen Krieg bewußt erlebt hat — ganz gleich, ob als Soldat oder 
als Zivilist — wird immer für den Frieden sein. Derjenige, dem das 
eigene Erlebnis des Krieges fehlt, kommt durch das Nachdenken über 
die Gefahren in einer waffenstarrenden Welt ebenfalls zur Erkenntnis 
vom Wert des Friedens.

Wie aber können diese in den einzelnen Menschen ruhenden Frie
denskräfte für den internationalen Frieden nutzbar gemacht werden? 
Es gehört zu den Grundregeln des Völkerrechts, daß Private keine 
Außenpolitik betreiben dürfen. Dieser Satz findet seine Berechtigung 
nicht nur darin, daß ein einzelner auf der internationalen Ebene viel zu 
schwach und unbedeutend ist, so daß seine Taten — wie etwa die 
demonstrative Paßvernichtung des seinerzeit berühmten Weltbürgers 
Garry Davies, von dem heute niemand mehr spricht — nur eine leere 
Geste bleiben, sondern auch darin, daß das komplizierte System der 
internationalen Verantwortung völlig durcheinander gerät, wenn Private 
auf eigene Faust handeln. Das schlimmste Beispiel dafür sind die inter
nationalen Terrorbanden, die auf fremdem Staatsgebiet Flugzeuge ent
führen, Bombenattentate verüben und andere Gewaltakte durchführen.

Die Verantwortung des einzelnen für den Frieden beginnt im eigenen 
Staat. Dort kann und muß der Bürger seinen Willen zum Frieden 
geltend machen. Mit Recht betont die Pastoralkonstitution die Verant
wortung des Christen als Bürger einer politischen Gemeinschaft. Die 
Frage, in welchem Verhältnis das Wirken des Christen im weltlichen 
Bereich zu seinem Streben nach der ewigen Seligkeit steht, hat die 
christlichen Denker seit jeher beschäftigt. Augustinus zeichnete das 
große Bild vom Gottesstaat, in dem der Mensch schon hier auf Erden 
lebt, während er gleichzeitig Bürger eines irdischen Staates ist. Die 
Kirche hat nie die Pflichten des Staatsbürgers verleugnet oder gering 
geachtet, aber sie zeigte auch die Bande auf, die den einzelnen mit den 
Bürgern anderer Staaten — und natürlich auch mit Heimatlosen —in der 
Gemeinschaft der Gotteskinder verbinden. Und so steht auch die Pasto
ralkonstitution in völliger Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, das 
die Bürger der einzelnen Staaten in keiner Weise zum Ungehorsam gegen 
die Gesetze auffordert, wohl aber die Staaten verpflichtet, „Duldsam
keit zu üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben“, 
wie es in der Präambel der Satzung der Vereinten Nationen heißt.

Die Möglichkeiten, die sich hierbei dem einzelnen bieten, sind größer, 
als man zunächst glauben möchte. Das Völkerrecht entsteht durch die 
sogenannte Staatenpraxis, d. h. durch das Handeln der Staaten im
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Felix Ermacora

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT ALS AUSDRUCK 
DES GEWALTVERZICHTS UND DES FRIEDENSWILLENS

Die Enzyklika Papst Johannes XXIII., Pacem in Terris, führt in ihrem 
§134  folgendes aus: „Da aber heute das allgemeine Wohl der Völker 
Fragen aufwirft, die alle Nationen der Welt betreffen; da diese Fragen 
nur durch eine öffentliche Gewalt geklärt werden können, deren Macht 
und Organisation und deren Mittel einen dementsprechenden Umfang 
haben, und da ihre Wirksamkeit sich somit über den ganzen Erdkreis 
erstrecken soll, so folgt daraus vor allem, daß die moralische Ordnung 
es erheischt, daß eine universale öffentliche Gewalt eingesetzt werde.“ 
Im § 163 dieser Enzyklika wird der Sehnsucht Ausdruck gegeben, daß 
auf dieser Erde der Friede gesichert werde. Als Zeichen dieser Zeit 
wertet dieses päpstliche Rundschreiben die Vereinten Nationen, die den 
Frieden auf dieser Welt sichern sollen.

Es ist nicht zu übersehen, daß jedoch den tatsächlichen Verhältnissen 
in dieser Welt ein schier unausrottbares Element anhaftet. Dieses Ele
ment ist der Krieg. Dabei ist es gleichgültig, wie man diesen Krieg be
zeichnet, ob als Krieg mit konventionellen Mitteln, oder mit atomaren 
Waffen, ob als Befreiungskrieg, als Verteidigungskrieg, als subversiver 
Krieg. Überall dort, wo Gewalt, gleichgültig ob als legitim oder illegitim, 
als gerechter oder ungerechter Krieg bezeichnet, angewendet wird, 
bringt die Gewaltanwendung Leid und Elend und natürlich den Eingriff 
in die Menschenrechte.

Hegel führt im § 334 seiner Rechtsphilosophie aus, daß der Streit 
der Staaten, insofern die besonderen Willen keine Übereinkunft finden, 
nur durch Krieg entschieden werden könne. Der Krieg gehört zum Ele
ment des dialektischen Prozesses, den man Welt- und Staatengeschichte 
nennt. Trotz aller Koexistenzgedanken gehört die latente Spannung in 
den Bereich der realen politischen Welt.

Unter diesen Vorbehalten ist das hier behandelte Thema „Internatio
nale Zusammenarbeit als Ausdruck des Gewaltverzichtes und des Frie-
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denswillens“ zu sehen. Die internationale Zusammenarbeit unter den 
Staaten ist unverkennbar. Ob sie aber bei allen Ausdruck des Gewalt
verzichtes ist, Ausdruck des Friedenswillens mag hier dahingestellt 
bleiben. Dies deshalb, weil Gewaltverzicht und Friedenswillen — so er
staunt man sein mag — durchaus schillernde Begriffe sind, deren Inter
pretation vom grundlegenden philosophischen und weltanschaulichen 
Standort abhängt, den der Beobachter der Geschehnisse in dieser Welt 
bezieht. Frieden und Gewaltverzicht sind nicht Frieden und Gewalt
verzicht schlechthin. Man muß nämlich immer die Frage stellen, um 
welchen Frieden, um welche Art von Gewaltverzicht handelt es sich, 
von denen die Rede ist. Frieden und Gewaltverzicht haben in den ver
schiedenen Regionen der Erde vor allem aber im Osten und im Westen 
verschiedene Bedeutung. Frieden ist nicht dann, wenn nicht Krieg 
ist, sondern nur dann, wenn ein Krieg erst Verhältnisse geschaffen hat, 
die einen neuen Krieg unmöglich machen würden, d. h. — nach östlicher 
Philosophie —, wenn sie den sozialistischen friedliebenden Kräften zum 
Sieg verholfen hat. Gewaltverzicht ist ein Mittel, um entweder Krieg zu 
verhindern, oder aber um friedliebenden Kräften zum Sieg zu verhelfen.

In diesem Spannungsfeld von begrifflichen und funktionellen Ver
doppelungen steht das Thema. Aber nicht nur dieses hier besprochene 
Thema, sondern die gesamte internationale Zusammenarbeit steht 
in diesem Spannungs- und Kräftefeld: Eine internationale Zusammen
arbeit, die sich einerseits in Rüstungsbeschränkungsversuchen, in SAL- 
gesprächen und -abkommen, in der Europäischen Sicherheitsfrage und 
der Vorbereitung der Europäischen Sicherheitskonferenz, andererseits 
in der Behandlung der Menschenrechte äußert, von den Behandlungen 
konkreter Anlässe, wie der Nahostkonflikt, der Südafrikakonflikt ganz 
abgesehen. Alle diese Unternehmungen und Konflike müssen, von lo
kalen Besonderheiten abgesehen, vom Standpunkt der derzeit noch bi
polaren Machtwelt beurteilt werden. Eines der bedeutendsten Do
kumente internationaler Zusammenarbeit ist die UN-Deklaration über 
die Prinzipien des Völkerrrechtes betreffend freundschaftliche 
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Staaten und in Überein
stimmung mit der Charta der Vereinigten Nationen (Res. 2625, XXV). 
Der Text dieser Resolution kommt, ohne daß in entsprechenden Do
kumenten auf die Resolution bzw. Deklaration ausdrücklich hinge
wiesen wird, in einer Reihe von — ich möchte sie so bezeichnen — Ent
spannungsdokumenten vor, so z. B. in Formulierungen, die die Euro
päische Sicherheitskonferenz einleiten sollen, oder in Dokumenten,
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in den von Israel besetzten Gebieten, der totale Terrorismus, die Auf
zählung könnte fortgesetzt werden.

Vor diesen Fakten steht man und fragt, wo sich darin der Gewalt
verzicht und der Friedenswille ausdrücken, wo es zur Bändigung der 
Geschehnisse der friedlichen Zusammenarbeit der Staaten tatsächlich 
gelungen ist, die Menschenrechte in den Dienst des Friedens zu stellen. 
Man wird weit umher zu blicken haben, um die Humanität bedrohende 
Gefahrenherde zu finden, die unter Berufung auf die Menschenrechte 
tatsächlich gelöscht worden sind!

Es ist im Europa des Europarates der institutionalisierte Menschen- 
techtsschutz, zu dem sich die west-europäischen Staaten weitgehend be
kannt haben, der das Schlimmste verhütet, so fehlt es in allen anderen 
Regionen dieser Welt weitgehend an einem entsprechenden Instrumen
tarium und wenn es besteht — wie z. B. in der südamerikanischen Men
schenrechtskonvention oder heute in den UN-Menschenrechtsparteien- 
ist es nicht so effektiv, daß es über die Staatsgewalt hinweg die Men
schenrechte als Mittel der Zusammenarbeit und der Friedensarbeit ein- 
setzen könnte. Oder die Vereinten Nationen; wohl ist deren Bemü
hen unverkennbar und allein dieses schon ein Fortschritt, so ist — 
sieht man von der Möglichkeit des weltweiten Gesprächs ab — die 
Organisation wenig geeignet, gegen Menschenrechtsmißachtungen un
gehindert einzuschreiten. Das etwaige Einschreiten scheitert nach 
wie vor an der souveränen Macht der Staaten, die weitgehend unge
brochen ist. Man möge als besonders markantes Beispiel die Ineffek
tivität der Regeln humanitären Kriegsrechtes betrachten, wie sie in 
den Genfer Konventionen niedergelegt sind. Ihre Durchsetzbarkeit 
ist ausgeschlossen, wenn sie keine „protective powers“ finden, die, all
gemein anerkannt, die Einhaltung der Genfer Konventionen garantieren 
würden. Es fehlt im konkreten, die Interessen der Staaten berührenden 
Falle an der internationalen Kooperation; es sei denn, die Menschen
rechtsverletzungen hätten sich zu einem „consistent pattern“ oder zu 
„gross violations of human rights“ ausgeweitet. Wo dieses Faktum von 
der Mehrheit der Staaten anerkannt ist, steht bzw. stand man — wie im 
Falle der Rassenpolitik im südlichen Afrika oder in den portugiesischen 
Territorien Afrikas — an der Grenze der klassischen Intervention.

Alle diese Fragen wären noch auf akademische Aussagen zu redu
zieren, wenn nicht ein Faktum besonders augenscheinlich wäre: die 
Mehrheit internationaler Konflikte geht auf eine Mißachtung der Men
schenrechte zurück. Würde man in einem dem eigentlichen Konflikt
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weit vorangegangenen Zeitpunkt die menschenrechtliche Problematik 
desselben aufspüren und erkennen, so würde man imstande sein, den 
Konflikt mit geringeren Aufwänden einzudämmen. Man denke z. B. an 
das palästinensische Flüchtlingsproblem, das im Grunde ein menschen
rechtliches ist, dem aber von dieser Warte nicht begegnet werden konn
te, und es daher in ein politisches Problem umgeschlagen hat. Das ist 
nur ein Beispiel von vielen. Wenn es gelänge, durch internationale Zu
sammenarbeit den menschenrechtlichen Kern eines Konfliktes von der 
politischen Interessenlage zu trennen — dazu gehört intellektuelle und 
politisch planende Arbeit — und die menschenrechtliche Problematik 
isoliert zu lösen, dann wäre damit gewiß ein Weg frei, um auch den ak
zessorischen Interessenkonflikt lösen zu können.

Wem es mit dem Weltfrieden, der nur durch internationale Koope
ration erreichbar ist, ernst ist, müßte seine gesamte politische Kraft 
aufwenden, um Interessenkonflikte auf menschenrechtliche Konflikte 
reduzieren zu können, um diese dann unter Berufung auf eher über
schaubare Regeln lösen zu können. So gesehen wäre die internationale 
Zusammenarbeit Ausdruck des Gewaltverzichtes und des Friedens.

Die eigentliche Problematik des Gewaltverzichtes ist es, daß dieser 
zu gleichen Teilen und gleichmäßig vorgenommen werden müßte. 
Wenn man von der gleichen Souveränität der Staaten ausgeht, dann ist 
die Gleichheit der Staaten ihr bestimmendes Merkmal. Und gerade diese 
Gleichheit würde es gebieten, auf die Anwendung von Gewalt zu gleichen 
Teilen zu verzichten und diese Gewalt in eine friedenserhaltende Kraft 
umzusetzen. Es wäre ähnlich wie in der Gesellschaftsvertragstheorie 
J . J. Rousseau‘s: Man müßte auf die natürliche Gewalt verzichten, um 
dafür die völkergemeinschaftliche Freiheit zu erhalten. Vom Theoreti
schen und Verbalen her ist man von diesem Ziele ja nicht allzu weit 
entfernt, doch die praktische Anwendungen der Gewalt macht die An
strengungen jäh zunichte. Wohl appelliert man an die Einsicht der 
Staaten und ihre Verantwortlichen. Die Interessenlage scheint aber 
schließlich immer zu überwiegen. .

Die Sternstunde ist noch nicht gekommen, wo eine universale Welt
macht das Instrumentarium in der Hand hätte, den Frieden zu garan
tieren. Daher ist man auf den Kompromiß der Staaten, vor allem der 
Mächtigen, angewiesen. Aber gerade die kleinen Staaten könnten den 
Kompromiß der großen fördern, wenn sie nicht kleinmütig, besser, 
wenn ihre Politiker nicht so kleinmütig wären. Die Solidarität der klei
nen und mittleren Staaten würde viel dazu beitragen, die großen Weltin-
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FRIEDE AUF ERDEN -  UM JEDEN PREIS?

Noch nie hat man mehr vom Frieden gesprochen — kaum jemals war 
er mehr durch Krieg und Gewalt bedroht.

Und Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens sind: Ja, vom 
Frieden kann ernsthaft nur sprechen, wer guten Willen hat — und wann 
je hätte dieser in großer und kleiner Politik überall Heimat gefunden! 
Die einen haben in gutem, aber hilflosem Willen das hohe Wort leer 
geredet — anderen, die bösen Willens sind, ist es in die Hände gefallen; 
sie sprechen vom Frieden und meinen Gewalt und Zerstörung. Wort- 
und Geistesverwirrung breitet sich aus — Im Kampf um den Frieden 
geht der Friede unter. Diese unsere friedenshungrige Welt droht durch 
das Friedensgerede friedensmüde zu werden.

Die größte Gefahr für den Gedanken des Friedens war von jeher, daß 
er in Gegensatz zu geraten droht zur Idee der Gerechtigkeit. Wenn 
Friede bedeutet, daß einer über den anderen herfällt, ihm sein Gut, 
seine Rechte nimmt, beide lautes Geschrei erheben und sodann jeder 
beim Erreichten stehen bleiben muß — im Namen der Friedfertigkeit, so 
ist der Friede nichts als eine Atempause für Räuber, nichts als eine 
Prämie für rasche, übermächtige Gewalt. Nur zu oft wird so der Friede 
zwischen den Völkern verstanden. Wo immer das Recht sei — nur keine 
Gewalt mehr! Uber den Nationen gibt es ja keine Instanz, die stets 
verbindlich erklärte was Recht sei, wohl aber gibt es Mächte, die 
Streitende ohne Rücksicht auf Recht zum Frieden zwingen können.

Hier also steht die große Frage: Friede auf Erden — ja, wer wünschte 
ihn nicht? Doch Friede auch um jeden Preis? Ohne Rücksicht auf 
Menschenschicksale, auf Freiheit, auf staatliche Existenz? Muß alles, 
alles geopfert werden, nur damit die Waffen nicht sprechen — oder 
wieder schweigen. Wann wird der Friedensruf zur Erpressung für 
Schwache, zum Diktat der Mächtigen? Was kann getan werden, damit 
die Frage nach dem Preis des Friedens sich nicht stelle; und wenn sie 
sich stellt — wie hoch darf der Preis sein?
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Aufgerufen sind hier alle Instanzen, die heute Ordnungen tragen — 
vor allem die Staaten und die Kirchen, das Recht und der Glaube. Das 
Recht: Jede wahre Rechtsordnung ist wesentlich Friedensordnung, so
viel Frieden gibt es auf der Welt wie Recht. Und selbst dort, wo das 
Recht die Gerechtigkeit opfert, geschieht dies nur, weil ihm der Friede 
noch mehr wert erscheint. In der großen, internationalen Welt ist heute 
noch weithin Friedlosigkeit — eben weil die Ordnung des Völkerrechts 
unvollkommen geblieben ist und die Staaten nur selten Sanktionen 
fürchten müssen.

Und aufgerufen ist zum Preis des Friedens auch der Glaube, der 
christliche zumal. Er ist einst gekommen im Namen des Friedens auf 
Erden, er wollte Seinen Frieden geben, Seinen Frieden hinterlassen, das 
Schwert stieß Er in die Scheide zurück. Die Kirchen sind im ganzen 
stets für den Frieden gestanden, Religionskämpfe und gesegnete Waffen 
sind eben doch Episoden in ihrer großen, langen Geschichte geblieben. 
Lauter als sie in diesem Jahrhundert für den Frieden gerufen haben, 
können sie ihre Stimme nicht mehr erheben. Doch auch für sie muß es 
einen „Preis des Friedens“ geben: Krönen wollte Er ja nur, wer den 
guten Kampf gekämpft hat, und mit Gewalt trieb er die Händler aus 
dem Heiligtum.

Wo liegt aber die Grenze, an der der Christ den Frieden dieser Welt 
für den höheren Frieden seines eigenen Gewissens opfern muß?

Wenn es überhaupt eine staatsethische Frage gibt, so ist es die nach 
dem Preis des Friedens — des inneren Friedens im Staat wie des äußeren 
Friedens zwischen den Nationen. Wieviel kann, wieviel muß der Mensch 
ertragen, bis sein Widerstand, sein Kampf, moralisch gerechtfertigt, mora
lisch vielleicht gar zur Pflicht wird? Denn es gibt ihn ja noch immer, 
den „guten Kampf“, in unser aller Bewußtsein: vom Widerstand gegen 
den „Unrechtsstaat“ im Innern, bis zum Befreiungskrieg nach außen.

Wo setzt die Staatsethik des Christentums die Grenze?
Zunächst: Was ist denn „Friede“? Bricht ihn nur der bewaffnete 

Krieg — oder auch der harte Konflikt ohne Blut und offene Gewalt? 
Das Völkerrecht hat in unserer Generation seinen klaren Kriegsbegriff 
verloren. Früher endete der Friede nur mit der Erklärung des Krieges, 
geordnet traten dann Uniformierte auf begrenztem Schlachtfeld zur 
Entscheidung an — die meist rasch zu neuem Frieden führte. Es gab ein 
wahres Kriegsrecht, Friede war selbst noch im Kriege. Heute ist der 
Krieg überall, in den Löchern der Untergrundkämpfer und in der 
Hungerblockade, im Wirtschaftskrieg und im geistigen Kampf der Pro-
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Nie wird, nie kann zwischen Menschen und Völkern Einigkeit dar
über herrschen, was noch, was nicht mehr Schlachten und Menschen
leben, was den Krieg wert ist. Keine Kirche kann eine solche grausame 
Liste aufstellen. Sie müßte ja sagen, das eine Gut sei hundert Leben 
wert, das andere Millionen. Doch da hört die Ethik auf, ist doch dem 
einen sein Leben so lieb wie den Millionen das ihre, hat Er doch jeden 
einzelnen, nicht nur Millionen erlöst. Auch wären ja all diese Güter, für 
die ein Krieg sich lohnen könnte, untereinander verbunden: Wer heute 
Prestige verliert, kann morgen Macht verspielen. Gebiet, Freiheit, alles 
ist nicht erst in der letzten Schlacht, sondern vielleicht schon beim 
ersten Rückzug bedroht.

Wer zuviel Opfer für den Frieden verlangt, wird keinen haben. Ge
biet, Gesellschaftsordnung, Freiheit werden die Staaten weiter mit 
Waffen verteidigen. Doch in den kleinen Opfern liegt der große Weg 
zum Frieden: in der Bereitschaft, über alles zu reden, bevor der Streit 
beginnt. In einem Eintreten für eine Grundstimmung der Politik, welche 
ein gegenseitiges Nachgeben für ehrenvoll und ein Zurückweichen in 
Grenzen für erträglich hält — in der Bereitschaft also, sagen wir es offen, 
zum „kleinen Opfer“ für den größeren Frieden. Und ein wichtiges, 
großes Opfer, ein Preis, der für den Frieden gebracht werden muß, ist 
der eigene frühere Schmerz, der eigene bittere Haß. Wer keine Versöh
nung kennt, wer die Hand nicht ausstreckt — gerade wenn er Sieger ist, 
der hat den nächsten Krieg schon begonnen. Daß größte schwerste 
Opfer aber ist es, sich zu beugen — nicht dem stärkeren Gegner, sondern 
dem höheren Spruch der Schlichtung, der Gemeinschaft der Völker, der 
unbeteiligten Dritten. Der Staat, welcher diesen Preis seiner Souveräni
tät nicht für den Frieden zahlt, so wie ihn der Bürger vor dem staat
lichen Gericht entrichtet, der verletzt die Grundprinzipien christlicher 
Staatsethik.

Denn dies ist ja gerade vom Christen zu erwarten, sei er nun Bürger 
oder Staatsmann: daß er sich auf Erden im Namen einer Ordnung des 
Friedens einem Spruch unterwerfe, selbst wenn er ihn trifft — so wie er 
im Jenseits unter höherem Urteil steht; daß er mit seinem Feind sich 
versöhne, bevor er hingeht, um anzubeten; daß er die andere Backe 
biete, daß er ein weiteres Opfer bringe, bevor er das Größere verliert.

Dies alles ist nicht in Feigheit, sondern in Ordnung gedacht, nicht in 
der Mutlosigkeit der Lauen, sondern in der Friedfertigkeit derer, welche 
das Reich besitzen werden — eben weil sie es nicht im Kriege erobern.
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Friede um jeden Preis gibt es auch für den Christen nicht. Er hat 
keine fertige Antwort, wofür er kämpfen muß. Seine Kirchen zeigen 
ihm die Richtung. Den Weg aber weist ihm allein sein Gewissen — denn 
dieses darf er auch für einen „Frieden“ nicht opfern, der nie ein echter 
sein könnte.

Für den Christen ist der Friede das Höchste — bis zu dem Punkt, wo 
er bekennen muß: Ich kann nicht anders, Gott helfe mir.
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Wo Gott ist, da ist keine Angst, da ist Friede in  u n s  s e l b s t .  
Die Friedensbotschaft der Engel beginnt mit dem Wort: „Fürchtet euch 
nicht!“ „Ängstigt euch nicht!“ Das erste Geschenk des Friedens mit 
Gott ist der Friede des Herzens. Der Mensch kann den Frieden Gottes 
auch zurückweisen. Dann verliert er nicht nur den Frieden mit Gott, 
sondern auch den Frieden mit sich selber. Ohne Gott gibt es keinen 
Frieden. Schon auf den ersten Seiten der Hl. Schrift steht das erschüt
ternde Wort an Kain: „Friedlos und flüchtig sollst du sein auf Erden“ 
(Gen 4, 12). %����� ���$��3  hat niemanden mehr bedauert als den 
„Wurzellosen“, der „zwischen Himmel und Erde“ hängt, „solange es 
hält“.

&��������#����������	��

„Wer Gott liebt, liebt auch seinen Bruder“, schreibt der hl. Johannes 
(1 Joh 4, 21). Aus dem Frieden zwischen Gott und Mensch erblüht der 
Friede zwischen Mensch und Mensch.

Heute leiden viele aneinander: die Eltern an den Kindern, die Lehrer 
an den Schülern, die Professoren an den Studenten — und umgekehrt. 
Unser Volk ist von einem seltsamen Unbehagen erfüllt. Unsicherheit, 
Unruhe und Gewalttat greifen um sich. Wir seien, so sagt man, zu einer 
K o n f l i k t g e s e l l s c h a f t  geworden. Was einen erschreckt, ist 
der lieblose Ton, der dabei angeschlagen wird. Affektgeladen steht 
Meinung gegen Meinung, — oft auch in unserer Kirche. Wenn man fragt, 
wer an diesem Zustand schuld sei, so lautet die übliche Antwort: „Die 
anderen“. Es scheint leichter zu sein, den Sand auf dem Mond zu 
fassen, als die Hand seines Nächsten zu ergreifen. Unfriede in den 
Familien, unter den Verwandten und Nachbarn, Unfriede zwischen jung 
und alt, zwischen den gesellschaftlichen Gruppen und Klassen, Unfriede 
unter den Völkern: Die Zündstelle aber sitzt im eigenen Herzen.

Wir haben nicht das Recht, eine bessere Welt von den anderen zu 
fordern, wenn wir nicht bei uns selbst beginnen. Der Friede unter den 
Menschen beginnt im eigenen Herzen. „Trachtet nach dem Frieden“, 
mahnt die Hl. Schrift, „damit keine bittere Wurzel ausschlage“ 
(Hebr. 12, 15).
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Weltpakte ergab Einstimmigkeit. Hier wurde also in der Tat die zentrale 
Grundnorm des Weltrechtes formuliert, von der her das ganze Glie
derwerk der modernen politischen Gemeinwesen zu sehen ist. Verfas
sung, Gesetz, unabhängiges Richtertum, Demokratie, Gewaltenteilung, 
Parlamentarismus, sozialer, ethnischer und landschaftlicher Föderalis
mus und alle die anderen Institutionen dienen entweder der Würde und 
den gleichen unveräußerlichen Rechten, wie sie allen Menschen zukom
men, oder sie knebeln den Menschen in seiner Einmaligkeit, dann sind 
sie juristischer Formelkram oder ein politisches Schlagwortregister, 
ja Strukturen der Unterdrückung, die zugunsten einer menschenwür
digen Ordnung zu sprengen sind.

Das gilt auch für die internationale Ordnung. Auch sie empfängt 
als solche Leben und Sinn nur von der Zentralnorm der Menschen
würde. Die UN-Charta vom 26. Juni 1945 — die „Verfassung“der 
Weltgesellschaft — stellte an ihre Spitze das Bekenntnis „des Glaubens 
an grundlegende Menschenrechte, an Würde und Wert der menschlichen 
Person“. Von daher hat sich auch das aus früheren Jahrhunderten über
kommene Völkerrecht, das nur ein Recht des Verkehrs zwischen 
souveränen Herrschern oder Staaten war und deren einzelne „Unterta
nen“ ignorierte, entscheidend verwandelt. Von Tag zu Tag wächst die 
Zahl der Völkerrechtsnormen, die unmittelbar auf den Schutz des 
Einzelmenschen abzielen. Das Völkerrecht unternimmt es bereits, den 
Staatsbürger vor seinem eigenen Staat zu schützen. Die Europäische 
Menschenrechtskonvention hat nicht nur die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für West- und Zentraleuropa ausgebaut, sondern in der 
Menschenrechtskommission und im Menschenrechtsgerichtshof auch 
internationale Rechtsschutzorgane eingesetzt. Der Einzelne schreitet 
so im Namen der Menschenwürde der Völkerrechtsunmittelbarkeit ent
gegen, so daß man schon von einem Wandel des „Völkerrechts“ zu ei
nem ,ßecht der Menschheit“ spricht. Dazu gesellt sich eine zweite, 
internationale Tendenz, vom Einzelnen ausgehend und auf sein Wohl 
abzielend. Das Völkerrecht wird mehr und mehr ein solches der interna
tionalen „Zusammenarbeit“. Art. 55 der UN-Charta umreißt die Ver
pflichtung zu dieser Zusammenarbeit, als deren Ziele dort angegeben 
werden: Frieden, Freundschaft, Gleichberechtigung und Selbstbestim
mung der Völker, Verbesserung des Lebens und am Ende wieder als 
oberstes Ziel: „Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts 
der Sprache oder der Religion“.
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DER WELTRAT DER KIRCHEN -  EIN BEISPIEL 
INTERNATIONALER BEGEGNUNG

Die ökumenische Bewegung, die am Anfang unseres Jahrhunderts 
entstand, wollte die getrennten Kirchen zusammenbringen, um so ihre 
gemeinsamen Aufgaben in der Welt besser zu erfüllen. Die Hauptaufgabe 
war natürlich die Verkündigung des Evangeliums in aller Welt. Aber eine 
andere wichtige Aufgabe war, Brücken zu schlagen zwischen den Völ
kern und für Frieden und Gerechtigkeit zu kämpfen. Im ersten Welt
krieg hatten die Kirchen kein gutes Beispiel gegeben. Sie hatten gegen
einander gesprochen und nicht deutlich gemacht, daß selbst im Krieg 
die Gemeinschaft aller Christen nicht verleugnet werden darf. G�#	��  
 ���������  Erzbischof der Kirche von Schweden und einer der größten 
Wegbereiter der ökumenischen Bewegung, war über dieses Fehlen der 
Kirchen so beschämt, daß er die Initiative ergriff, um eine besondere 
Bewegung für Praktisches Christentum zu gründen. Es gelang ihm in 
1925 die erste der kirchlichen Weltkonferenzen in Stockholm zusam
men zu bringen. Das Ziel wurde so formuliert: „dafür zu arbeiten, daß 
die Grundsätze des Evangeliums bei der Lösung sozialer und internatio
naler Probleme angewandt werden.“

In der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen konnte die Bewegung 
festere Form finden und in 1937 und 1938 wurde der Plan ausgearbei
tet, um einen Weltrat der Kirchen zu begründen. Aber als dieser Weltrat 
noch im Aufbau begriffen war, kam der zweite Weltkrieg. Die große 
Frage war nun, ob die Kirchen wirklich einander festhalten würden und 
alles tun würden, um ihre ökumenische Gemeinschaft auch in dieser 
kritischen Stunde aufrecht zu halten oder ob es noch einmal zu einem 
Gegeneinander der Kirchen kommen würde. Da war es eine herzerhe
bende Erfahrung, daß diesmal die Verbindungen nicht abgerissen wur
den, ja, daß gerade in der Kriegszeit eine Vertiefung des Bewußtseins 
des Zusammengehörens der Christen stattfand.
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Hatte das nun auch praktische Konsequenzen für die Beziehungen 
zwischen den Völkern? Ganz gewiß. Wir konnten von unserem beschei
denen Hauptquartier in Genf aus erreichen, daß mitten im Kriege das 
Gespräch zwischen Christen in den verschiedenen kriegführenden 
Ländern über die internationale Ordnung der Zeit nach dem Kriege 
intensiv weiter geführt wurde. Und an diesem Gespräch nahmen manche 
kirchlich engagierte Laien teil, die auf diesem Gebiet sachverständig 
waren. So kam es, daß sehr bald nach Kriegsende, in 1945, Vertreter 
des Weltrats mit Vertretern der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Zusammenkommen konnten, um eine wirkliche Versöhnung zwischen 
den Christen zu erreichen. Die Stuttgarter Erklärung, die damals ver
öffentlicht wurde, hat sicher dazu beigetragen, daß zwischen dem 
deutschen Volk und den andern Völkern, die Krieg geführt hatten, 
neue, konstruktive Beziehungen entstanden sind, die einen Neuanfang 
auf internationaler Ebene ermöglicht haben.

Nun mußte entschieden werden, in welcher Weise der Weltrat seine 
Aufgabe auf internationalem Gebiet erfüllen sollte. Es war deutlich, daß 
wir nur dann wirksam für den Frieden arbeiten konnten, wenn wir eine 
Anzahl christliche Laien gewinnen könnten, die die internationalen Pro
bleme kannten und wenn wir auch einen Stab bilden konnten von 
Männern, die vollamtlich auf diesem Gebiet arbeiten würden. So wurde 
in 1946 die Kommission der Kirchen für Internationale Angelegen
heiten gegründet. Es war erfreulich feststellen zu können, daß eine 
Anzahl Staatsmänner und Politiker bereit waren mitzuarbeiten, weil sie 
selber das Bedürfnis fühlten, ihre internationalen Aufgaben im Licht des 
christlichen Glaubens zu erfüllen. Die Kommission hat den Delegierten 
bei den großen Tagungen der Vereinten Nationen und den anderen 
internationalen Organisationen regelmäßig konkrete Vorschläge ge
macht in welcher Weise friedliche und gerechte Lösungen der zwischen
staatlichen Probleme gefunden werden konnten. Auch verdanken wir es 
der Arbeit dieser Kommission, daß das Zentralkomitee des Weltrates die 
nötige sachliche Information empfängt, um zu den großen Fragen des 
internationalen Lebens Stellung nehmen zu können.

In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg wird nun die Spannung 
zwischen der kommunistischen Welt einerseits und West-Europa und 
Amerika anderseits das Hauptproblem der internationalen Politik. Der 
junge Weltrat, der erst in 1948 offiziell begründet worden ist, hat es 
nicht leicht in dieser Zeit des sogenannten kalten Krieges. Als die 
Korea-Krise ausbricht, spricht der Weltrat sich aus für die Politik der
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diesen Kontinenten vertreten. Der Weltrat wird nun wirklich Iße/trat. In 
der Frage der Entkolonisierung ist der Weltrat für die Unabhängigkeit 
der Völker in Asien und Afrika eingetreten. Schon sehr früh wird auch 
befürwortet, die Entwicklungshilfe energisch zu organisieren. Es wird 
aber immer deutlicher, daß das eigentliche Problem der Beziehungen 
zwischen reichen und armen Ländern, das Problem der wirtschaftlichen 
Macht, nur gelöst werden kann, wenn weitgehende strukturelle Ände
rungen in der Weltwirtschaft durchgeführt werden. Darüber werden in 
manchen größeren und kleinen Tagungen zwischen Vertretern von Ost 
und West offenherzige Gespräche gehalten. Der Weltrat versucht, Anwalt 
der gerechten Forderungen der dritten Welt zu werden. Es ist nicht 
zufällig, daß in 1972 ein Mann der dritten Welt, Philip Potter aus 
West-Indien, einstimmig als Generalsekretär gewählt wird.

In den letzten Jahren hat der Weltrat sich besonders mit dem Pro
blem des Rassismus beschäftigt. Das Problem war natürlich nicht neu, 
denn man hatte schon manchmal alle Formen von Rassenstolz und 
Diskriminierung verurteilt. Und in 1960 hatte eine Delegation des 
Weltrates versucht den Kirchen in Süd-Afrika zu helfen,um mit einer 
positiven und konstruktiven Haltung die aussichtslose Apartheids- 
politik zu überwinden. Aber man hatte immer mehr das Gefühl, daß mit 
guten Worten und Resolutionen der Rassismus nicht abgeschafft wer
den konnte und daß die Zeit gekommen war, sehr konkret und praktisch 
denjenigen zu helfen, die in dem Kampf gegen den Rassismus standen. 
So kam es zu der Ausarbeitung des Programms gegen den Rassismus, 
das finanzielle Hilfe für erzieherische und soziale Arbeit den Bewegun
gen gibt, die sich der Unterdrückung ihrer Rasse widersetzen. Über 
dieses Programm ist viel diskutiert worden. Das Zentralkomitee des 
Weltrats hat aber bestätigt, daß dieses Programm weiter geführt werden 
soll. Denn man ist überzeugt, daß die Lage so ernst ist, daß von den 
Kirchen deutliche Taten der Solidarität mit den Opfern der Unter
drückung getan werden müssen.

Bei der Bearbeitung dieser großen internationalen Probleme taucht 
immer wieder das Dilemma auf: Ist unsere Hauptaufgabe die prophe
tische Aufgabe, für Gerechtigkeit und Freiheit einzutreten, oder ist es 
das Allerwichtigste, zur Versöhnung der miteinander streitenden Grup
pierungen beizutragen? Es kommt nämlich manchmal vor, daß diese 
zwei Aufgaben schwierig miteinander in Einklang zu bringen sind. 
Versöhnung ohne Gerechtigkeit ist Sentimentalität. Gerechtigkeit ohne 
Versöhnung ist unchristlich und schließlich auch unmenschlich.
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Erzbischof Jan Kardinal Willebrands

DIE ÖKUMENE UND DIE EINHEIT 
DER MENSCHHEIT

In der Einleitung zur dogmatischen Konstitution über die Kirche 
erklärt das II. Vatikanische Konzil feierlich: „Die Kirche ist in Christus 
gleichsam das Sakrament, d. h. Zeichen und Werkzeug für die innigste 
Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der Menschheit“ (Nr. 1; vgl. 
auch ebda. Nr. 9). Ähnlicherweise lesen wir in dem Bericht über die 
Generalversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Uppsala 
(1968) den Satz: „Die Kirche wagt es, von sich selbst als dem Zeichen 
der zukünftigen Einheit der Menschen zu sprechen“ (Bericht aus Uppsa
la 1968, Genf 1968, S. 15). Dies sind Aussagen, die für die heutige 
Haltung der christlichen Kirchen in vielfacher Hinsicht bezeichnend 
sind.

Diese Aussagen haben ihren tieferen Grund einmal in der Tatsache — 
wie ebenfalls das Zweite Vatikanische Konzil gesagt hat — der immer 
mehr voneinader abhängig werdenden Menschen und einer immer 
stärker eins werdenden Welt1. Es kommt hinzu die Tatsache, daß die 
Christen immer energischer nach der Überwindung ihrer Trennungen 
trachten, ihre Einheit suchen, und zugleich ihr richtiges Verhältnis zur 
Welt entdecken. So erklären sich die zahlreichen Stellen, in denen das 
Zweite Vatikanische Konzil — besonders in der schon angeführten 
Konstitution über die „Kirche und Welt“ —, dieses Anliegen von ver
schiedenen Seiten zu beleuchten sucht. So erklärt sich auch, daß vom 
ökumenischen Rat der Kirchen durch dessen Sektion für „Glaube und 
Kirchenverfassung“ schon seit 1967 ein Studium über das Thema „Ein
heit der Kirche — Einheit der Menschheit“ in Angriff genommen wurde, 
welches im August 1971 bei der in Löwen abgehaltenen Generalver
sammlung von „Glaube und Kirchenverfassung“ seinen Höhepunkt und 
den vorläufigen Abschluß gefunden hat2 .

Unsere Frage lautet allerdings nicht direkt: „Einheit der Kirche — 
Einheit der Menschheit“ , sondern: „Die Ökumene und die Einheit der
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Menschheit“ . Dabei liegt es auf der Hand, daß sie jene erstere voraus
setzt. Unter Ökumene verstehe ich in diesem Zusammenhang die Ein
heit aller Christen, welche die ganze Erde bewohnen. Diese Einheit ist 
heute leider nur zum Teil Wirklichkeit, da nicht alle Christen in einer 
Kirche ihren Glauben gemeinsam bekennen. Ökumene schließt aber 
heute, Gott sei Dank, auch das lebendige Bewußtsein von einer teilweise 
schon bestehenden Gemeinschaft und das gemeinsame Streben ein, um 
mit Gottes Gnade die volle kirchliche Gemeinschaft und Einheit wieder
herzustellen. Dieses Verständnis vorausgesetzt, könnte man unsere 
Frage konkret so formulieren: Welche Bedeutung hat für das große 
Anliegen der Einheit der Menschheit die Dynamik, welche heute die 
ganze Christenheit bewegt, um die volle Einheit des Glaubens und des 
Lebens in einer einzigen kirchlichen Gemeinschaft zu verwirklichen, 
wenn diese noch gespaltene Christenheit sich gleichzeitig als direkt auf 
die Einheit der Menschheit bezogen versteht, sich dieselbe höchst ange
legen sein läßt, ja, darin ein wesentlich mitbestimmendes Motiv der 
eigenen Einheit sieht? Welche Folgen hat das für die Einheit der 
Menschheit und umgekehrt, welche Rückwirkung hat diese Arbeit für 
die Einheit der Christen?

1. Man muß in Wahrheit und in aller Bescheidenheit zugeben, daß die 
Spaltung der Christenheit ihren Beitrag für die Einheit der Menschheit 
weitgehend schwächt und schädigt. Denn sie sollte gerade durch ihre 
eigene innere Einheit für die Menschen ein verheißungsvolles Zeichen 
auf dem Wege zur Einheit der Menschheitsfamilie sein, gemäß dem Wort 
Christi im hohepriesterlichen Gebet: „Ich bitte, damit edle eins sei
en . .  . damit die Welt glaube, daß Du mich gesandt hast“ (Jo 17, 
20—21). Das Bewußtsein von den schädlichen Folgen der Spaltung ist 
aber anderseits auch nicht dahin zu übertreiben, wie wenn dadurch das 
Eigentliche am Beitrag der Christen zur Einheit der Menschheit verhin
dert würde. Das ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Kon
zils hat eindeutig beteuert, daß die Einheit in der katholischen Kirche 
unverlierbar bestehen bleibt3. Es hat weiterhin, bei aller Anerkennung 
der vielfachen Glaubensunterschiede (vgl. Nr. 3. 13. 19) zugleich auch 
die unter den Christen trotz der Spaltungen herrschende tiefe Gemein
schaft betont: „Denn, wer an Christus glaubt, und in der rechten Weise 
die Taufe empfangen hat, steht dadurch in einer gewissen, wenn auch 
nicht vollkommenen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche“ 
(Nr. 3). Von dieser Grundlage her wissen sich die Christen doch im We
sentlichen als Verkünder und Werkzeug der Einheit der Menschheit. Sie
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Während nun die Christen sich so tatkräftig mit der Förderung der 
Einheit auf der zeitlichen Ebene beschäftigen, können sie sich allerdings 
keineswegs mit dieser Einheit allein begnügen, noch dabei stehenblei
ben. Denn, auch wenn sie auf diesem Gebiet noch so viel erreichen 
würden, die Einheit in Gott durch Christus aber aus dem Auge verlieren 
würden, würden sie die Menschheit um die eigentliche Hoffnung ihrer 
Einheit bringen. Denn diese gibt es für die Menschheit und kann es nur 
in Christus geben, gemäß der bekannten Beteuerung des Apostels 
Petrus: „Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen 
gegeben worden, durch den wir das Heil erlangen sollten“ (Apg. 4, 12).

3. Allerdings, wenn man bedenkt, was das Konzil selber hervorhebt, 
daß das messianische Volk — weit davon die ganze Menschheit zu 
umfassen — oft nur als eine kleine Herde erscheint6, und daß dazu die 
Christenheit durch die Schuld aller auch noch gespalten ist, dann kann 
man vor den Ausmaßen der der Kirche gewordenen Aufgabe er
schrecken. Denn durch die Spaltung ist die einheitsstiftende Funktion 
der Christen innerhalb der Welt einer ernsthaften Gefährdung, ja oft der 
Wirkungslosigkeit ausgesetzt. Trotz dieser eigenen Schwäche „wagt“ die 
Kirche, — wie es in Uppsala hieß — sich als Zeichen und Werkzeug der 
Einheit der Menschheit hinzustellen, eben weil und insofern Christus in 
ihr lebt und wirkt. Unter Verwendung eines vom Lebendigen genom
menen Vergleiches kann man sagen: Die Kirche lebt inmitten der 
Menschheit als eine lebendige Keimzelle der Einheit. Das Konzil betont 
dies gerade im Zusammenhang mit dem Gedanken der Kirche als der 
„kleinen Herde“ : die Kirche ist „für das ganze Menschengeschlecht die 
unzerstörbare Keimzelle der Einheit, der Hoffnung und des Heils“7. 
In demselben Zusammenhang wird vom Konzil dann auch der Gedanke 
von der Kirche als dem „Werkzeug“ der Einheit der Menschheit näher 
erklärt: „Von Christus als Gemeinschaft des Lebens, der Liebe und der 
Wahrheit gestiftet, wird es (das messianische Volk) von ihm auch als 
Werkzeug der Erlösung angenommen und als Licht der Welt und Salz 
der Erde (vgl. Mt 5, 13—16) in alle Welt gesandt“ (ebda).

Wir können somit �!�������������  sagen: Die ökumenische Bewe
gung wird sich ihres großen Auftrags und ihrer Verantwortung für die 
Einheit der Menschheit immer mehr bewußt. Bei allem Geständnis der 
eigenen Schwäche wissen die Christen, daß sie der ihre Einheit suchen
den Menschheitsfamilie die tiefsten Gründe des Lebens und der Hoff
nung bringen: sie bringen eine Gesamtkonzeption der Einheit der 
Völkerfamilie, welche alle Kulturen, Nationen und Rassen in gleicher
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Rauscher, Anton, SJ, Dr. theol., o. Professor für Christliche Gesell
schaftslehre an der Universität Augsburg, Direktor der Katholisch- 
Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle Mönchengladbach

Roegele, Otto B., Dr. med., Dr. phil., Dr. phil. et litt. h. c., o. Prof, 
der Zeitungswissenschaft an der Universität München

Ronneberger, Franz, Dr., o. Universitätsprofessor, Nürnberg

Schasching, Johannes, SJ, Dr. theol., Universitätsprofessor, Rom

Scheffczyk, Leo, Dr. theol., o. Universitätsprofessor für dogmatische 
Theologie, München

Schluep, Walter R., Dr. jur., o. Professor für Schweizerisches und 
Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich, 
Präsident der Eidgenössischen Kartellkommission.

Schmaus, Michael, Dr. theol., Prof, emer., München

Schmitt-Vockenhausen, Hermann, Dr., Vizepräsident des Deutschen 
Bundestages, Bonn

Schwarz, Hans-Peter, Dr., o. Prof, für Politische Wissenschaft an der 
Universität Köln. Mitglied des Direktoriums des Bundesinstituts für 
ostwissenschaftliche und internationale Studien und Mitglied des Direk
toriums des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für auswär
tige Politik, Bonn

Spaemann, Robert, Dr., o. Professor für Philosophie an der Universität 
München, Honorarprofessor an der Universität Salzburg

Utz, Arthur F., OP, Dr. theol., o. Professor für Ethik und Sozialphilo
sophie an der Universität Fribourg (Schweiz), Direktor des Internatio
nalen Instituts für Sozialwissenschaften und Politik (Fribourg), Präsi
dent des Instituts für Gesellschaftswissenschaften Walberberg e. V., 
Präsident der Internationalen Stiftung Humanum
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DIE MANAGERSEMINARE 
DER INTERNATIONALEN STIFTUNG HUMÁNUM

Das Interesse der Stiftung Humanum konzentriert sich auf die weltan
schaulichen Hintergründe der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. 
Unter diesem Betracht organisiert die Stiftung ihre Managerseminare. 
Im Unterschied zu den sog. Führungsseminaren, die technologische Er
kenntnisse vermitteln wollen, behandeln die von Humanum veranstal
teten Managerseminare Grundfragen der Wirtschafts- und Gesellschafts
ordnung wie auch der Politik. Ein Unternehmens- und Personalchef 
kann sich heute nicht mehr davon dispensieren, nach den tieferen 
Grundlagen der freiheitlichen Wirtsehafts- und Gesellschaftsordnung 
zu fragen. Er muß wissen, welche Probleme in der Gesellschaft von 
heute diskutiert werden. Die jungen Leute, die von den Bildungsan
stalten in den Beruf schreiten, bringen diese Probleme mit in den Be
trieb. Ein Personalchef, der z. B. nichts weiß von den weltanschauli
chen Hintergründen des Neomarxismus, mag den in seinem Betrieb 
arbeitenden Marxisten vielleicht mit Argumenten der etablierten Ge
sellschaft antworten. Diese verfehlen aber die eigentliche Problematik. 
Um einem Marxisten zu entgegnen, muß man die logisch aufgebaute 
Ideologie des Marxismus kennen. Man muß ihn zumindest auf dem glei
chen Niveau weltanschaulicher Tiefe treffen, d. h. ihm die einzig mög
liche Alternative der freien Gesellschaft in einer Weise vorstellen, daß er 
sein humanitäres Anliegen voll und ganz erfüllt sehen kann, ohne der 
utopischen Verplanung der Gesellschaft zu verfallen. Die Managersemi
nare wollen diese tiefer begründete Sicht in die freiheitliche Wirtschafts
und Gesellschaftsordnung vermitteln, indem sie die verschiedenen Al
ternativen von ihren letzten ordnungspolitischen Ideen aus aufdecken. 
Darin liegt das Charakteristikum der Managerseminare von Humanum, 
die alles andere sein wollen als nur Ausbildung im unternehmerischen 
und betrieblichen Führungsstil im üblichen Sinn. Die Teilnehmer der 
bisherigen Seminare waren dankbar für diese tiefsichtige Erweiterung 
ihres Horizontes. Das Thema des nächsten Seminars lautet:

DIE WIRTSCHAFTSORDNUNG IN DER PLURALISTISCHEN DEMOKRATIE

Interessenten der Managerseminare können sich informieren bei: 
Scientia Humana Institut, Wesselstr. 10, D-53 Bonn.
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Die Dokum ente sind system atisch geordnet, damit der Leser einen besseren Über
blick über die einzelnen Them en erhält. Die Einteilung entspricht dem dreibändi
gen Dokum entenwerk, das A. F. Utz (zusammen m it J . F. Groner) über Pius XII.�
veröffentlicht hat: „Soziale Summe Pius’ X II.“ . Die Dokum ente Pius’ XII. befinden �
sich natürlich nicht mehr in dem vorliegenden Werk. Sonst hätte man statt vier�
sieben oder mehr Bände herausbringen müssen. Das vorliegende Dokum entenwerk �
hat den Vorteil, daß es nicht nur die Übersetzungen, sondern auch den Urtext bie
tet. Dies ist nam entlich für die früheren D okum ente, die nur sehr schwer zugänglich�
sind, von großer Bedeutung. Der vierte Band enthält wertvolle Register: Analyti
sches Verzeichnis der D okum ente, Chronologisches Verzeichnis der hauptsäch
lichsten Dokum ente über soziale Fragen, auch solcher, die nicht in das Dokum en
tenwerk aufgenom m en worden sind, Personenverzeichnis, Alphabetisches Sach
verzeichnis. Ein einzigartiges, konkurrenzloses Standardwerk.
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